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Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Nr. DSB/1 - 510 -4 

München, den 26. Mai 1981 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 

München 

Betreff: Dritter Bericht über die Tätigkeit des Lan- 
desbeauftragten für den Datenschutz 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! 

Anlıegend übersende ich gemäß Art. 28 Abs. 4 des 
Bayerischen Gesetzes zum Schutz vor Mißbrauch per- 

sonenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung 
vom 28. April 1978 den dritten Tätigkeitsbericht für 

den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 1980. 

Der Beirat hat den Entwurf in seiner Sitzung am 
19. Mai 1981 vorberaten. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Dr. Stollreither 

  

26. 05. 81 

Dritter Tätigkeitsbericht 
des Landesbeauftragten für den 

Datenschutz 

mit Schreiben vom 26. Mai 1981 dem Bayerischen 
Landtag und der Bayerischen Staatsregierung gemäß 

Art. 28 Abs. 4 des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

erstattet. 

Berichtszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 1980 
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1. Vorbemerkung 

1.1 Übersicht 

im Berichtsjahr i980 zeigte sıch deutlich, daß sich 
meıne Tätigkeit in drei Gruppen unterteilen läßt: 

1. In Fragen, die grundsätzliche Bedeutung haben 

und Fragen, die aufgrund geltenden Rechts nicht 

zweifelsfrei oder nicht zufriedenstellend zu beant- 

worten sind, deshalb eıne Weiterentwicklung des 

Datenschutzrechts erforderlich erscheinen lassen 

und damit ın die Zukunft greifen. Hıerzu rechnen 

auch Probleme, die auf technischen Neuerungen 

beruhen 

2. Fragen, dıe auf Grund des geltenden Rechts zu 

beantworten sind, Nachforschungen und Ermitt- 

lungen auf Grund von Anfragen und allgemeinen 

Kontrollen beı bestimmten Dienststellen, oder 

Kontrollen, die gezielt auf einen bestimmten Sach- 

verhalt abgestellt sind, soweit dabei nicht grund- 

satzlıche Fragen aufgeworfen werden (s. 0. 1.). 

3. Routinearbeiten, insbesondere die Erledigung von 

einfach zu beantwortenden Anfragen, Weiterlei-   

tungen an andere Datenschutz-Kontrollinstanzen, 

die für die Erledigung zuständig sind, die Versen- 

dung von Informationsmaterial und nicht zuletzt 

die Weiterführung des Datenschutzregisters (Da- 
teienregisters) sowie Auskünfte aus diesem Re- 

gister. 

Der vorliegende Tätigkeitsbericht berücksichtigt diese 

Gliederung, wobeı der 3. Komplex nur im Rahmen 

der Vorbemerkung (Teil 1) Erwähnung findet. Daß 

diese an sıch unproblematische Tätigkeiten eine ganz 
erhebliche Arbeitslast in eıner personell recht spar- 

sam ausgestatteten Dienststelle mit sich bringen, sei 

an dieser Stelle vermerkt. Auch dıese Arbeiten haben 
für die Beziehung Landesbeauftragter für den Daten- 

schutz/Staatsbürger besondere Bedeutung. 

Die Darlegungen zu 1. (s.a. Teil2) sollen auch rechts- 

politisch wichtige Fragen aufzeigen und zur Diskus- 

sion über die Novellierung des Datenschutzrechts bei- 

tragen. Da die angesprochenen Fragen noch ın der 

Diskussion sind, soll hier nur die Thematik angespro- 

chen werden. 

Die Ausführungen zu 2. setzen teilweise die Behand- 

lung der in den ersten beiden Tätigkeitsberichten an- 

gesprochenen Einzelfragen fort und verweisen inso- 

weit auf die Tätigkeitsberichte | und Il. Erst im Laufe 

des Jahres 1980 aufgetretene, rechtliche wie tech- 

nisch-organisatorısche Einzelfragen werden in dıe- 

sem Abschnitt abgehandelt (Teil 3 dieses Taätigkeits- 

berichts). Schließlich ist für eine allgemeine Befas- 

sung mıt Datenschutzfragen auch auf die Tätıgkeits- 

berichte des Bundesbeauftragten und der Daten- 

schutzbeauftragten der anderen Bundeslander (mit 

Ausnahme von Hamburg, das 1980 noch kein Landes- 

datenschutzgesetz und keınen Datenschutzbeauftrag- 

ten hatte) hinzuweisen. 

1.2 Zur Lage 

Stärker noch als ın den beiden vorhergehenden Be- 

rıchtszeiträumen begann sich im Jahre 1980 abzu- 

zeıchnen, was sinnvoller Datenschutz ıst und was 

nıcht; deutlich zeigten sich dıe Schwierigkeiten beim 

Vollzug der bestehenden Datenschutzgesetze: 

— Sie sollen die Indıvidualsphäre des Staatsbürgers 

schutzen, ohne rechtswidrig Handelnde zu begün- 
stıgen, 

— sıe sollen die Verwaltung bestimmen, Zuruckhal- 

tung beı der Erhebung und Übermittlung von Da- 

ten zu uben, ohne ıhre Wirksamkeit zu beeinträch- 

tıgen, 

— sıe sollen das Datenbewußtsein von Bürgern und 

Verwaltung formen, ohne unnotige Besorgnisse 

auszulosen 

Zwischen diesen Gegensätzen bewegt sich der Da- 

tenschutz. Dem Datenschutzbeauftragten fallt dabei 

ofter dıe Rolle des Beraters als die des Kontrolleurs 

zu. 

Dıe Krıtik am Datenschutz nahm zu. Sie soll wie jede 

Kritik in einem demokratischen Staatswesen befruch- 

tend wirken. 

Die Ausführungen im ersten und zweiten Tätigkeits- 

bericht zu den Aufgaben des Landesbeauftragten fur 

den Datenschutz, zur Funktion des Tätıgkeitsberichts
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und zur Einrichtung der Geschäftsstelle darf ich für 

das Berichtsjahr 1980 wie folgt ergänzen: 

1.2.1 Beirat 

In der Besetzung des Beirats beim Landesbeauftrag- 

ten für den Datenschutz ist folgende Änderung ein- 
getreten: 

Als neues stellvertretendes Beiratsmitgliıed für die 
Sozıalversicherungstrager wurde Herr Dırektor 
Schmaus anstelle des ausgeschiedenen stellvertre- 
tenden Mitglieds Dr. Günter Adelfinger benannt. 

Der Beirat hat im Berichtsjahr viermal (Februar, März, 
Oktober, November) getagt. Er hat sich dabei im we- 
sentlichen mit folgenden Fragen befaßt: 

— Rasterfahndung, 

— Ergebnis der Überprüfung der technischen und or- 
ganısatorıschen Sicherungsmaßnahmen in Rechen- 
zentren durch den Landesbeauftragten für den Da- 
tenschutz, 

— Vorberatung des 2. Tätigkeitsberichts des Landes- 
beauftragten für den Datenschutz, 

— Unterrichtung uber Beanstandungen (Art. 29 Abs. 5 
Satz 2 BayDSG), 

— Führung krımınalpolizeilicher Ermittlungsdateien, 

— Speicherung, Löschung und Übermittlung von Da- 

ten des Verfassungsschutzes, 

— Erhebung von Kosten für die Erteilung von Aus- 
künften über gespeicherte Daten. 

Zum Beirat siehe ım ubrigen ın den Tätigkeitsberich- 
ten | unter 1.4 und Il unter 13. 

12.2 Personal der Geschaftsstelle 

Die Arbeitsfahigkeit der Geschaftsstelle war durch 

den schon im 2. Tätigkeitsbericht angesprochenen 

Stellenmangel gekennzeichnet. Dazu kam — nach Be- 
setzbarkeit eıner dritten Stelle des höheren Dienstes 

und leihweisen Zurverfügungstellung je einer Stelle 

des gehobenen und des mittleren Dienstes — die 

Schwierigkeit, geeignete Mitarbeiter zu finden: Sıe 

mußten neben zuverlässigen Kenntnissen und prak- 

tıschen Erfahrungen in bestimmten, fur die Daten- 

schutzkontrolle wesentlichen Verwaltungsbereichen, 

gute Kenntnisse der Datenverarbeitung im öffentli- 

chen Dienst besitzen. 

Dank der Unterstützung durch das Bayer. Staatsmi- 

nisterıum der Justiz konnte dıe dritte Stelle des hö- 

heren Dienstes Mitte des Jahres 1980 mit eınem Be- 

amten besetzt werden, der dıe erforderlichen Spezial- 

kenntnisse aus dem Bereich der Justiz- und Sicher- 

heitsbehörden sowie in Datenschutzrecht und Daten- 
verarbeitung mitbringt. Die geliehene dritte Stelle des 

gehobenen Dienstes konnte mit eınem Fachmann aus 

dem Bereich der Kommunalverwaltung und kommu- 

nalen Datenverarbeitung besetzt werden. Es bleibt zu 

hoffen, daß dıe zur Unterstutzung der Referenten 

dringend erforderlichen weiteren Sachbearbeiter auf- 

grund des neuen Haushaltes 1981’82 noch im Jahr 

1981 eingestellt werden können. Voraussetzung dafür 

ıst, daß die entsprechenden Stellen schon ab Inkraft- 
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treten des Haushalts und nicht nur in der jeweiligen 

Eingangsstufe der Laufbahngruppe besetzbar sind. 

Der Personalstand meiner Geschäftsstelle wird auch 
nach der von mir angestrebten Personalmehrung im 

Vergleich zu den Geschäftsstellen anderer Beauftrag- 

ter für den Datenschutz bescheiden bleiben. . 

1.23 Datenschutzregister 

Im Tätıgkeitsbericht des vergangenen Jahres wurde 
ausführlich über den Aufbau des Datenschutzregisters 
berichtet Die jährlich zu veröffentlichende Übersicht 
uber das Datenschutzregister hatte am Ende des 
Jahres 1979 8286 Dateieinzeimeldungen von insge- 
samt 2537 speichernden Stellen enhalten. 

Nachdem zum 1. 1. 1980 eine Reihe von Verwaltungs- 
gemeinschaften aufgelöst bzw. viele Mitgliedsgemein- 

den aus Verwaltungsgemeinschaften entlassen wur- 

den, war für den Berichtszeitraum mit einem weiteren 
Anwachsen der Dateimeldungen zu rechnen. Hinzu 

kommt, daß der Eınzug der automatisıerten Daten- 

verarbeitung ın die Rathäuser kleinerer und mittlerer 
Gemeinden weıter anhalt. Durch gezielte Umfrage- 

aktionen bei den Landratsamtern wurde außerdem 

versucht, die Zahl der öffentlichen Stellen, dıe perso- 

nenbezogene Daten in automatisierten Verfahren ver- 

arbeiten und bisher nicht zum Datenschutzregıister 

gemeldet haben, zu verringern. Dies trifft vor allem 

für den Bereich der Gemeinden und Zweckverban- 
de zu. 

Mit dem Landesverband der Ortskrankenkassen wur- 

den dıe Dateimeldungen der 39 Allgemeinen Orts- 
krankenkassen in Bayern abgestimmt Miıt Hilfe des 
Landesverbandes der Innungskrankenkassen wurden 
ın ahnlıcher Weise die Meldungen der Innungskran- 

kenkassen auf Vollstandıgkeıt überpruft. 

Am 13. Oktober 1980, dem Redaktionsschluß für die 

Übersicht uber das Datenschutzregister, die am 

21. November 1980 als Anlage der Nr. 47 des Bayer. 

Staatsanzeigers veröffentlicht wurde, hatten insge- 

samt 3049 speichernde Stellen 10 145 Eınzeldateien 

zum Datenschutzregister gemeldet. Diese Zahlen be- 

deuten einen Zuwachs gegenuber dem Vorjahr von 

25 Prozent bei den Dateımeldungen und von ca 20 

Prozent bei den speichernden Stellen. Die 2. Über- 

sıcht hat eınen Umfang von 256 Seiten. Im Berichts- 

jahr wurden auf Sammel- und Eınzelanforderungen 

über 700 „Übersichten“ versandt. 

Die im Berichtszeitraum durchgeführten Einzelprüfun- 
gen im Kommunalbereich zeigten, daß ca. 15 Prozent 

der automatisıert gefuhrten Dateien nicht zum Daten- 

schutzregister gemeldet waren Dieser Erfahrungs- 

wert laßt vermuten, daß sıch dıe Zahl der Meldungen 

auch 1981 erhohen wird. So beläuft sıch die Zahl der 
nach dem Redaktıonsschluß für die Übersicht über 

das Datenschutzregister bis zum Ende des Berichts- 

jahres eingegangenen Nachmeldungen auf etwa 200. 

Trotz zahlreicher Aufklärungsaktionen und der noch 

ausfuhrlicher gestalteten Ausfüllanleitung für die Mel- 

dungen waren wieder zahlreiche Rückfragen erfor- 

derlich. Vor allem wurde festgestellt, daß sehr viele 

Meldungen unvollstandig ausgefüllt werden und un- 

klar ıst, wann eine Datenubermittlung vorliegt. Haufig
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wurde falschlicherweise dıe Bescheiderteilung an 
einen Betroffenen als Datenübermittlung angegeben. 

Der praktische Wert des mit viel Mühe und Geduld 
in meiner Geschäftsstelle eıngerichteten Datenschutz- 

regısters und der über dıeses Register jährlich mit 

erheblichem Aufwand zu veröffentlichenden „Über- 
sicht“ ist schwer abschätzbar. Ohne Zweifel groß ist 

der Wert fur meine Geschäftsstelle, da Register und 

Übersicht unverzichtbare und zuverlässige Hilfsmittel 

für Auskunfte und Kontrollen sind. Die Zahl der im 

Berichtsjahr versandten Übersichten zeigt, daß das 

Interesse der Öffentlichkeit an der Feststellung der 

bei Behörden gespeicherten Daten zunimmt. Weitere 

Einzelheiten zum Datenschutzregister sind im 1. und 

2. Tatıgkeitsbericht dargestellt (l Nr. 2.4, Seite 6, und 
II Nr. 2.4, Seite 11 und 12 der Landtagsdrucksachen). 

1.24 Konferenzen der Datenschutzbeauftragten 

Die Konferenz der Beauftragten für den Datenschutz 
der Lander und des Bundes sowie der Datenschutz- 

kommission ın Rheinland-Pfalz stand vom Herbst 

1979 bıs Herbst 1980 unter dem Vorsitz des Bayer. 

Landesbeauftragten für den Datenschutz in München. 

Ab Dezember hat der Berliner Datenschutzbeauftrag- 

te den Vorsitz übernommen. Sıe hat ım Jahr 1980 ins- 

gesamt viermal getagt. 

Aus den behandelten Themen sind hervorzuheben: 

Sıcherheitsbereich 

Meldewesen 

Mitteilungen ın Strafsachen (MiStra) 

Zentraldateien der Staatsanwaltschaften 

Neue Medien 

Sozıalbericht für Suchtkranke 

Sozialgesetzbuch 

Statistik 

Die Konferenz erarbeitete gemeinsame Stellungnah- 

men zu 

Rasterfahndung 

Meiderechtsrahmengesetz 

Bundespersonalausweisgesetz 

Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 

{MıStra) 

Neue Medien 

Zu Einzelheiten wırd auf Teil 3 dıeses Berichtes ver- 

wiesen. 

-Beı der vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz 

eınberufenen 3. Kooperationssitzung des Bundes und 
der Lander wurden neben zahlreichen Eınzelfragen 

auch Überlegungen für eıne Novellierung des BDSG 

erörtert 

1.2.5 Anrufung des Landesbeauftragten für den Da- 

tenschutz, Auskunft „uber die gespeicherten Daten“ 

Auch ım 3 Jahr meiner Tätigkeit lıegt bei den Anfra- 

gen von Burgern die Fragestellung „Wo erhalte ich 

Auskunft über alle zu meiner Person gespeicherten 

Daten?“ an der Spitze. 
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Ich sehe es deshalb als notwendig an, in diesem auch 

fur die Öffentlichkeit bestimmten Bericht klarzustel- 

len, daß es in der Bundesrepublik keine Stelle gibt, 

die eıne Übersicht darüber besitzt, ob und welche Da- 

ten über den einzelnen bei welcher Stelle gespeichert 

sind. Die Exıstenz einer solchen Stelle wäre selbst 
eine Bedrohung des Persönlichkeitsrechts aller be- 

troffenen Personen ım höchsten Ausmaß, da diese 

Stelle dann „alles“ über den einzelnen wüßte — zu- 

mindest all das, was Behörden oder Firmen in Datei- 
en speichern. Diese Beurteilung würde auch für eine 

solche zentrale Stelle gelten, die zwar nıcht jedes 

Eınzeldatum kennen wurde, jedoch die Fundstellen 

der einzelnen Daten zur Verfügung hätte. 

Es gibt nicht nur keine Stelle, die dem Betroffenen 
darüber Auskunft geben kann, bei welchen aus der 

Vielzahl der Behörden Daten über ihn gespeichert 

sınd. Auch der Bayerısche Landesbeauftragte für den 

Datenschutz kann dıese Auskunft nicht erteilen. Er 
kann dem Auskunftsuchenden lediglich seineHilfe an- 

bieten festzustellen, welche Stellen der bayerischen 

Behorden moglicherweise uber ihn Daten gespeichert 

haben könnten. Alle bayerıschen Behörden müssen 

namlich ihre automatısıert gespeicherten Datensamm- 

lungen an das Datenschutzregister melden, das in 

der Geschaftsstelle des Landesbeauftragten geführt 

wird. Das Register ist demnach nur eın Verzeichnis 

dieser Datensammlungen und enthält keinerlei per- 

sonenbezogene Daten von Bürgern. In dıeses Regi- 

ster kann jedermann Einsicht nehmen. Der Inhalt des 

Regısters wırd durch die oben genannte „Übersicht“ 

erschlossen. Durch einen Blıck ın die Übersicht kann 

moglıcherweise geklärt werden, bei welcher „spei- 

chernden Stelle“ Datenschutzrechte geltend zu ma- 

chen sınd. Solche Datenschutzrechte sind Auskunfts-, 

Berichtigungs-, Sperrungs- und Löschungs-Rechte 

sowie dıe Anspruche auf Unterlassung, Beseitigung 

oder Schadensausgleich. Um Interessenten, die nicht 

ohne weiteres Einsicht in das Register nehmen kön- 

nen, weil sie nıcht in München und Umgebung woh- 

nen, einen Ausgleich zu bieten, versendet meine Ge- 

schäftsstelle auf Anforderung die „Übersicht“ über 

den Inhalt des Datenschutzregisters oder Auszuge 

aus dem Register kostenlos. 

2. Grundsätzliche Fragen und neue Probleme 

2.1 Fortentwicklung des Datenschutzrechts 

Das Datenschutzrecht hat sıch ım Jahre 1980 zu- 

nachst ın verschiedenen bereichsspezifischen Vor- 

schriften fortentwickelt 

— Das Gesetz zur Anderung des Gesetzes über Per- 

sonalausweıse vom 6 Marz 1980 (BGBl. I S. 270), 

das die Grundlage für die Einführung eines ma- 

schinenlesbaren Personalausweises schuf, enthalt 

gleichzeitig Verwendungsbeschränkungen und ein 

Nutzungsverbot fur dıe Seriennummer des Auswei- 

ses (Einzelheiten siehe Tatıgkeitsbericht II S.9 und 

10). Außerdem bestimmt $ 3 Abs. 3 dieses Geset- 

zes: „Eine zentrale, alle Seriennummern umfassen- 

de Speicherung darf nur bei der Bundesdruckerei 

und ausschließlich zum Nachweis des Verbleibs der 

Ausweise erfolgen. Dıe Speicherung der übrigen, 

in & 1 Abs 2 genannten Angaben bei der Bundes-
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druckerei ist unzulässig.“ Der Gesetzgeber hat mit- 

hın dıe Speicherung der Daten des Personalaus- 

weıses bei der Bundesdruckerei — mit Ausnahme 
der Seriennummer — verboten. Diese Einschrän- 

kung ist aus der Sicht des Datenschutzes zu be- 

grüßen. 

Ungeachtet dessen schlug die Bundesdruckerei eın 

Herstellungsverfahren vor, das eıne Speicherung 

von Personalausweis-Daten erforderlich macht. Er- 

klart wırd dazu, daß beabsichtigt sei, die Personal- 

ausweis-Daten nur für eine kurze Dauer, wahrend 

des Herstellungsverfahrens, zu speichern 

Die Einfuhrung dıeses Verfahrens wäre wegen der 

vorgesehenen Speicherung gesetzwidrig. Ich halte 

es fur sehr problematisch, hıer nur einen formellen 

Gesetzesverstoß anzunehmen, denn nach der bıs- 

herıgen Gestaltung des Verfahrens ist ein kurzfri- 

stiges Speichern nur sichergestellt, wenn die Daten 

tatsachlıch nach kurzer Zeıt wieder gelöscht wer- 

den. Dıe Kurze der Speicherungszeit hängt also 

von der Umsetzung der genannten Absicht der Bun- 

desdruckerei ab Alleın durch Untätigkeit, also 

durch Nicht-Löschen der Daten, wurde eine längere 

oder dauernde Speicherung bewirkt. Für den Über- 

gang von kurzzeitiger zu längerer oder dauernder 

Speicherung waren zusätzliche technische Eınrich- 

tungen oder Datenverarbeitungsprogramme nıcht 

erforderlich. 

— Das Melderechtsrahmengesetz vom 16. August 

1980 (MRRG, BGBi. I S. 1429) hat aus der Sıcht des 

Datenschutzes Fortschritte hinsichtlich der Aufga- 

bendefinition der Meldebehorden, der Begrenzung 

der dort zu speichernden Daten und der Konkreti- 

sıerung von Datenübermittlungen gebracht. Wäh- 

rend frühere Entwürfe für ein Bundesmeldegesetz 

eın umfassendes Einwohner-Informationssystem er- 

möglıchen wollten, das Daten aus allen denkbaren 

kommunalen Verwaltungsbereichen enthalten und 

mit Hilfe des „Personenkennzeichens (PK}" eine 

Verknüpfung zu weiteren Daten der offentlichen 
Verwaltung schaffen sollte, wurde das nun erlas- 
sene MRRG -— in Änderung der Zielsetzung — auch 

ats bereichsspezifische Datenschutzregelung kon- 

zipiert. Der Gesetzgeber wollte nun bewußt nicht 

mehr dıe Basis fur ein allgemeines Eınwohner-In- 

formationssystem legen 

Um so gespannter werden nun dıe Entwürfe fur die 

noch zu erlassenden Landesmeldegesetze erwar- 

tet Forderungen aus der Sıcht des Datenschutzes 

rıchten sich auf 

— Die Konkretisierung der Aufgaben der Meldebe- 

horden, die zusammen mit der Beschränkung der 

zu speichernden Daten letztlıch daruber entschei- 

den, ob dıe vom MRRG vorgezeichnete Abkehr 

von eınem allgemeinen Informationssystem in 

die Praxıs umgesetzt wird, 

— die Vermeidung von solchen Ordnungsmerkma- 

len, dıe durch ihre Funktion wıe das früher vor- 

gesehene Personenkennzeichen als Verknüp- 

fungsmerkmal zu anderen Behördenbereichen 

oder gar zum nichtöffentlichen Bereich dienen 

konnten,   

— die datenschutzgerechte Ausgestaltung der fest- 

zulegenden Datenubermittlungen, 

— dıe Ausschopfung von Moglıchkeiten, die Schutz- 

rechte der Bürger zu verbessern und 

— die Gestaltung des landeseinheitlichen Verfah- 
rens fur das Meldewesen. 

— Das Sozialgesetzbuch — Verwaltungsverfahren —, 
10. Buch vom 18. August 1980 (SGB X, BGBi. I 

S. 1469), enthält in Artıkel Il, $ 28 eine Neufassung 

des „Sozialgeheimnisses“ in $ 35 SGB | und ın 

Art 1, 2. Kapıtel, 8$ 67 bıs 85, bereichsspezifische 

Vorschriften über den „Schutz der Sozialdaten“ 

(siehe auch unten Nr. 3.4.1.). Hier ist dıe zweifellos 

zu knappe Regelung des früheren $ 35 SGB ! in 
eine Vielzahl konkret formulıerter Offenbarungs- 

befugniıssen aufgelost worden, die zwar zur Klar- 

stellung beitragen, jedoch keine wesentlichen Über- 

mittlungsbeschränkungen gegenuber der bisheri- 

gen Praxıs enthalten. Im ubrıgen sind einzelne Vor- 

schriften unzureichend aufeinander abgestimmt, so 

daß erneut Diskussionen um mehr oder weniger 

datenschutzfreundiiche Gesetzesauslegungen aus- 

gelost werden. 

Die Fortentwicklung des Datenschutzrechts hat ım 
Berichtsjahr auch die Schwierigkeiten der Verbesse- 

rung des Datenschutzes durch bereichsspezifische 

Regelungen deutlich werden lassen. Ich halte es da- 

her für verfehit, die Fortentwicklung überwiegend auf 

bereichsspezifische Regelungen gründen zu wollen. 

Es hat sıch vor allem gezeigt, daß ın spezielle Rege- 

lungen spezielle Interessen wesentlich stärker ein- 

fließen als in allgemeinen Regelungen, wıe BDSG 

oder BayDSG. Der Novellierung des BDSG, dıe be- 

reıts seıt langerem erortert wırd, und die fur die Ent- 

wicklung des BayDSG wiederum maßgeblich ıst, dürfte 

daher wesentliche Bedeutung fur dıe Fortentwicklung 

des Datenschutzrechts zukommen. Ich befurworte 

eine grundliche, nicht unter Zeitdruck stehende Aus- 
einandersetzung mit allen entwicklungsbeduritigen 

Punkten des Gesetzes. Fur den Datenschutz beı öf- 

fentlıchen Stellen hıelte ıch hierbei fur wesentlich: 

— Das Gesetz moglıchst unabhangıg von gegenwar- 

tıgen organısatorischen oder technischen Voraus- 

setzungen zu formulieren. Probleme erzeugen der- 

zeıt dıe geltenden Dateı-, Datenverarbeitungs- und 

Übermitttungsbegriffe (siehe auch Tatigkeitsbericht 

I Nr. 3.2, 11 Nr. 3.1.1, 3.1.8, 3.1.3), 

— die Datenerhebung selbständiger zu regeln als bis- 

her (sıehe If Nr. 3.1.4 und unten 2.3) und dıe Unzu- 

lassıgkeit der Verarbeitung rechtswidrig erhobener 

Daten festzulegen, 

— dıe Ausübung sämtlicher Schutzrechte, für den Be- 

troffenen von Kosten freizustellen (siehe !I Nr. 

31.10), 

— die Vorzuge, die das spater erlassene Bayer. Da- 

tenschutzgesetz gegenüber dem BDSG aufweist, in 

das BDSG zu übernehmen: Anspruch auf verschul- 

densfreıen Schadensausgleich (Art. 13 BayDSG), 

auf Sperrung von Daten beı berechtigtem Interesse 

(Art. 10 Nr. 1 BayDSG), auf Unterlassung oder Be- 

seitigung (Art. 12 BayDSG), auf Zuweisung von Auf-
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gaben durch Rechtsnorm als Voraussetzung der 

Zulassigkeit der Datenverarbeitung (Art 16 Abs. 1, 

17 Abs. 1, 18 Abs. 1 BayDSG), Anwendung der Da- 

tenübermittlungsregeln auf die Weitergabe zwı- 

schen verschiedenen Ämtern (Art. 17 Abs. 3 Satz 2 

BayDSG) sowıe zentrale jahrliche Veröffentlichung 

einer Übersicht über sämtliche automatısıerte Da- 
teıen anstatt verstreuter Veröffentlichungen ın ver- 

schiedenen Amtsblattern (Art. 7 Abs. 3 BayDSG), 

— ktarere Formulierung der Zustandigkeit des Daten- 

schutzbeauftragten fur dıe Kontrolle der Einhaltung 

anderer Vorschriften über den Datenschutz (s.a. 

nachfolgend 22) Erstreckung seiner Kontrolle auf 

nıchtoffentliche Stellen als Auftragnehmer öffent- 

lıcher Stellen beı der Erfullung öffentlicher Aufga- 

ben — soweit nıcht dıe Kontrolle durch die Auf- 

sıchtsbehorden sichergestellt ıst. Klarstellung der 

Konirolizustandigkeit für Bund-Länder-Vereinigun- 

gen unter Berucksichtigung der verfassungsmaßi- 

gen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Lan- 

dern. 

Daruber hinaus konnen u.U in einem besonderen 

Teil des BDSG, ahnlıch einem Artikel-Gesetz, spe- 

zıelle Verbesserungen einzelner Verwaltungsbereiche 

erzielt werden 

22 Kontroilzustandıgkeit des Landesbeauftragten fur 

den Datenschutz 

Nach Art. 28 Abs. 1 BayDSG uberwacht der Landes- 

beauftragte fur den Datenschutz „die Einhaltung des 

Datenschutzes beı allen öffentlichen Stellen“. Soll 

dıese Bestimmung nıcht eınen erheblichen Teil ıhrer 

Schutzfunktion fur Burger und Verwaltung verlieren, 

muß sıe dahin verstanden werden, daß sıe die Eın- 

haltung „des Datenschutzes“ generell betrifft, also 

unabhangıg davon, ob sıch dıe jeweils einschlägigen 

Datenschutz- oder Verschwiegenheitsvorschriften im 

Datenschutzgesetz selbst oder ın anderen Vorschrif- 

ten finden Andere Vorschriften sind zum Beispiel das 

Steuergeheimnis, das Sozialgeheimnis, die arztlıche 

Schweigepflicht und dıe sonstigen Schweigepflichten 

des $ 203 Abs. 2 SiGB. In eınem konkreten Fall wa- 

ren Daten aus der Dateı einer nachgeordneten Be- 

horde eınem Ministerium ubermittelt worden. Das 

Ministerium hatte die Daten Bearbeitet und anschlie- 

Bend aus den Akten (also nıcht mehr „aus eıner Da- 

teı“) Angaben an eıne nıchtoffentliche Stelie übermit- 
tell. Da auf die zweite Daten-Weitergabe das Bayer 

Datenschutzgesetz mangels „Übermittlung aus eıner 
Datei“ nıcht anwendbar war, hat es der Beirat beim 

Landesbeauftragten fur den Datenschutz ın seiner 

Sıtzung am 11 3 1980 eınhellig begrußt, daß diese 

Weitergabe vom Landesbeauftragten auf Grund des 

Art. 28 Abs. 1 BayDSG (,„... überwacht dıe Einhaltung 

des Datenschutzes beı allen offentlıchen Stellen“) an- 

hand der allgemeinen Vorschriften über Geheimhal- 

tung und Offenbarungsbefugnis geprüft werden 
konnte, so daß sıch letzten Endes kein „datenschutz- 

freier" Raum ergab. 

Im ubrıgen ıst eine Überdeckung des Bereichs der 

Kontroilzustandigkeit des Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und der allgemeinen Rechtsaufsichtsbe- 

horden vom Gesetzgeber gewollt. Beide Bereiche 
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konkurrieren nıcht, sie erganzen sich sinnvoll. Dies 

ist eıne Erscheinung, die sich auch bei der Tätigkeit 

des Bayerıschen Obersten Rechnungshofes ergibt. 

2.3 Erhebung von Daten 

Im Berichtszeitraum wurde erneut deutlich, daß dıe 
Auslegung des Art. 16 Abs. 2 BayDSG Schwierigkei- 

ten bereiten kann Insbesondere hat sich die Frage 

ergeben, ob Art. 16 Abs. 2 BayDSG auf jegliche Art 

der Datenerhebung anzuwenden ıst oder nur auf die 

Erhebung solcher Daten beschränkt ist, die ın Dateien 

gespeichert werden sollen. Hierzu habe ich folgende 

Auffassung vertreten: 

Im Zeitpunkt einer Datenerhebung steht vielfach noch 

nıcht abschließend fest, ob die Daten überhaupt oder 

eventuell nur zu einem Teil in Dateiform festgehalten 

werden sollen. Denkbar ist außerdem, daß dıe vor- 

gesehene Art der Nıederlegung der Daten nach deren 

Erhebung geändert wırd. Eine Überprufung der rich- 

tıgen Anwendung des Art. 16 Abs. 2 BayDSG wäre 

stark erschwert, würde man Art. 16 Abs 2 BayDSG 

nur auf ın Dateien gespeicherte oder zu speichernde 

Daten anwenden Im ubrigen hinge die Anwendung 

dıeser Vorschrift von subjektiven Vorstellungen des 

Datenerhebenden ab uber die organısatorıschen Ab- 

laufe und damıt die weitere Verwendung der Daten. 

Damit blıebe diese Vorschrift vielfach wırkungsios 

Daruber hinaus ergibt sıch sowohl aus dem Zweck 

des Art 16 Abs 2 BayDSG wie aus der Auslegung der 

ım Bayerıschen Datenschutzgesetz verwendeten Be- 

grıffe, daß diese Vorschrift wohl umfassender gese- 

hen werden muß Zweck des Art. 16 Abs 2 BayDSG 

ıst es, vorverlagerten Datenschutz zu sichern. Bereits 

dıe Erhebung von personenbezogenen Daten kann zu 

Gefahrdungen fur den einzelnen führen, auch wenn 

derartige Gefahrdungen sich vielfach erst ın dernach- 

folgenden Datenverarbeitung ım Sinne der Legaldefı- 

nıttion des Art 1 Abs 1 BayDSG konkretisiıeren In 

diesem Vorfeld der Datenerhebung wollte der Ge- 

setzgeber bereits Schranken ziehen, um das durch 

uberflussig erhobene Daten möglicherweise entste- 

hende Gefährdungspotential zu vermeiden. Diesen 

Zweck erreicht die Vorschrift jedoch nur, wenn grund- 

satzlich in allen Fallen der Erhebung personenbezo- 

gener Daten der Betroffene auf eıne etwa bestehende 
Rechtsvorschrift oder auf die Freiwitligkeit seiner An- 

gaben hingewiesen wırd. Denn durch die Notwendig- 
keit eınes derartigen Hınweises durften ın der Praxis 

unzulassıge Datenerhebungen zuruckgedrängt wer- 

den. 

Darüber hinaus zeıgt auch die Verwendung des Be- 

griffes der Datenerhebung ın Art. 16 Abs. 2 BayDSG, 

daß der durch Art. 1 Abs. 2 BayDSG beschriebene 

generelle Schutzbereich des Bayerischen Daten- 

schutzgesetzes durch Art. 16 Abs. 2 BayDSG punk- 

tuell vorverlagert wird. Das Erheben von Daten, das 

nicht mit dem Erfassen von Daten gleichzusetzen ıst, 

wırd von dem im Bayerıschen Datenschutz definierten 

umfassenden Begriff der Datenverarbeitung nıcht um- 

faßt Dies zeigen auch dıe entsprechenden Legaldefi- 

nıtıionen dieses Begriffs in Art 1 Abs. 1 BayDSG wie 
der Begriffe Speichern, Ubermitteln, Verändern und
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Löschen ın Art. 5 Abs. 2 BayDSG. Die Beschränkung 

des Anwendungsbereichs des Bayerischen Daten- 

schutzgesetzes ın Art. 1 Abs. 2, dıe sich ausschließ- 

lich auf dıe dort genannten Formen der Datenverar- 
beitung bezieht, läßt sıch somit auf Art. 16 Abs. 2 
BayDSG nıcht ausdehnen. Dabei mag es dahinste- 

hen, ob Art. 16 Abs. 2 BayDSG gesetzessystematisch 

an unglucklicher Stelle steht. Die Vorschrift entspricht 

wortgleich $ 9 Abs. 2 BDSG, der — wie bekannt — ım 

Regierungsentwurf des Bundesdatenschutzgesetzes 

zunachst nicht enthalten war. Aus dıeser Entstehungs- 

geschichte ıst die raumliche Stellung der Vorschrift 

des $ 9 Abs 2 BDSG im zweiten fur die öffentliche 

Verwaltung geltenden Abschnitt des Bundesdaten- 

schutzgesetzes und damit wıederum dıe Zuordnung 

als Abs 2 zu der entsprechenden Vorschrift des Baye- 

rıschen Datenschutzgesetzes zu verstehen. Rück- 

schlusse aus dieser raumlıchen Zuordnung auf die 

Auslegung dıeser Bestimmung erscheinen mir daher 

ım Hınblıck auf das Vorstehende unzulässig. Art. 16 

Abs. 2 BayDSG gılt somit für jedes Erheben perso- 

nenbezogener Daten Betroffener. Fur die Anwendbar- 

keit dieser Vorschrift ıst es nıcht notwendig, daß dıe 

Erhebung der Daten von vorneherein für deren Spei- 

cherung ın eıner Datei geschieht. 

Fur die dringend erforderliche Überprüfung der vıel- 

fältıgen im Bereich der bayerischen offentlıchen Ver- 

waltung verwendeten Formblätter und deren Umge- 

staltung im Hinblick auf dıe Forderung des Art. 16 
Abs 2 BayDSG ist es daher nicht notwendig, zunächst 

festzustelien, ob dıe mit dıesen Formblättern zu er- 

hebenden Daten kunftig ın Dateien gespeichert wer- 

den sollen oder nicht. 

2.4 Besondere datenschutzrechtliche Freigabe von 

neuen Verfahren der automatischen Datenverarbei- 

tung 

Trotz meiner Hinweise im 1. und 2. Tätıgkeitsbericht 

(I Tz. 22, il: Tz. 2.25) zeigte sıch ım Zuge der Daten- 

schutzkontrolle ım Berichtsjahr erneut, wie wenig be- 

kannt ıst, daß aufgrund Art. 26 Abs. 2 BayDSG eıne 

besondere datenschutzrechtliche Freigabe der Spei- 
cherungs- und Übermittiungsdatensatze für neue oder 

wesentlich geanderte ADV-Verfahren erforderlich ist 

und daß diese Freigabe nicht identisch ıst mit der 

ADV-technischen Freigabe nach Abschluß der Pro- 

grammıerung bzw. vor Übergabe des Verfahrens an 
dıe Fachabteilung. 

Die datenschutzrechtliche Freigabe ıst gemäß Art. 26 

Abs. 4 BayDSG dem Landesbeauftragten für den Da- 

tenschutz „unverzuglich mitzuteilen“. Vor dem erst- 

maligen Eınsatz des Verfahrens erhält der Daten- 

schutzbeauftragte außerdem die Meldung zum Daten- 

schutzregister gem. Art. 7 BayDSG. 

Sowohl dıe datenschutzrechtliche Freigabe durch die 

oberste Dıenstbehorde als auch die Mitteilung dieser 

Freigabe an den Landesbeauftragten für den Daten- 

schutz so!len eıne moglichst frühzeitige Überprüfung 

der zur Programmierung vorgesehenen Speicherungs- 

und Ubermittlungsdatensätze moglıch machen. Die Be- 

rucksichtigung von Bedenken der obersten Dienstbe- 

hörde oder des Landesbeauftragten für den Daten- 
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schutz wırd erheblich schwieriger, je weıter ein ADV- 

Verfahren bereits fertiggestellt ıst. Nach Fertigstel- 

lung besteht dıe Gefahr, daß Anregungen oder Be- 

denken nicht mehr berucksichtigt werden. Diese Aus- 

legung der datenschutzrechtlichen Freigabe ist ge- 

mäß Art. 28 Abs. & BayDSG ım Beırat eingehend vor- 
beraten worden. Die Vertreter der kommunalen wie 
der staatlıchen Seite bestatigten dıe Richtigkeit die- 

ser Auslegung. 

2.5 Datenverarbeitung im Auftrag 

Vor allem ım Bereich der automatisierten Datenver- 

arbeitung nehmen speichernde Stellen haufig dıe Un- 

terstutzung anderer offentlicher oder privater Stellen 

ın Anspruch. Zum Teil wird die gesamte ADV-techni- 

sche Abwicklung „außer Haus“ gegeben, teıls sind es 

einzelne Ausschnitte, wie z.B. Datenerfassung, Da- 

tenausgabe auf Mikrofilm oder Datenspeicherung ın 

manchen Fallen mit Ein- und Ausgabe über Endgerate 

beı der speichernden Stelle. Aufgrund praktischer Er- 

fahrungen sei auf folgendes Problem hingewiesen: 

Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer die Wei- 

sung erteilen, die ın seınem Auftrag verarbeiteten Da- 

ten an eıne andere Stelle zu ubermitteln. Es ıst denk- 

bar, daß die Weisung nıcht nur fur Eınzelfalle, son- 

dern generell, ohne besondere zeitliche Begrenzung 

für alle Übermittlungen gegeben wırd, die unter be- 

stimmten Voraussetzungen durchzufuhren sınd („Dau- 

eraufträge“). Eine solche Voraussetzung könnte die 

Anforderung von Daten durch eıne drıtie Stelle sein. 
Dabei kann problematisch werden, daß vor jeder kon- 

kreten Datenubermittlung eıne Prufung und eıne Ent- 

scheidung durch dıe abgebende speichernde Stelle 

nicht mehr stattfindet. 

Ist außerdem der Auftragnehmer eine Stelle, dıe sol- 

che Aufgaben fur eine Vielzahl gleichartiger offentlı- 

cher Stellen durchführt, so bedeutet dıes, daß faktısch 

eine Datenstelle anstatt eıner Vielzahl öffentlicher 
Stellen tatig wird. Zwar wırd, um einen gültıgen Auf- 

trag zur Datenübermittlung annehmen zu konnen, dıe 

an der Übermittlung ınteressierte Stelle zunächst dıe 
Vielzahl der Behorden (= speichernden Stellen) zur 

Zustimmung ın dıe künftige Abgabe von Daten durch 

den Auftragnehmer ‚auf Abruf“ bewegen müssen. 

Sınd dıe entsprechenden Zustimmungen jedoch eın- 

geholt, so kann der Empfänger der Datenubermitt- 

lung von einer einzigen Stelle einfach und schnell 

Daten einer Vielzahl uber das Land verteilter öffent- 

licher Stellen erhalten. 

Insbesondere derartigen „Daueraufträgen“ zur Wei- 

tergabe von Daten durch solche zentrale Auftrag- 

nehmer können aus der Sıcht des Datenschutzes 
Bedenken begegnen. 

Eine Übermittlung von Angaben über Gemeinde- 

bürger kann deren Interessen grundsätzlich berüh- 

ren Die Gemeinde wırd daher solche Interessen bei 

ıhrer Entscheidung über die Weitergabe berücksichti- 

gen Dabei ist einer durchaus rechtmäßigen Eigen- 

willigkeit einzelner Gemeinden ein erheblicher Spiel- 

raum eingeräumt, so daß Gemeinde oder Gemeinde- 

rat bei Ermessensentscheidungen über Datenüber-
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mittlungen im Interesse der Bürger Zurückhaltung 

üben können. Ist die Aufgabenentwicklung dagegen 

bei einer einzigen Stelle konzentriert, kann dieser 
Spieiraum taktisch verlorengehen. Beim Anschluß 

an eın allgemeines ADV-Verfahren kann 

— von einem auf die Interessen der Mehrheit der 
Benutzer abgestellten Angebot des Auftragneh- 

mers, Daten an einen bestimmten Empfänger zu 

übermitteln, 

— von dem Wegfall des eigenen Übermittlungsauf- 

wands bei der Gemeinde und 

— von dem gleichförmigen Verhalten anderer ange- 

schiossener Gemeinden 

ein erheblicher Anpassungsdruck ausgehen. Die Tat- 

sache der Übermittlung von Daten der Gemeinde- 
burger kann dadurch vorrangıg durch die Interessen 

des Datenempfangers beeinflußt werden. 

Ich bın der Ansıcht, daß Bedenken, die sich hieraus 
ergeben können, dadurch begegnet werden muß, 

daß insbesondere diejenigen Stellen, die den Vor- 

teıl der Datenkonzentration beim zentralen Auftrag- 
nehmer nutzen wollen, das Selbstverwaltungsrecht 
der Auftraggeber mit besonderer Sorgfalt behandeln 

müssen. 

Zu Verträgen über Auftragsdatenverarbeitung haben 

sich im übrigen erste Erfahrungen ergeben: 

— Die weitere Übertragung von Aufträgen oder Auf- 

tragsteılen an Subunternehmer setzt die Einwilli- 

gung des Auftraggebers zum konkreten Unterauf- 

trag voraus. Der Auftraggeber kann sonst in der 

Regel nicht seine Pflicht zur sorgfältigen Auswahl 

des Auftragnehmers erfüllen (Art. 3 Abs. 1 Satz 2 

BayDSG, $ 8 Abs. 1 Satz 2 BDSG). 

— Der Auftraggeber muß ın ausreichendem Umfang 

Weisungen erteilen, d.h. er muß die auszuführen- 

den Arbeiten so beschreiben, daß Entscheidungen, 

insbesondere Ermessensentscheidungen, vom Auf- 

tragnehmer nicht mehr getroffen werden müssen, 

um den Auftrag auszuführen. Dies gilt beispiels- 

weise auch für den jeweils erforderlichen Standard 
der Datensicherung. 

— Die Datenschutzgesetze haben erkennbar das Zıel, 

ein Ausweichen der öffentlichen Verwaltung in den 

privatrechtlichen Bereich zu erschweren, um die 
Verantwortlichkeiten nicht zu verwischen. In den 

Vorschriften uber die Auftragsdatenverarbeitung 

(Art. 3 BayDSG und $ 8 BDSG) kommt dies durch 

die Betonung der sorgfältigen Auswahl des Auf- 

tragnehmers „unter besonderer Berücksichtigung 

der Eıgnung der von ihm getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen“ zum Aus- 
druck. 

— Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auf- 

tragnehmer müssen deshalb m. E. sicherstellen, 

daß sich dıe Datenschutzsıtuation der Betroffenen 

durch die „Verarbeitung außer Haus“ gegenüber 

der Verarbeitung bei der öffentlichen Stelle selbst 

nicht verschlechtert. Probleme können sich zum 

Beispiel dann ergeben, wenn die Datenverarbei- 
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tung aus einem durch $ 203 StGB geschützten Be- 

reich zu einem Auftragnehmer verlagert wird, für 
den diese Bestimmung nicht gilt. 

2.6 Neue Medien — Überblick 

Meine besondere Aufmerksamkeit gilt den Daten- 

schutzproblemen, die bei Einführung der Neuen Me- 

dien auftreten können. Die Speicherung umfang- 
reıcher Daten über Art und Umfang der Benutzung 

der durch dıe Neuen Medıen angebotenen Dienste 

schafft die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Er- 
stellung tiefgreifender Persönlichkeitsprofile. Damit 
könnte der vielbeschworene „Gläserne Mensch“ 

Wirklichkeit werden. Dies gılt es zu verhindern. Be- 
reıts bei Durchführung der Pilotprojekte muß deshalb 
der Datenschutz ausreichend berücksichtigt werden, 

um den Gefährdungen für die Teilnehmer rechtzeitig 
zu begegnen. Hierauf soliten auch die vorgesehenen 

wissenschaftlichen Begleituntersuchungen auf den 

Themenbereich Datenschutz erstreckt werden. Die für 

das Pilotprojekt federführende Bayerische Staats- 

kanzlei hat mir zugesichert, mich bereits an den Vor- 

bereitungen für das Pilotprojekt rechtzeitig und aus- 

reichend zu beteiligen. 

Eine ausführlichere Dartegung der mit den Neuen 

Medien verbundenen Datenschutzprobleme und der 

möglıchen Lösungsansätze findet sich in Nr. 3.9 die- 

ses Tätigkeitsberichts. 

2.7 Technische Zukunftsfragen 

Die Konzeption unserer heutigen Betriebs- und 

Standardsoftware-Systeme stammt aus einer Zeit, in 

der die Forderung nach dem technischen Daten- 

schutz nur eine nachrangige Bedeutung hatte. Die 

Hersteller werden deshalb zukünftig mehr Gewicht 

auf die Realisierung von datensicherungsunterstüt- 

zenden Funktionen in ihrer Hard- und Software legen 

müssen. 

Nicht zuletzt durch die Explosion der Personalkosten 

bieten die Hersteller von EDV-Anlagen sogenannte 

Fernwartungsdienste an. So sehr diese Entwicklung 

von der Seıte der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz 

der Datenverarbeitung her zu begrüßen ist, um so 

dringlicher müssen hier dıe Datenschutzanforderun- 

gen an derartige Systeme gesehen werden. Im näch- 

sten Tätigkeitsbericht werden hierüber Einzelheiten 
zu berichten sein. 

Rechnerverbund und Datenfernverarbeitung, Schlag- 

worte aus dem Anfang der 70er Jahre, bergen zwar 

Gefahren in sıch, die „Verdatung“ der Bürger zu be- 

schleunigen, sollten jedoch nıcht dramatisiert wer- 
den Die Euphorie dieser Jahre ıst nıcht zuletzt we- 

gen der rapiden Entwicklung auf dem Gebiet der 

Mikroprozessor-Technık am Abklingen. Wenn über- 

haupt ım öffentlichen Bereich, so existieren Rechner- 

verbunde lediglich innerhalb eines Geschäftsberei- 

ches. Dıe Datenfernverarbeitung bietet beim Online- 

Zugriff bei Ausnutzung aller technischen Hilfsmitte! 

manchmal sogar größere Sıcherheiten, als wir es 

von der heute noch weitverbreiteten Stapelverarbei- 
tung in unseren Rechenzentren gewöhnt sind.
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3. Einzelfragen 

3.1 Melde- und Standesamtswesen 

3.1.1 Meldescheine 

Im Berichtszeitraum wurde festgestellt, daß Beher- 
bergungsbetriebe teilweise Meldescheine verwenden, 
ın denen mehr Angaben erhoben werden, als im 

amtlichen Vordruck vorgesehen sind (Verordnung zur 

Durchführung des Meldegesetzes vom 24. Januar 
1972, GVBi. S. 74). In eınem Fall wurden Einzelan- 

gaben zur Ehefrau erfragt, die der amtliche Vordruck 

nicht enthält. Die ursprüngliche Annahme, daß ledig- 
lich noch alte Vordrucke „aufgebraucht“ würden, be- 

stätigt sich dabei nicht: Auch der „neueste“ Vor- 

druck einer Herstellerfirma ging über das amtliche 
Formular hinaus. 

Ich bin der Ansicht, daß Behörden, für die Melde- 
scheine in Beherbergungsbetrieben ausgefüllt wer- 

den müssen, verpflichtet sind sicherzustellen, daß auf 

diesem Wege nur die vorgeschriebenen bzw. die zur 

Erfüllung der durch Rechtsnorm zugewiesenen Auf- 

gaben erforderlichen Angaben erhoben werden. Die 

Überprüfung ist noch nıcht abgeschlossen. 

Aus einer Eingabe wurde bekannt, daß für die An- 

meldung beı Nebenwohnungen die seiben Meldefor- 

mulare verwendet werden wie bei der Anmeldung 

für die Hauptwohnung, obwohl hierfür weniger An- 

gaben erforderlich sind. Der Anmeldende wird nicht 
darauf hingewiesen, welche Angaben für die Neben- 

wohnung entfallen können. Es wird empfohlen, spa- 

testens im Zuge der Neuordnung des Melderechts 

im Rahmen des neuen Landesmeldegesetzes hier 

für Klarheit zu sorgen. 

3.1.2 Übermittlung von Anschriften aus dem Melde- 
register an Parteien 

Zur gegenwärtigen Rechtslage verweise ich auf meı- 
ne Ausführungen in den früheren Tatigkeitsberichten 

(1 S. 13 Nr. 4.1.6, II S. 18 Nr. 4.1.1.5). Den Meldebe- 
hörden ıst danach erlaubt, den politischen Parteien 

Auskunft über Namen und Anschrift von Wählern 

während eines halben Jahres vor der Wahl zu er- 
teilen. Eine Auswahl der Wahlberechtigten darf (nur) 

nach Altersgesichtspunkten, wie z. B. Jungwähler oder 

Altwähler, vorgenommen werden. 

Diese bisherige Praxis wurde nun auch durch das 

Mitte 1980 verkündete Melderechtsrahmengesetz des 

Bundes für das neue Melderecht gesetzlich vorge- 
sehen. 

Obwohl die Datenübermittiung gegenwärtig durch 

Art. 24 Abs. 2 BayDSG (Übermittlungsvoraussetzung. 

„Öffentliches Interesse“) und den Auftrag der Par- 
teien aus dem Grundgesetz, an der Willensbildung 
des Volkes mitzuwirken, für gedeckt erachtet wurde, 

ist im Zusammenhang mit der Bundestagswahl in 

Eingaben an den Landesbeauftragten für den Daten- 
schutz wıederholt Beschwerde über die Verwendung 

der Anschriften aus dem Melderegister durch Par- 

teien geführt worden. Die Adressenweitergabe wurde 

als bedenkliche Vermengung behördlicher Befugnis- 

se zur Datenerhebung mit den Interessen der zur 
Bundestagswahl kandidierenden Parteien aufgefaßt. 
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Ich bin deshalb der Ansicht, daß den vom Bayer. 

Staatsministerum des Innern den Meldebehörden 

bekanntgegebenen Auflagen für dıe Weitergabe von 
Wählerdaten besondere Bedeutung zukommt: Darın 

war unter anderem empfohlen worden, an dıe Par- 

teien nach Möglichkeit nicht Anschriftenlisten, son- 
dern unmittelbar verwendbare Adreßaufkleber aus- 

zugeben. Die Datenempfänger waren darauf hınzu- 

weisen, daß dıe übermittelten Daten nur für die 
Zwecke der jeweiligen Wahl verwendet werden durf- 

ten, daß jede Weitergabe an Dritte zu unterbleiben 

habe und nach dem Wahltermin verbliebene Unter- 
lagen zu vernichten seien. Eine Datenschutzkontrolle 

bei den Datenempfängern obliegt der jeweils zu- 

ständigen Datenschutzaufsichtsbehörde für nichtöf- 

fentlıche Stellen, soweit Beschwerden eingehen. 

3.1.3 Gruppenauskunft aus dem Melderegister an 

Verbände und Vereine 

Der Bundesverband der Sozialversicherten e.V. ıst 

1980 — wie schon früher — an verschiedene Melde- 

behörden mit der Bitte herangetreten, ihm die An- 

schriften sämtlicher Angehörigen bestimmter Ge- 
burtsjahrgänge bekanntzugeben. Eine solche Daten- 
übermittlung wäre nur zulässig, wenn sie im „öffent- 

lichen Interesse“ läge (Art. 24 Abs. 2 BayDSG). 

Außerdem bedarf sie nach der Vollzugsbekanntma- 

chung zum Bayer. Meldegesetz (MABI. 1978 S. 553, 

Nr. 3.3.1) der Zustimmung des Bayer. Staatsministe- 
riums des Innern. Diese Zustimmung ist regelmäßig 

versagt worden, da kommerzielle Interessen — wıe 

z.B. Mitgliederwerbung — ein „öffentliches Interesse“ 

nıcht begründen. Daruber hinaus wäre dıe Aus- 

kunftserteilung schon deshalb unzulässig, weil mit 

den Anschriften aller Angehorigen bestimmter Ge- 

burtsjahrgange weitaus mehr Daten gefordert wur- 
den, als selbst nach dem Vortrag des Verbandes 

„erforderlich“ waren, nämlich auch die Anschriften 

aller nicht sozialversicherungspflichtigen Personen 

der bezeichneten Jahrgänge. 

3.1.4 Weitergabe und Veröffentlichung von Angaben 

durch das Standesamt 

Standesamter veröffentlichen seit langem Angaben 

über Geburten oder Verehelichungen u a, wenn die 

Betroffenen eıngewilligt haben. $ 104 der Dienstan- 

weisung für die Standesbeamten vom 24. 6. 1978 
(Bundesanzeiger Nr. 123 a) regelt dieses Verfahren 

Die von den Standesämtern verwendeten Vordrucke 
zur Aufnahme der Personenstandfälle enthalten in 

der Regel eıne Einwilligungserklärung, die von den 

Beteiligten unterschrieben werden kann. Die bisher 

verwendeten Formblätter lösen in zweierlei Hinsicht 
Bedenken aus: 

Bei der Veröffentlichung von Geburten ın Amtsblät- 

tern oder Tageszeitungen wird zumindest teilweise 

so verfahren, daß neben dem Namen des Neugebo- 

renen bei ehelichen Geburten der Namen des Vaters 

oder beider Eltern, bei nichtehelichen Geburten nur 

der Name der Mutter erscheint. Die listenmäßigen 
Übersichten in der Zeitung offenbaren in diesen Fäl- 

len also die Tatsache der nichtehelichen Geburt. 
Die Formulierung der Einwilligungserklärung umfaßt 

aber diese Offenbarung nicht. Die geschilderte Art
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der Bekanntgabe der nichtehelichen Geburten er- 

folgt daher ın der Regel ohne die erforderliche Ein- 

willigung. Die Einwilligungsformel müßte dieser Pro- 

blematik angepaßt werden. 

Mit der Zunahme der Direkt-Werbung treten immer 

mehr Firmen an dıe Gemeinden heran, Anschriften 

der Eltern von Neugeborenen oder von Jungver- 

mählten bekanntzugeben. Dabei handelt es sich nicht 

nur um Anbieter aus dem örtlichen Bereich, die sol- 

che Angaben auch aus Veröffentlichung in Zeitung 

oder Amtsblatt entnehmen könnten, sondern immer 

wieder auch um Anfragen von großen, bundesweit 

tatigen Firmen. Im Berichtszeitraum wurden auch An- 

fragen eınes offenbar bundesweit tätıgen Dienstes 

festgestellt, der solche Anschriften sammelt und an 

verschiedene interessierte arıgeschlossene Anbieter 

weiıtergibt Ich glaube, daß die Eltern von Neugebo- 

renen oder Jungvermählten die Einwilligung ın dıe 

Veröffentlichung oder Weitergabe ihrer Anschrift al- 

lenfalls ın dem Bewußtsein erteilen, daß diese für 

den örtlıchen Bereich von Interesse ist. Es darf wohl 

angenommen werden, daß in vielen Fällen keine 

Einwilligung in dıe Übermittlung von Angaben an 

Stellen erteilt würde, die für das ganze Bundesgebiet 

zentral solche Anschriften sammeln. Gegen die Auf- 

nahme ın solche zentralen Datensammlungen beste- 

hen zum Teil Vorbehalte der Betroffenen Es kann 

nıcht unterstellt werden, daß Eınwilligungen hierzu in 

gleichem Umfang erteilt würden, wie die Zustimmung 

zur Veröffentlichung in der {örtlıchen) Presse. Ich bın 

deshalb der Ansıcht, daß die Einwilligungserklärun- 

gen der Standesamter der Verhaltnissen, die sich 

in den letzten Jahren entwickelt haben, angepaßt 

werden mussen Ausgangspunkt entsprechender 

Überlegungen konnte eine Unterteilung der Eınwilli- 

gung ın Fragen nach dem Eınverstandnis zur Ver- 

öffentlichung ın der lokalen Presse und zur Über- 

mittlung an überortliche bzw. zentrale Adressen- 

dienste sein. Dabei wird nıcht verkannt, daß auch ein 

zentraler Adressendienst theoretisch dıe Zeitung-Ver- 

öffentlichung der Personenstandsfalle aller Gemein- 

den der Bundesrepublik auswerten könnte Abge- 

sehen davon, daß die Durchführbarkeit einer solchen 

Maßnahme unwahrscheinlich erscheint, würde dıes 

von Personen, dıe ın die Veröffentlichung in der ört- 

lichen Presse eınwilligen, wohl ın Kauf genommen 

werden. Sıe brauchen meıner Ansicht nach aber nicht 

in Kauf zu nehmen, daß ein Standesamt, dem eine 

Einwilligung lediglich zur (örtlichen) Veröffentlichung 

erteilt wurde, dıe Angaben von sich aus an einen 

zentralen Adreßauswertungsdienst sendet. 

3.2 Sıcherheitsbereich 

im Jahr 1980 setzte sich die Datenschutzdiskussion 

besonders stark mit der Tätigkeit der Polızeibehör- 

den auseinander. Schwerpunkte waren hierbei die 

Neukonzeption des Systems „INPOL“, dıe Neufas- 

sung der Richtlinien für dıe Führung Kriminalpolizei- 
licher personenbezogener Sammlungen und die so- 

genannte Rasterfahndung. 

3.2.1 Rasterfahndung durch die Polizei 

Mıt Rasterfahndung werden Maßnahmen der Polizei 

umschrieben, dıe durch dıe Auswertung großer außer- 
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halb des polizeilichen Bereichs angefallenen Daten- 

mengen auf bestimmte Verhaltensmuster (Raster) hin 

dem Aufspüren gesuchter Schwerverbrecher dıenen 

sollten. Auf dıese Weise wurden insbesondere die 
Daten der Kunden von Energieversorgungsunterneh- 

men und von Telefoninhabern durchgesehen. Die 

dem Raster entsprechenden Personen wurden poli- 
zeılıch überprüft. Soweit diese Überprüfung negativ 

war, wurden nach meinen Erkenntnissen auch die 

Daten dieser Personen, wie bereits zuvor die Daten 

der übrigen, gelöscht. 

Die meisten Rasterfahndungen, die der Suche terro- 
ristischer Gewalttäter gedient haben, beruhten auf 

Beschlüssen des Ermittlungsrichters beim Bundesge- 

richtshof. Als Rechtsgrundiage für das Herausgabe- 
verlangen von Daten bzw. für das Verlangen auf Aus- 

kunft wurden in den rıchterlichen Beschlüssen & 94 

Strafprozeßordnung und & 12 des Gesetzes über 

Fernmeldeanlagen (FAG) genannt $ 94 Abs. 2 Straf- 

prozeßordnung gestattet dıe Beschlagnahme von Ge- 

genständen, dıe als Beweismittel für ein Strafverfah- 

ren von Bedeutung sein können. Die Bestimmung des 
& 12 FAG sieht fur strafgertchtliche Untersuchungen 

eın Auskunftsverlangen uber den Fernmeldeverkehr 

vor. 

Fur die Übermittiung der Daten an die Polızei ohne 

vergleichbare rıchterliche Beschlüsse wurde insbe- 

sondere $ 24 BDSG herangezogen. Nach $ 24 BDSG 

ıst eıne Übermittlung personenbezogener Daten u a. 

zulassig, soweit diese zur Wahrung berechtigter In- 

teressen der Allgemeinheit erforderlich ıst und da- 

durch schutzwürdige Belange der jeweiligen Betrof- 

fernen nicht beeintrachtigt werden. Den Interessen 

der Allgemeinheit entspricht dıe Verfolgung terrorısti- 

scher Gewalttater und hıerbeı auch der Zugriff auf 

Datenmaterial privater Stellen. Dieser Zugriff muß 

sıch allerdings auf die fur eıne konkrete Fahndungs- 

maßnahme erforderlichen Daten beschränken Bei 
der Prufung der schutzwürdıgen Belange der Betrof- 

fenen ist grundsatzlich in jedem Eınzelfall eine Inter- 

essenabwagung nach dem Verhaltnismäßigkeitsprin- 

zip vorzunehmen Im Hinblick auf den Umfang der ın 

Frage kommenden Datenbestände kann es dann ver- 
tretbar sein, von der Eınzelfallprufung abzusehen, 

wenn wegen des besonderen Gewichts der Interes- 

sen der Allgemeinheit an der Aufklärung schwerster 

Straftaten eine globale Abwägung der speichernden 

Stelle, ob schutzwürdıge Belange der Betroffenen be- 

einträchtigt werden, genugen kann. Dies wırd auch 

von der Sensibilität der zu übermittelnden Daten und 

der Art deren weiterer Verwendung abhängen. Um 

die Gefährdung fur dıe Betroffenen so gering wie 

möglıch zu halten, durfen dıe Daten für keinen weite- 

ren polizeilichen Zweck verwendet und müssen nach 

ihrer zweckbezogenen Auswertung umgehend ge- 

loscht werden. 

Die Datenschutzbeauftragten der Länder und des 

Bundes haben ın ihrer Konferenz am 11. und 12. 2. 

1980 auch Probleme der Rasterfahndung besprochen. 

Hıerzu haben sıe festgestellt, daß sıch bei den bisher 

ın der Zuständigkeit des jeweiligen Datenschutzbe- 

auftragten geprüften Fallen keine Anlässe zu Bean- 

standungen ergeben hätten. Sie sind jedoch der An-
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sicht, daß die als Rechtsgrundlagen für die Raster- 

fahndung genannten Bestimmungen den mit diesen 

Maßnahmen verbundenen Problemen nicht gerecht 
werden. Die große Zahl der einbezogenen Personen, 

die Menge der verarbeiteten Daten und die dank der 

veränderten Informationsmethode gegebenen vielfäl- 
tigen Nutzungsmöglichkeiten zwingen zu präzisen, 
auf die Rasterfahndung abgestellte Regelungen. Ziel 

muß es hierbei sein, den Verhältnismäßigkeitsgrund- 

satz stärker zur Geltung zu bringen und insbeson- 

dere die Interessen Unverdächtiger zu schützen, so- 

weıt diese von den Fahndungsmaßnahmen betroffen 

werden. 

Beı Schaffung entsprechender Regelungen wird zu 

prüfen sein, 

— zu welchen Zwecken solche Fahndungsmethoden 

angewandt werden dürfen, 

— weiche tatsächlichen Voraussetzungen zu fordern 

sind, 

— ob und in welchem Umfang bestimmte Datenarten 

nicht einbezogen werden dürfen (z.B. Sozial-, Ge- 

sundheitsdaten), 

— inwieweit sıchergestellt werden kann, daß dıe Da- 

ten grundsätzlich nıcht zu anderen Zwecken als zu 
der jeweiligen Fahndung verwendet werden, 

— welche verfahrensmäßigen Sicherungen hierzu zu 

fordern sınd (z.B. Loschung, Dokumentation, Kon- 

trolle), 

— ob und ın welchem Umfang den Datenschutzbeauf- 

tragten vor jeweiligen Maßnahmen der Rasterfahn- 

dung Gelegenheit zu rechtzeitiger Stellungnahme 

zu geben ist, 

— wie dıe Kontrolle beı länderübergreifenden Fahn- 

dungsmaßnahmen sicherzustellen ist. 

Bei meinen auf Bürgeranfragen hın durchgeführten 

Überprüfungen habe ıch festgestellt, daß die im Zu- 

sammenhang mit der Rasterfahndung gewonnenen 

Daten beı den Polizeibehörden durchweg gelöscht 

sind Auf dıe unmittelbare Löschung der Daten nach 

Zweckerreichung werde ıch auch in künftigen ver- 

gleiıchbaren Fällen drangen. 

Zweifelsohne ist mıt der Einführung der Rasterfahn- 

dung eıne neue Qualität möglıcher Gefährdungen Un- 
schuldiger entstanden. Das Risiko, als Unschuldiger 

in Verdacht zu geraten, ist sicher gestiegen. Dabei 
erscheint aus datenschutzrechtlicher Sıcht besonders 

bedenklich, daß durch Maßnahmen der Rasterfahn- 
dung sogar eine größere Zahl Unschuldiger zumin- 

dest kurzzeitig in den Verdacht, schwere Straftaten 

begangen zu haben, geraten kann oder jedenfalls mit 

diesen in Verbindung gebracht wird. Die Bewertung 

eines Unschuldigen als Verdächtigen stellt für diesen 

ohne Zweifel eınen schwerwiegenden Eingriff in seine 

Rechtsposition dar. Weil auch hierbei der Verwal- 

tungsgrundsatz der Verhaltnismäßigkeit zu beachten 

ist, dürfen derartige Eingriffe in die Rechte Betroffe- 

ner nur zur Aufklärung ganz besonders schwerwie- 

gender Straftaten vorgenommen werden. Außerdem 

darf das bei derartigen Aktıonen angefallene Material 

nıcht zur Ermittlung weiterer, unbedeutenderer Fälle 
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Verwendung finden. Nur mıt eıner umgehenden Lö- 

schung nach Durchsicht der angefallenen Daten für 

die Zwecke der Rasterfahndung können weitere dar- 
aus entstehende Gefahren reduziert werden Selbst 

wenn dıe Daten der Unschuldigen umgehend gelöscht 

werden, können sich für diese Person weitere ım Ein- 

zelfall nıcht immer exakt abzuschätzende Nachteile 
schon dadurch ergeben, daß etwa Nachbarn oder 

Vermieter durch polizeiliche Befragungen von dem 

Verdacht Kenntnis erlangt haben. Daruber hinaus 

kann zumindest ın landlichen Gegenden an den auf 

Grund einer Rasterfahndung überprüften Bürgern ein 

(bleibender) Makel hangenbleiben, weil sich die be- 

teiligten Polizeibeamten an den Vorgang erinnern. 

Gerade zu dıeser Problematik haben mich eınige 

Schreiben von Betroffenen erreicht. 

3.2.2 Kriminalpolizeiliche Sammlungen (KPS) 

Die Richtlinien fur die Führung krıminalpolizeilicher 

personenbezogener Sammlungen und für dıe Errich- 

tung und Fuhrung von Dateien über personenbezo- 

gene Daten beim Bundeskriminalamt sind unter Be- 

teiligung der Landesbeauftragten und des Bundes- 

beauftragten für den Datenschutz überarbeitet wor- 
den (vgl. S. 10ff. des 2. Tätıgkeitsberichts). Die Innen- 
minister und Innensenatoren des Bundes und der 
Länder haben den Richtlinien ın der zuletzt vorgeleg- 

ten Fassung zugestimmt. Zu dıesen Richtlinien stelle 

ist fest, daß einige der von den Datenschutzbeauftrag- 

ten des Bundes und der Länder vorgetragenen Vor- 

schlage übernommen worden sind und ın anderen 

Punkten ein aus der Sicht des Datenschutzes akzep- 

tabler Kompromıß gefunden worden ist. Insbesondere 

ıst die Regelung für die Auskunft an den Betroffenen 

uber dıe zu seiner Person gespeicherten Daten zu 

begrüßen, die klarstellt, daß Auskunft erteilt wird, 

wenn nicht dıe Belange des Bürgers im Einzelfall hin- 

ter dem offentlichen Interesse an der Nichtheraus- 

gabe der jeweiligen Daten zurücktreten müssen. 

Gleichwohl halte ıch, wie auch die anderen Daten- 

schutzbeauftragten, in einer Reihe von Punkten Ver- 

besserungen für geboten. Generell gilt es nun, die 

praktische Anwendung dıeser Richtlinien aufmerksam 

zu verfolgen und aus den hierbei gewonnenen Erfah- 

rungen Änderungsvorschläge zu erarbeiten. 

Nach Mitteilung des Bayer. Staatsministeriums des 
Innern sollen die vorgenannten Richtlinien für die 

Fuhrung kriminalpolızeilicher personenbezogener 

Sammlungen die bisherigen bayerischen Rıchtlinien 
über kriminalpolizeiliche Sammlungen ablosen. Mit 

einem entsprechenden Erlaß sei nach landesbezoge- 

ner Anpassung der Richtlinien im Laufe des Jahres 
zu rechnen. Es seı beabsichtigt, in diese neuen Richt- 

linien auch Bestimmungen aufzunehmen fur die Er- 

richtung und Führung von Dateien mıt personenbe- 

zogenen Daten bei Dienststellen der bayerischen Po- 

lizei. Das Bayer. Staatsministerium des Innern hat mır 

zugesichert, eıne Entwurffassung der neuen Richt- 

lınien beizeiten zuzuleiten. 

3.2.3 Sperrung von Daten bei der Polizei 

Die ım Bayer. Datenschutzgesetz in Art. 10 und Art.20 

vorgesehene Sperrung von Daten gilt grundsätzlich
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auch für Polizeibehörden. In den automatisierten Ver- 

fahren des Bayer. Landeskriminalamts wird dem Er- 

fordernis der Sperrung dadurch Genüge getan, daß 
dıe von der Sperrung betroffenen Daten in den ak- 

tuellen Datenbeständen gelöscht werden und die ge- 

sperrten Daten in eine eigene Datei der gesperrten 
Datensätze aufgenommen werden. Zu dieser Datei 

der gesperrten Datensätze haben die Polızeidienst- 

stellen trotz Anschlusses an die EDV-Anlage desLan- 
deskriminatlamts keinen Zugang. Diese Vorgehens- 

weıse bei der Sperrung von Daten entspricht grund- 

sätzlich den Anforderungen des Datenschutzgesetzes. 

Es muß jedoch gewährleistet sein, daß auf die Datei 

der gesperrten Datensätze nur in dem in Art.20 Abs. 2 

Bayer. Datenschutzgesetz vorgesehenen Umfang zu- 
gegriffen wird. Ein darüber hinausgehender Zugriff, 

etwa für besondere Dienststellen oder im Einzelfall 

eingerichtete Sonderkommissionen, ist grundsätzlich 
unzulässig. 

3.2.4 Löschung von Daten bei der Polizei 

Das Bayerische Landeskriminalamt hat, worauf ich 

bereits in meinem zweiten Tätigkeitsbericht hinge- 

wıesen habe, spezielle Dienstkräfte mit der beschleu- 

nigten Bereinigung der kriminalpolizeilichen Samm- 
lungen beauftragt. Bei einzelnen Überprüfungen 

konnte ıch mich von dieser Tätigkeit überzeugen, die 

unter Beachtung der Bayerischen Richtlinien über Krı- 

minalpolizeiliche Sammlungen erledigt wird. Aller- 

dings habe ich in einem Fall festgestellt, daß eine 

Kriminalakte zwar entsprechend den vorgenannten 

Richtlinien bereinigt war, der in der Kriminalakte be- 

findliche ed-Bogen (erkennungsdienstlicher Bogen) 

jedoch noch Hinweise auf Vorgänge aus weit zurück- 

liegenden Jahren enthielt, obwohl die entsprechen- 

den Unterlagen zu Recht ausgesondert waren. Der 
mit der Aussonderung nach den Richtlinien über Kri- 

minalpolizeiliche Sammlungen verfolgte Zweck wird 

nicht erreicht, wenn die Kriminalakten nach Vernich- 
tung einzelner Unterlagen an anderer Stelle Hinweise 

auf eben diese ausgesonderten Vorgänge enthalten. 

Auf meinen diesbezüglichen Hinweis hat das Baye- 

rische Landeskrıminalamt auch den ed-Bogen ent- 

sprechend den Richtlinien über Kriminalpolızeiliche 
Sammlungen bereinigt. 

3.2.5 Datenübermittlung durch dıe Polizei 

Die Eingabe eines Bürgers, der sich beklagt hatte, 

daß von eıner Polizeibehörde über lange Jahre zu- 

rückliegende Vorgänge einer ausländischen Polizei- 

behörde Mitteilung gemacht worden sei, hat zu einer 

Reihe von interessanten Fragen geführt: 

a) Die Zulässigkeit einer Datenübermittlung an eine 

ausländische Behörde beurteilt sich nach Art. 18 

Abs. 1 in Verbindung mit Art. 18 Abs.3 bzw. nach 
Art. 18 Abs. 4 BayDSG. Die Erteilung von Auskünf- 

ten an ausländische Polizeidienststellen kann in 
begründeten Einzelfällen grundsätzlich zur recht- 
mäßigen Aufgabenerfüllung deutscher Polizei- 

dienststellen gehören. Derartige Datenübermitt- 

lungen durch die Polizei sind nach Art. 18 Abs. 4 

BayDSG nur zulässig, wenn das öffentliche Inter- 
esse sie erfordert. Dies gilt nicht nur für den Da- 
tenaustausch über das Bundeskriminalamt, son-   

dern in begründeten Einzelfällen auch auf der un- 

teren Polizeidienstebene an benachbarte auslän- 
dische Dienststellen im sogenannten „kleinen 

Grenzverkehr“. 

b) Die Bezeichnung von Eintragungen auf Karteikar- 

ten als „gestrichen“ genügt weder den Aussonde- 
rungsanforderungen nach den polizeilichen KS- 
Richtlinien noch dem datenschutzrechtlichen „Lö- 

schungsgebot“. 

c) Wird eine Auskunft von einem Beamten erteilt, 

der sich an die zugrunde lıegende Information er- 

innert, ohne in Akten oder Karteien nachsehen zu 

müssen, so fällt dieser Vorgang jedenfalls dann 

unter die Vorschriften des Bayer. Datenschutzge- 

setzes, wenn die der Auskunft zugrunde liegende 

Information auch in einer Datei gespeichert ist. 

Eine Datenübermittlung „aus einer Datei“ liegt 

demnach bereits dann vor, wenn zwischen den 

Angaben in einer Datei und der Übermittlung ein 

gewisser Zusammenhang besteht. Bei einer Aus- 

kunft aus dem Erınnerungsvermögen liegt eıne 

nach dem Datenschutzrecht zu beurteilende Da- 

tenübermittlung dann vor, wenn die gleichen Da- 
ten zur Zeit der Auskunftserteilung noch in Da- 
teien der auskunftserteilenden Stelle gespeichert 

sind. Bei einer anderen rechtlichen Wertung die- 

ses Vorgangs wäre der Umgehung der Daten- 

schutzgesetze Tür und Tor geöffnet. Denn im 

nachhinein läßt sich wohl höchst selten mit Si- 
cherheit feststellen, ob Daten tatsächlich aus Da- 

teıen oder aber „aus dem Kopf“ eines Sachbear- 

beiters übermittelt worden sınd. 

d) Werden bei einer Datenübermittlung die in den 

KS-Richtlinien enthaltenen Regelungen zum In- 

formationsaustausch nıcht beachtet, so kann aus 

dieser Verletzung der KS-Richtlinien nicht zwin- 

gend auf die Unzulässigkeit der Datenweitergabe 

nach Art. 17 oder Art. 18 BayDSG geschlossen 

werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn dıe 

im Einzelfall nicht beachtete Regelung der KS- 

Richtlinien nicht Datenschutzzwecken dient. 

e) Werden Daten an eine andere Stelle übermittelt, 

obwohl! diese Daten nach den in den KS-Richt- 
lınien festgelegten Fristen hätten gelöscht sein 

müssen, so ist diese Datenübermittlung im Regel- 

fall nicht mehr zur „rechtmäßigen Aufgabenerfül- 

lung erforderlich“. Da beı vielen Polızeibehörden 
die Kriminalakten noch nicht vollständig entspre- 

chend den KS-Richtlinien ausgesondert worden 
sind, ist grundsätzlich bei jeder Datenübermitt- 
lung zu prüfen, ob die zu übermittelnden Daten 
nicht zwischenzeitlich hätten gelöscht sein müs- 
sen. Eine dennoch vorgenommene Datenübermitt- 
lung ist grundsätzlich unzulässig. 

3.2.6 Registrierung von Reisenden an der Grenze 

In meinem letzten Tätigkeitsbericht habe ich darauf 

hingewiesen, daß die Bayerische Grenzpolızeı Rei- 

sende an der Grenze zur CSSR registriere. Meine 

diesbezüglichen Ermittlungen ergaben, wie auch der 

Öffentlichkeit durch Pressemitteilungen bekannt wur- 

de, daß die Bayerische Grenzpolizei seit dem Jahr 

1952 an den Grenzübergängen zur CSSR die Perso-
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nalien von Reisenden im Alter von 16 bis 60 Jahren 

karteienmäßig erfaßt und im Regelfall 5 Jahre aufbe- 
wahrt hat. Wurde innerhalb dıeser Frist kein weiterer 
Grenzübertritt derselben Person festgestellt, so wur- 

de die entsprechende Karteikarte vernichtet. Aus- 

künfte aus diesen dezentralen Karteien wurden mit 
Sicherheitsaufgaben betrauten Stellen des Bundes 

und den Strafverfolgungsbehorden erteilt. 

Bei Einrichtung dieser Karteien stand die Auskunfts- 
erteilung uber den Verbleib von Reisenden in der 

CSSR ım Vordergrund. Damals gingen bei der Grenz- 

polizei zahlreiche Anfragen über vermißte Personen 

ein, von denen zu vermuten war, daß sie in ein Land 

des Ostblocks gereist waren. In den letzten Jahren 

diente die Kartei zunehmend als Hilfsmittel für die 
Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben der Verbre- 

chensbekampfung (Verschiebung von Kraftfahrzeu- 

gen, Rauschgiftschmuggel, Waffenhandel, ınternatio- 
nale Kunstdiebstahle). Die Datenerfassung an der 

Grenze zur CSSR wurde im Berichtsjahr begrenzt, 
insbesondere wurden Reisegruppen, Pendler, Rei- 
sende mit Dienst- oder Diplomatenpaß und Teilneh- 

mer von Betriebsausflügen nicht mehr erfaßt. Die 

Fragen der umfassenden Datenerhebung und der Da- 

tenweitergabe werden derzeit im Zusammenhang mit 

der Amtshilfeproblematık diskutiert. 

3.2.7 Datenabgleich zwischen Kraftfahrzeug- 

zulassungsstellen und der Polizei 

In einigen Bundesländern (Niedersachsen, Schleswig- 
Holstein) wurde erwogen, eıne Ausnahme von den 

Vorschriften des $ 26 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 5 der 

Straßenverkehrszulassungsordnung insoweit Zzuzu- 

lassen, als die für das Kraftfahrt-Bundesamt bestimm- 

ten Durchschriften der Karteikarten der Zulassungs- 

stellen zunächst der Polizei zum Abgleich mıt dem 

INPOL-System zugeleitet werden. Dem lag die Er- 
kenntnis der Polizei zugrunde, daß die Unterlagen 

der Zulassungsstellen aktueller als die der Meldebe- 
hörden sind. 

Auf entsprechende Anfrage hat mir das Bayer. Staats- 
ministerium des Innern mitgeteilt, daß ein derartiger 

Datenabgleıch in Bayern nicht bekannt und derzeit 

nıcht beabsichtigt sei. 

Gegen einen derartigen globalen Datenabgleich hätte 
ich auch nachhaltige Bedenken. Da $ 26 Abs. 5 Satz 3 
StVZO lediglich Auskünfte im Einzelfall zuläßt und 
& 70 StVZO nur die Genehmigung von Ausnahmen 

hinsichtlich der in der Straßenverkehrszulassungsord- 
nung enthaltenen Zulassungsvoraussetzungen vor- 

sıeht, wäre eine derartige Datenübermittlung nach 

Art. 17 Bayer. Datenschutzgesetz zu beurteilen. Eine 

generelle Übermittlung sämtlicher Durchschriften der 

für das Kraftfahrt-Bundesamt bestimmten Karteikar- 
ten an die Polizei dürfte jedoch nicht generell zur Er- 

fültung öffentlicher Aufgaben der Polizeı erforderlich 

sein. 

3.2.8 Datenerhebung durch ein Abschleppunterneh- 

men im Auftrag der Polizeı 

Ein privates Abschleppunternehmen hat im Auftrag 

eines Polizeipräsidiums Kraftfahrzeuge abgeschleppt 

und verwahrt. Bei Abholung des verwahrten Fahrzeu- 
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ges wurden die Abholer danach gefragt, ob sie das 

betreffende Kraftfahrzeug zur Tatzeit selbst gefahren 

haben. Diese Aussage wurde auf einer Karteikarte 

vermerkt, die später an das Polizeipräsidıum weiter- 

gegeben worden ist. 

Ein solches Verfahren halte ich für datenschutzrecht- 
Iıch bedenklich. Wenngleich die Frage, ob der Ab- 

holer zur Tatzeıt das Fahrzeug geführt hat, in erster 

Linie zur Feststellung des Kostenschuldners für den 
Ersatz der polizeilichen Aufwendungen und zur Rech- 

nungstellung durch das Polizeipräsidium dienen mag, 

so diente in der Praxis dıe Erforschung dıeses Sach- 

verhalts auch für eın eventuelles Ordnungswidrigkei- 

ten- oder Strafverfahren. Tatsächlich wurden die 

Feststellungen nach dem „Fahrzeugführer zur Tat- 

zeit“ im Eınzelfall auch bei Gerichten und ın Verwal- 
tungsverfahren verwertet, wobei Angehörige des Ab- 

schleppunternehmens als Zeugen auftraten. Wäre 

eine derartige Befragung unmittelbar durch Polızei- 

beamte vorgenommen worden, so hatten diese die 

Abholer nach $ 163 a Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit 
& 136 Abs. 1 Satz 2 StPO bzw. nach $ 55 OWıG darauf 

hinweisen müssen, daß es ihnen nach dem Gesetz 

freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder 

nıcht zur Sache auszusagen. 

Abgesehen davon erscheint der Auftrag durch eine 

Polızeibehörde an eın privates Abschleppunterneh- 

men problematisch, derartige Daten zu erfassen und 

zu speichern. Nach Nr. 3.3. der Gemeinsamen Voll- 

zugsbekanntmachung zum Bayer. Datenschutzgesetz 
sollen öffentliche Stellen im Regelfall Auftrage zur 

Datenverarbeitung an Private nur dann vergeben, 

wenn die Daten nıcht sensibler Art sind. Dies gılt 

auch, wenn lediglich Aufträge zur Datenerfassung zu 

vergeben sind. Da bei der Frage nach dem „Fuhrer 

des Kraftfahrzeugs zur Tatzeit“ möglicherweise An- 

gaben zu Ordnungswidrigkeiten oder strafbaren 

Handlungen erhoben werden, dürfte eıne derartige 

Beauftragung eines Privatunternehmens insoweit ge- 

nerell unzulässig sein. 

Auf diese Bedenken hın hat das Polizeipräsidium zu- 

nachst verfügt, daß der Abholer vor der Beantwor- 

tung der Frage nach dem Führer des Kraftfahrzeugs 

zur Tatzeit darauf aufmerksam zu machen sei, daß 

diese Angaben ausschließlich wegen der noch zu er- 

stellenden Kostenrechnung und damit zur Feststel- 

lung des Kostenschuldners notwendig seien. Im übri- 

gen war verfügt worden, daß dıese Information nur 

noch an die Kostenstelle weitergegeben werden durfe 

und eine weitere Verwendung dıeser Information, ins- 

besondere im Hinblick auf ein Straf- oder Ordnungs- 

widrigkeitenverfahren ausgeschlossen sei. Inzwischen 

hat das Polizeipräsidium das Abschleppunternehmen 
angewiesen, die Frage nach dem „Kraftfahrzeugfuh- 

rer zur Tatzeıt“ nicht mehr zu stellen. Das Bayer. 

Staatsministerium des Innern hat auf meine Anregung 
hin die übrigen Polızeipräsidıen gebeten, ebenfalls 

auf die Feststellung des Fahrers zur Tatzeit bei den 
privaten Verwahrstellen zu verzichten. 

32.9 Fragebogen zur Beurteilung der Glaubwürdig- 
keit kındlıcher Zeugen 

Der Berliner Datenschutzbeauftragte hat mir mitge- 

teilt, daß der dortige Polizeipräsident im Rahmen von
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Ermittlungsverfahren, bei denen Schüler als Zeugen 

beteiligt sind, an die Schulen herantrete und die je- 

weiligen Schulleitungen bitte, vom Klassen- oder 

Fachlehrer bei Schülern beobachtete Auffälligkeiten 

zu einzelnen Fragenkomplexen mitzuteilen. Diese 

Fragen berühren teılweise sehr sensible Bereiche. So 
sollen Auskünfte über die geistige Entwicklung, den 

körperlichen Entwicklungsstand, längere Krankheiten, 

Auffälligkeiten des Schülers in sexueller Hinsicht, 

aber auch über dessen häusliche Verhältnisse gege- 

ben werden. 

Meine Ermittlungen nach der diesbezüglichen baye- 

rıschen Praxis haben bisher folgendes ergeben: In 

Bayern war ın einer Bekanntmachung vom 4. Januar 

1956 über die Behandlung von Kindern und Jugend- 

lıchen bei der Polizei bestimmt, daß die bei der Ver- 

nehmung von Kındern und Jugendlichen gemachten 

Beobachtungen, wie beispielsweise deren körperliche 

Entwicklung, geistige Reıfe, persönliches Verhalten 

wahrend der Vernehmung ın eınem Aktenvermerk 

nıederzulegen, gegebenenfalls durch die Eınholung 

eines schriftlichen Schulgutachtens zu ergänzen seı- 

en. Ersuchen um Überlassung des Schülerbogens 

oder um Übermittlung einer Auskunft aus ihm sollten 

an das zustandıge Bezirks- oder Stadtschulamt ge- 

richtet werden. Auf Grund dieser Bekanntmachung 

haben Polızeidienststellen in Fällen, ın denen dies 

zur Forderung der strafrechtlichen Ermittlungen not- 

wendig schien, die Schulleitungen durch Übersen- 

dung eınes Fragebogens um entsprechende Aus- 

künfte gebeten. Die vorgenannte Bekanntmachung ist 

zwischenzeitlich durch eıne Polızeidienstvorschrift 

„Bearbeitung von Jugendsachen bei der Polizei“ ab- 

gelost worden. Diese Dienstvorschrift sieht dıe Eın- 

holung von derartigen Schulgutachten nicht mehr vor, 

wenngleich dıe Erholung solcher Schulgutachten dar- 

in auch nıcht untersagt wırd. Offensichtlich haben 
einzelne Polızeidıenststelien ın den letzten Jahren 

selbst entwickelte Fragebogen an Schulleitungen im 

Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren versandt. 

Eıne abschließende Informatıon uber den Umfang und 

den Inhalt derartiger Fragebogen liegt mir noch nicht 

vor. Ich werde die Angelegenheit weiter verfolgen. 

3.2 10 Gutachtenverwaltung im Bayer. Landes- 

krımınalamt 

Das Bayerısche Landeskriminalamt erstattet im Auf- 

trag von Gerichten, Staatsanwaltschaften und Polizei- 

behörden jährlich mehrere tausend Gutachten Eın- 

gang und Erledigung dieser Gutachtenaufträge wur- 

den bislang ın einem entsprechenden Tagebuch ver- 

merkt. Nun hat das Landeskriminalamt zur Verwal- 
tung der Gutachtensaufträge ein EDV-Verfahren ent- 

wickelt, das zwischenzeitlich vom Bayer. Staatsmını- 

sterıum des Innern auch freigegeben worden ıst In 

dıesem EDV-Verfahren werden neben anderen Daten 

jedenfalls auch dıe Personalien der Personen ge- 

speichert, die ım Betreff eınes an das Landeskrimı- 

nalamt gerichteten Gutachtenersuchens aufgeführt 

sınd. Dies erscheint mır nıcht unbedenklich, zumal 

hıerbeı auch Name, Vorname und Geburtsdatum 

eines Geschadigten und eines sonst ın Zusammen- 

hang mıt eıner Straftat Beteiligten erfaßt werden kön- 

nen. Zur Erstellung von Gutachten durch das Landes- 
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krimınalamt dürfte diese Speicherung der Persona- 
lien weder für die Überwachung der fristgerechten 

Gutachtenerstellung noch für eventuelle Rückfragen 
des Gutachtenauftraggebers zwingend erforderlich 

sein, weil hierfür eindeutigere Daten wie Aktenzei- 

chen und Fernschreibnummern des Absenders zur 
Verfügung stehen. 

Das Bayer. Staatsministerıum des Innern hat mir ver- 

sichert, daß diese Daten zur Gutachtenverwaltung 

gesondert von den übrıgen polizeilichen Dateien ge- 

fuhrt würden und ein Zugriff durch die sachbearbei- 

tenden Polizeidienststellen grundsätzlich nicht mög- 

lich sei. Dennoch ıst es meines Erachtens nicht aus- 

geschlossen, daß auch diese Daten in Einzelfällen 

losgelöst von den Zwecken der Gutachtenverwaltung 
für polizeiliche Ermittiungszwecke durchgesehen und 

ausgewertet werden. Hierin liegt ein wenn auch ge- 

ringes Risiko, daß Zeugen oder sonstige Beteiligte 

eines Strafverfahrens ın eınem anderen Ermittlungs- 

verfahren ohne weiteres Zutun zu Verdächtigen wer- 

den können. Gerade solchen Rısıken gilt es jedoch 
mıt dem Datenschutz entgegenzuwirken. 

3.2.11 Verfassungsschutz 

3.2.11.1 Ergebnis bisheriger Überprüfungen 

Beim Bayerıschen Landesamt für Verfassungsschutz 

habe ıch im Berichtszeitraum auf Grund von Bürger- 

anfragen eine Reihe von Eınzelüberprüfungen vorge- 

nommen. In keinem dieser Fälle hat sıch eın Anlaß zu 

einer Beanstandung wegen Verletzung datenschutz- 

rechtlicher Vorschriften ergeben. Die von mır ver- 

langte Einsicht in Dateien und Unterlagen wurde mir 

ın allen Fällen gewährt. Eine Berufung auf Art. 28 

Abs 3 Satz 2 Bayerisches Datenschutzgesetz, wo- 

nach dıe Einsicht ın Unterlagen und Akten verweigert 

werden kann, wenn dıes die Sicherheit des Bundes 

oder eınes Landes gefahrden wurde, erfolgte nicht. 

3.2.11.2 Mitteilungen uber das Prüfungsergebnis 

Der dem Bürger nach Art. 8 Abs. 1 BayDSG einge- 

raumte Anspruch, auf Antrag Auskunft uber die zu 

seiner Person gespeicherten Daten zu verlangen, be- 

steht nach Art. 8 Abs. 2 Nr 5 Bayerısches Daten- 

schutzgesetz nicht gegenuber Verfassungsschutzbe- 

horden. Zwar ist der Landesbeauftragte fur den Da- 

tenschutz an dıe letztgenannte Bestimmung nicht 

gebunden, dennoch hıelte ıch es, wıe bereits in mei- 

nem letzten Tätıgkeitsbericht ausgefuhrt, fur eıne un- 

zulassıge Umgehung des Gesetzes, wenn der Burger 

uber das Prüfungsergebnis beı Verfassungsschutzbe- 

hörden im Detail unterrichtet würde. im ubrigen darf 

sich der Landesbeauftragte für den Datenschutz nicht 

dem Rısıko aussetzen, als möglıcher Ansatzpunkt fur 

Ausforschungen zu gelten. 

Deshalb teıle ıch ın derartigen Fallen grundsatzlich 

nur mit, daß dıe erbetene Überprufung bei den Ver- 

fassungsschutzbehörden vorgenommen worden ıst. 

Ich bin mir bewußt, daß dıese Sachbehandlung nicht 

ımmer befriedigend ist. Manche Bürger fühlen sıch 

durch eine derartige Mitteilung unbegrundet in ihrem 

Verdacht bestarkt, daß beım Landesamt für Verfas- 
sungsschutz Daten uber sıe gespeichert würden
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Trotz dieser unbefriedigenden Situation kann ich von 
dieser Verfahrensweise nur dann abgehen, wenn das 

Landesamt für Verfassungsschutz selbst keine Ge- 
fahr der Ausforschung sieht und seinerseits dem 
Bürger über die Tatsache Mitteilung gibt, ob zu 

seiner Person Daten gespeichert sind oder nicht. 

3.2.11.3 Weitergabe von Daten des Verfassungsschut- 

zes an auslandische Geheimdienste 

Durch Presseveröffentlichungen ıst auch einer breite- 

ren Öffentlichkeit bekannt geworden, daß deutsche 

Verfassungsschutzbehörden im Einzelfall Daten über 
deutsche Staatsbürger an ausländische Behörden 

übermitteln. Rechtsgrundlage für eıne Zusammenar- 

beit des Bayerischen Landesamts für Verfassungs- 

schutz mit ausländischen Behörden ist insbesondere 

Art. 3 des Zusatzabkommens zum Nato-Truppen-Sta- 

tut (BGBI 1961 Il Seite 1218, ratifizıert durch Gesetz 

vom 8. August 1961, BGBl. II Seite 1183). Dieses Ab- 

kommen gilt jedoch nur für dıe Zusammenarbeit mit 

Behörden der Nato-Truppen. Eine über die vorge- 

nannte Rechtsgrundlage hinausgehende Zusammen- 

arbeit, für dıe ich bislang keine Anhaltspunkte ge- 

wonnen habe, müßte an den tragenden Grundsätzen 
der Verfassung und dem Bayerischen Datenschutz- 

gesetz gemessen werden. 

3.3 Justiz 

Die Vorschriften des Bayerıschen Datenschutzgeset- 

zes gelten grundsatzlich auch für den Geschäftsbe- 

reıch des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Da- 

teıen ıst jedoch in diesem Geschaftsbereich ver- 

gleichsweise gering, so daß das Bayerısche Daten- 
schutzgesetz unmittelbar nur in verhältnismäßig be- 
scheıdenem Umfang Anwendung fındet. Allerdings 

besteht, wie bei allen Verwaltungen, auch bei der Ju- 

stiz kein datenschutzfreier Raum. Denn soweit dıe 

Speicherung und Übermittlung von Daten durch Ge- 

richte und Staatsanwaltschaften nicht spezialgesetz- 

lıch geregelt ıst, muß grundsätzlich auf die tragenden 

Bestimmungen der Verfassung zum Schutz der Per- 

sonlichkeit zurückgegriffen werden. 

Das Grundgesetz gewährt, wıe das Bundesverfas- 

sungsgericht in ständıger Rechtsprechung anerkannt 

hat, dem einzelnen Bürger einen unantastbaren Be- 

reıch privater Lebensgestaltung, der jeder Einwirkung 

der öffentlichen Gewalt entzogen ıst. Grundlage des 

Gebots, dıe Intımsphäre des einzelnen zu achten, ist 

das durch Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz verbürgte Recht 

auf freıe Entfaltung der Persönlichkeit. Weiterhin ist 

beı der Bestimmung von Inhalt und Tragweite dieses 
Grundrechts zu berucksichtigen, daß nach Art. 1 

Abs. 1 Grundgesetz die Würde des Menschen unan- 

tastbar ıst und gegenüber aller staatlichen Gewalt 

Achtung und Schutz beansprucht. Allerdings fällt nicht 

etwa der gesamte Persönlichkeitsbereich unter den 

Schutz der Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 19 Abs. 2 Grundge- 

setz Als gemeinschaftsbezogener und gemeinschafts- 

gebundener Bürger muß jedermann die Maßnahmen 

hinnehmen, dıe im überwiegenden Interesse der All- 

gemeinheit unter strıkter Wahrung des Verhältnis- 

maßıgkeitsgebotes erfolgen, soweit sıe nicht den un-   

antastbaren Bereich privater Lebensgestaltung be- 

einträchtigen. 

Die personenbezogenen Daten, die der Justiz über 

den einzelnen bekannt werden, sind jedoch grund- 

sätzlich nicht ausnahmslos dem schlechthin unantast- 

baren Bereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen, 
der nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs- 

gerichts jedem Zugriff der öffentlichen Gewalt von 

vorneherein verschlossen ist. Die von der Tätigkeit 
der Justizbehörden berührten Lebenssachverhalte 

haben in aller Regel einen Bezug zu anderen Perso- 

nen, wodurch der innerste Bezirk verlassen wird, der 

dem eınzelnen um seiner selbstverantwortlichen Per- 

sönlichkeitsentfaltung willen verbleiben muß. Den- 

noch setzt das Grundrecht des Bürgers auf Achtung 

seiner Privatsphäre Gerichten und Staatsanwaltschaf- 

ten bei der Verarbeitung von Daten auch dort Schran- 

ken, wo der eınzelne in Beziehungen zu Mitmenschen 

getreten ist. Die hierbei erforderliche Güter- und In- 

teressenabwagung ist nun durch die Datenschutzge- 

setze naher konkretisiert. Somit bestehen generell 
keine Bedenken, die entsprechenden Bestimmungen 

des Bayerischen Datenschutzgesetzes als Entscheı- 

dungshilfe mıt heranzuziehen, wenn es gilt, die Zu- 

lässigkeit der Speicherung oder Übermittlung perso- 
nenbezogener Daten durch Gerichte und Staatsan- 

waltschaften zu beurteilen. Es kann deshalb auch für 

den nıcht unter den Schutz des Bayerischen Daten- 

schutzgesetzes fallenden Bereich grundsatzlich davon 

ausgegangen werden, daß die Speicherung und Uber- 
mittlung personenbezogener Daten nur zulässig ist, 

wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung einer öffentlı- 

chen Aufgabe der öffentlichen Stelle erforderlich ıst 

oder — bei der Übermittlung — der Empfanger eın 

berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu über- 

mittelnden Daten glaubhaft macht und dadurch schutz- 

würdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt 

werden. 

3.3.1 Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) 

Nach der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 

(MiStra) unterrichten Gerichte und Staatsanwaltschaf- 

ten andere Behörden und Stellen über Entscheı- 

dungen in Strafsachen. Die Landesbeauftragten und 

der Bundesbeauftragte für den Datenschutz haben 

sıch mit der Frage der Rechtmäßigkeit der nach der 

MiStra vorgenommenen Datenubermittlungen ausein- 

andergesetzt. In einem hierzu ergangenen Beschluß 

haben die Datenschutzbeauftragten festgestellt, daß 

die MiStra wichtigen Grundentscheidungen des Ge- 
setzgebers und des Bundesverfassungsgerichts nıcht 

mehr entspricht. Die Datenschutzgesetze des Bundes 

und der Länder haben die Verarbeitung personenbe- 

zogener Daten rechtlichen Beschränkungen unterwor- 

fen. Bereichsspezifische Gesetze wie das Bundeszen- 
tralregıstergesetz, das Bundespersonalausweisge- 

setz, das Melderechtsrahmengesetz sowie mehrere 

einschlägige Entscheidungen des Bundesverfassungs- 

gerichts sind Belege dafür, daß der Staat ın vielen 

Fällen bewußt davon absıeht, die verfügbaren Infor- 

mationen allen daran möglicherweise ınteressierten 

Stellen zur Kenntnis zu geben. Demgegenüber ist 

dıe MiStra von der gegenteiligen Auffassung gepragt. 

Noch werden Strafurteile nebst den Gründen in einem
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weitgehend formalisierten Verfahren weit gestreut. 

Nur in vergleichsweise wenigen Fällen werden je- 

doch durch die Mitteilungen auf Grund gesetzlicher 

Vorschriften Maßnahmen (z. B. dienstrechtlicher oder 

disziplinarischer Art) ausgelöst. Diese Maßnahmen 
sind grundsätzlich gerichtlich nachprüfbar. in einer 
Vielzahl von Fällen werden die Mitteilungen aber zu- 

nachst nur zu den Akten genommen. Erst später kön- 

nen sıe bei den dann anstehenden Entscheidungen 

nachteilige Wirkungen entfalten, ohne daß dıes je- 

doch ımmer meßbar und nachprüfbar wäre. So läßt 

sich generell feststellen, daß die Anwendung der 
MıStra vielfach zu einer globalen und schematischen 

Übermittiung besonders sensibler Daten führt, die im 

Regelfall eine Einzelfallprüfung unter Beachtung des 

Grundsatzes der Verhältnismaßıgkeıt vermissen läßt. 

Da Mitteilungen dıeser Art in dıe nach Art. 2 Abs. 1 

des Grundgesetzes geschützte Rechtssphäre des Be- 
troffenen eıngreifen konnen, bedürfen sıe grundsätz- 

lich einer gesetzlichen Grundlage. 

Ich habe daher das Bayerische Staatsministerium der 

Justiz gebeten, dıe MiStra auf ıhre Rechts-, ınsbeson- 

dere Verfassungsmäßigkeıt zu überprüfen, neuere 

Tendenzen des Datenschutzrechts zu berucksichtigen, 

die MiStra insgesamt möglichst eindeutig zu fassen 

und ım übrigen dıe Rechtsgrundlagen für die Mittei- 

lungspflichten im einzelnen zu bezeichnen. 

3.3.2 Zentraldateıen der Staatsanwaltschaften 

Die Staatsanwaltschaften führen zur Erledigung ihrer 

Aufgaben Strafakten. Zum gezielten Zugriff auf ein- 

zelne Akten sind bei den Staatsanwaltschaften zen- 

trale Namenverzeichnisse, genannt „Zentrale Na- 

menskartei“ eingerichtet. In Bayern sınd dıe zentra- 

len Namenskarteien durch $ 47 Abs. 4 Satz 2 Akten- 

ordnung vorgesehen. Sie dıenen der Fuhrung des 

zentralen Aktenregısters und des Namenverzeichnis- 

ses zu dem Aktenregister und werden grundsätzlich 

in Karteı- oder ın Buchform geführt. Nur den Staats- 

anwaltschaften bei den Landgerichten Munchen I und 

Nurnberg steht hierzu ein automatisiertes Verfahren 
zur Verfugung. In diesen Namenskarteıen werden die 

Namen der Beschuldigten und der Betroffenen ge- 

speichert Außerdem werden die zur Last gelegte 

Straftat sowie teılweise der Ausgang des Verfahrens 

vermerkt. 

Eine von den Landesbeauftragten und dem Bundes- 

beauftragten fur den Datenschutz eingesetzte Arbeits- 

gruppe prüft unter bayerischer Federführung derzeit, 

wıe aus datenschutzrechtlicher Sicht derartige zen- 

trale Namenskarteien der Staatsanwaltschaften zu 

beurteilen sind. 

33.3 Prozeßkostenhilfe 

Das am 1. Januar 1981 in Kraft getretene Gesetz über 

die Prozeßkostenhilfe hat die bisherigen Vorschriften 

in der Zivilprozeßordnung zum Armenrecht abgelöst. 

Wer Prozeßkostenhilfe beantragt, muß eıne Erklärung 

abgeben uber seine personlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse, insbesondere Familıenverhältnisse, Be- 

ruf, Vermögen, Einkommen und Lasten, sowie dem 

Antrag entsprechende Belege beifügen. Wegen der 
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möglıchen Sensibilität dieser Angaben kann der An- 

tragsteller ein erhebliches Interesse daran haben, daß 

seine Angaben anderen Personen möglichst nicht be- 
kannt werden. 

Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, habe ich 
eıne entsprechende Anregung des Landesbeauftrag- 

ten für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen aufge- 

griffen und das Bayer. Staatsministerium der Justiz 

gebeten, dıe im Rahmen des Verfahrens zur Gewäh- 

rung der Prozeßkostenhilfe angefallenen Belege in 

einer Beiakte zu führen Bei dieser Anregung bin ich 

davon ausgegangen, daß zwar dem Antragsgegner im 

Zivilrechtsstreit die Einsicht in die Unterlagen über 

die Vermögensverhältnisse des Antragstellers grund- 

sätzlich nicht vollständig verwehrt werden kann, drıt- 

ten Personen diese Unterlagen im Rahmen der ihnen 

eventuell nach $ 299 Zivilprozeßordnung (ZPO) zu 

gewahrenden Akteneinsicht regelmäßig nicht zugäng- 

lıch seın müssen. Eine zwangsläufige Kenntnisnahme 

der Unterlagen zur Gewahrung der Prozeßkostenhilfe 

durch Dritte bei jeder Akteneinsicht wird durch eine 

getrennte Aktenfuhrung verhindert. Im übrigen erın- 

nert eine gesonderte Führung der für die Bewilligung 

der Prozeßkostenhilfe notwendigen Unterlagen in 

einer Beiakte den Vorstand des Gerichts bei seiner 

Entscheidung nach $ 299 Abs. 2 ZPO daran, daß auch 
hinsichtlich dieser Erklärungen und Belege das recht- 

lıche Interesse an der Akteneinsicht selbständig zu 

prüfen ist. 

Diesem Anliegen haben die Landesjustizverwaltun- 

gen weıtgehend Rechnung getragen. In den am 

10. Dezember 1980 bundeseinheitlich erlassenen 

Durchfuhrungsbestimmungen zum Gesetz über die 

Prozeßkostenhilfe wurde unter Nr. 2.2 folgende Be- 
stimmung aufgenommen: 

„Der Vorgang mıt der Erklärung über die persön- 

lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die 

bei der Durchführung der Prozeßkostenhilfe ent- 

stehenden Vorgänge sind in einem Beiheft zu ver- 

einıgen. Dies gılt insbesondere für Kostenrechnun- 

gen, Beanstandungen, Zahlungsanzeigen und Nach- 

richten. Zu dem Beıheft sınd ferner Durchschriften 

der dıe Prozeßkostenhilfe betreffenden gerıchtli- 

chen Entscheidungen zu nehmen.“ 

Erfreulicherweise ist ın der für Bayern geltenden Fas- 

sung noch zusätzlich folgende Bestimmung aufge- 

nommen worden: 

„Bei Versendung der Akten ıst das Beiheft zurück- 

zubehalten.“ 

3.3.4 Benachrichtigung des Finanzamtes über dıe Ent- 

schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

Erhält ein Bürger nach dem Gesetz über die Entschä- 

digung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) eine 
Entschädigung aus der Staatskasse, so ist das für 

den Wohnsitz des Zahlungsempfängers zuständige 

Finanzamt von der Zahlung der Entschädigung zu be- 

nachrichtigen. Inhait und Form dieser Benachrichti- 

gungen des zuständigen Finanzamtes sind bei den 

einzelnen Staatsanwaltschaften in Bayern unter- 

schiedlich. Während derartige Mitteilungen teilweise
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nur auf wenige Angaben beschränkt sind, wird in an- 

deren Fällen das Finanzamt durch Übersendung eines 

vollständigen Abdruckes der getroffenen Entschei- 

dung über die gezahlte Entschädigung benachrichtigt. 

Bei der letztgenannten Sachbehandlung können dem 

Finanzamt neben den für eine etwaige Besteuerung 

erforderlichen Daten noch weitere Tatsachen über die 
Strafverfolgung bekannt werden, die das Finanzamt 

zu seiner Aufgabenerledigung nicht benötigt. 

Da eıne Datenubermittlung nach $ 111 Abs. 1 Satz 1 

AO, dem Art. 17 Abs 1 BayDSG entspricht, nur zu- 

lässig ıst, wenn sie zur rechtmäßigen Aufgabenerfül- 
tung „erforderlich“ ıst, und ım übrigen die Bestim- 

mung des Art. 17 BayDSG bei der Prüfung des erfor- 

derlichen Umfangs der Datenübermittlung in der vor- 

stehenden Angelegenheit zumindest als Entschei- 

dungshilfe mit heranzuziehen ıst, sollte die beı der 

Benachrichtigung des Finanzamtes vorgenommene 

Datenubermittiung auf das erforderliche Maß be- 

schrankt werden. 

Beı dıeser Prüfung ıst auch zu berücksichtigen, daß 

dıe Zahlung von derartigen Entschädigungen insbe- 

sondere auf dem Gebiet der Ertragssteuern von Be- 

deutung sein kann. Ob die einzelne Entschädigungs- 
zahlung steuerlich relevant ist oder nıcht, hangt ins- 

besondere von der Art des Schadens ab, der durch 

die Zahlung ausgeglichen werden soll. Wahrend der 

Ausgleich von Nichtvermogensschäden regelmäßig 
keine steuerlichen Auswirkungen haben wird, ist aber 

der Ersatz eınes entgangenen Gewinns grundsätz- 

tıch beachtlich. Unter Berücksichtigung der Erforder- 

nısse der Finanzämter wird daher eine Mitteilung, dıe 

sıch nur auf die Hohe des auszuzahlenden Betrags 

und dıe Tatsache beschränkt, daß dıe Zahlung der 

Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen ge- 

dient hat, nicht ausreichend seın. Für dıese Daten- 

übermitttung ım Emzelfall durften zur Benachrichti- 

gung des Finanzamtes allenfalls folgende Angaben 

erforderlich sein: 

— Name und Adresse des Zahlungsempfangers ‘ 

— Höhe der Entschädigung 

— Angabe, für welche Art von Schäden der Ausgleich 

gewährt werden soll 

— Tag der Auszahlung (bedeutsam für die zeitliche 

Zuordnung) 

Entbehrlich sind in diesem Zusammenhang jedoch 

insbesondere Angaben uber den Entschädigungs- 
grund und dıe Strafverfolgungsmaßnahmen ım ein- 

zelnen. Gerade diese Angaben konnten aber fur den 

betroffenen Personenkreis unnötig belastend wirken, 

weıl die Betroffenen von dem ıhnen zunachst zur Last 

gelegten Strafvorwurf entlastet worden sind. 

Ich habe das Bayer. Staatsministerium der Justiz ge- 

beten, künftig von der Übersendung eines Abdrucks 

der vollstandigen Entscheidung abzusehen und die 

Mitteilung auf die vorgenannten Angaben zu be- 

schränken. Dieser Bitte hat das Bayer. Staatsministe- 

rium der Justiz zwischenzeitlich durch eine entspre- 

chende Weisung an die Staatsanwaltschaften ent- 
sprochen, wonach in solchen Fällen den Finanzbe- 

hörden lediglich Name und Anschrift des Zahlungs-   

empfängers, die Höhe der Entschädigung und der 

Tag der Auszahlung mitzuteilen sind. 

3.35 Schuldnerverzeichnis 

Nach $ 915 Zivilprozeßordnung fuhrt das Amtsgericht 
— Vollstreckungsgericht ein Verzeichnis der Perso- 

nen, dıe vor diesem Gericht dıe eıdesstattliche Ver- 

sicherung uber ıhre Vermögensverhaltnisse abgelegt 

haben oder gegen dıe wegen Nichtabgabe dieser 

eidesstattlichen Versicherung Haft angeordnet wor- 

den ıst. Die Eintragungen im Schuldnerverzeichnis 

werden nach Ablauf eıner bestimmten Frist geloscht. 

Weil eine nicht unerhebliche Zahl von Institutionen 

und Personen Abschriften aus dem Schuldnerver- 
zeıchnis erhalten, ıst dıe Beachtung dieser Löschungs- 

frıst bei den Empfängern der Abschriften ın der Pra- 

xis vielfach nıcht gewahrleistet. Die bisherige Hand- 
habung der Verteilung von Abschriften aus dem 

Schuldnerverzeichnis bedarf dringend eıner Ände- 

rung. Auf entsprechende Anregungen der Daten- 

schutzbeauftragten des Bundes und der Lander hat 

der Bundesminister der Justiz einen Entwurf eıner 

Verordnung über Abschriften aus dem Schuldnerver- 

zeichnis erarbeitet und den Landesjustizverwaltun- 

gen zur Stellungnahme zugeleitet. Mit diesem Ent- 

wurf ist beabsichtigt, den Kreis derjenigen Stellen 

eınzuengen, der derzeit Schuldnerlisten beziehen 

darf. Zudem soll dıe Verwertungsbefugnis der soge- 

nannten „Zweitempfänger“ eingeschränkt werden, 

dıe über die vorgenannten Stellen weitere Abschriften 

der Schuldnerverzeichnisse oder Auskünfte daraus 

erhalten haben. 

Aus der Sicht des Datenschutzes begrüße ıch den 

vorttegenden Entwurf, weil er gegenüber der derzeit 

geltenden Regelung Verbesserungen enthalt Er be- 

darf jedoch noch einiger Änderungen, weil er m E. 

dem Anliegen des Datenschutzes nıcht in allen Punk- 

ten gerecht wird. 

3.4 Sozial- und Gesundheitsbereich 

3.4.1 Besondere Vorschriften uber den Datenschutz 

im 10. Buch des Sozıalgesetzbuches (SGB X) 

Die 88 67 ff. SGB X (BGBi. | 1980, S 1484 ff.), die seit 
1. 1. 1981 in Kraft sind, enthalten besondere Vor- 

schriften über den Datenschutz fur dıe in $ 35 SGB | 

aufgeführten Sozialleistungsträger (Neufassung des 

$ 35: sıehe BGBl. | 1980 S. 1499). Neben den reinen 

Sozıalleıstungstragern, wıe Landesversicherungsan- 

statten, Ortskrankenkassen und Berufsgenossenschaf- 

ten, sind hiervon auch Gemeinden, Landkreise und 

Bezirke als Sozıalleıstungstrager, z.B. beim Vollzug 

der Ausbildungsförderung, des Bundesversorgungs- 

gesetzes, des Wohngeldgesetzes, des Jugendwohl- 

fahrtsgesetzes, des Bundessozıalhilfegesetzes und 

des Bundeskındergeldgesetzes betroffen. Bei Ge- 

meinden mussen also z.B. Jugendamt, Sozıalamt, 

Amt für Ausbildungsförderung, Gesundheitsamt diese 

Vorschriften beachten. Die neuen Datenschutzrege- 

lungen sind für eme Vielzahl offentlıcher Stellen in 

Bayern von Bedeutung. Bei der Anwendung des 

neuen Rechts sind bereits einıge verfahrensmäßige 

sowie grundsätzliche Fragen sowie eine Vielzahl von
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Einzeifragen bekannt geworden. Im folgenden wird 
aus der Sicht des Datenschutzes kurz auf wichtige 

Verfahrensfragen eingegangen: 

Meldung zum Datenschutzregister 

8 79 Abs. 1 SGB X erklärt die materiellen Vorschriften 

des BDSG, also Bundesrecht für anwendbar. $ 79 

Abs. 3 SGB X sieht aber vor, daß anstelle des Bun- 

desbeauftragten für den Datenschutz die nach Lan- 
desrecht zuständigen Stellen treten. Die Kontrolle 
des Datenschutzes durch den Landesbeauftragten für 

den Datenschutz bleibt durch die Vorschriften des 
SGB also unberührt. Nach der Ansicht der Landes- 
beauftragten und des Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz sowie der Datenschutzkommission Rhein- 

land-Pfalz verbleibt es deshalb bei dem im jeweiligen 

Landesdatenschutzrecht vorgesehenen Umfang und 

Verfahren der Datenschutzkontrolle und damit auch 

bei der landesrechtlichen Regelung der Meldung zum 
Datenschutzregister. Es wäre nicht einzusehen, daß 

gerade im sensiblen Datenbereich der Soziallei- 
stungsträger die durch das Datenschutzregister zu 
schaffende Transparenz geringer sein sollte, als hin- 

sichtlich der Datenspeicherung anderer öffentlicher 

Stellen. Dies wäre jedoch der Fall, wenn anstatt der 

Landes-Datenschutz-Registervorschrift nur die stark 
verkürzte Meidung nach der Bundes-Datenschutz-Re- 

gısterordnung abzugeben wäre. Außerdem müßten 
dann z.B. Gemeinden und Landratsämter je nach 

Aufgabe unterschiedliche Meldeformulare benützen, 

was zu unnötigem Verwaltungsaufwand und mıt Si- 

cherheit auch zu Fehlern in der Meldung führen wür- 

de. Überdies haben dıe meisten bayerischen Sozıal- 

leıstungsträger ihre automatisierten Dateien bereits 

nach dem bayerischen Landesrecht zum Bayer. Da- 

tenschutzregister gemeldet. 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

Die aufgrund $ 79 Abs. 2 SGB X für die Verpflichtung 

auf das Datengeheimnis maßgebliche Vorschrift des 
& 5 BDSG sıeht die Verpflichtung auch solcher Per- 

sonen vor, dıe nicht bei der automatisierten, sondern 
bei der herkömmlichen Datenverarbeitung (z.B. mit 

Hilfe von Karteien) beschäftigt sind. Dieser Personen- 

kreis mußte unverzüglich nachverpflichtet werden. 

Soweit nach dem bıs Ende 1980 für Sozialleistungs- 

träger geltenden bayerischen Datenschutzrecht Ver- 

pflichtungen auf das Datengeheimnis im Zusammen- 
hang mit automatisierter Datenverarbeitung vorge- 

nommen wurden, müssen die Verpflichteten m.E. 

noch auf die neuen Datenschutzvorschriften des 

SGB X (88 67 ff. und 79 ff.) hingewiesen werden. 

Bestellung von internen Datenschutzbeauftragten 

Nach $ 79 Abs. 1 SGB X sind bei öffentlichen Stellen, 
die unter $ 35 Abs. 1 SGB I fallen (sıehe oben), 88 28 

und 29 BDSG entsprechend anzuwenden. $ 28 BDSG 

sieht die Bestellung eines internen Beauftragten für 

den Datenschutz vor, wenn „personenbezogene Da- 

ten automatisch“ verarbeitet „und hierbei in der Re- 
gel mindestens fünf Arbeitnehmer standıg“ beschäf- 

tıgt werden bzw. wenn solche Daten auf andere Weise 
verarbeitet werden, und soweit hierbei in der Regel 

mindestens „zwanzig Arbeitnehmer standig beschäf- 

tigt sind“. $ 79 Abs. 1 SGB X sieht die „entsprechen- 
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de“ Anwendung der genannten BDSG-Vorschriften 
vor, da diese — für den nichtöffentlichen Bereich for- 

muliert — nicht ohne entsprechende Umsetzung für 

öffentliche Stellen passen. Die unter Art. 35 SGB I fal- 

lenden Stellen (s.o.) sind daher verpflichtet, einen 

dem „internen Datenschutzbeauftragten“ bei nicht- 
öffentlichen Stellen entsprechenden „internen Daten- 

schutzbeauftragten“ zu bestellen. Dies gilt auch für 

Gemeinden und andere Gebietskörperschaften. Nach 
der Vollzugsbekanntmachung zum Bayer. Daten- 
schutzgesetz (VoilzBek zu Art. 26, Nr. 26.1 ff., 26.4) ist 

für deren sonstigen Aufgaben die Bestellung eines 
allgemeinen internen Datenschutzbeauftragten emp- 

fohlen. Die Aufgaben des internen Datenschutzbeauf- 

tragten nach den Bestimmungen des SGB und der 

Vollzugsbekanntmachung sollten, um eine zweckmä- 
Bige Konzentration von Datenschutz-Fachwissen zu 

erreichen, gemeinsam wahrgenommen werden 

3.4.2 Einsichtnahme in Sozialhilfeunterlagen durch 

Mitarbeiter einer Hochschule 

In einer Eingabe wurde Beschwerde über folgenden 
Vorgang geführt: Ein Hochschullehrer hatte zum 

Zwecke wissenschaftlicher Forschung Sozialhilfeemp- 

fangern durch eine Stadtverwaltung ein Schreiben 
übersenden lassen, in dem er um Einwilligung zur 

Einsichtnahme ın dıe bei der Stadt geführten Sozial- 

hilfeakten bat. In dem Schreiben wurde unter ande- 

rem ausgeführt, daß diese Einwilligung nach den am 

1. 1. 1981 in Kraft tretenden Vorschriften des SGB X 

ohnehin nicht mehr erforderlich sei. 

Das Offenbaren von Angaben aus Sozialhilfeakten 

gegenüber Außenstehenden war zur Zeit dıeses Vor- 

falls gemäß $ 35 Abs. 1 Satz 2 SGB I nur dann ohne 

Zustimmung des Betroffenen zulässig, wenn eine ge- 

setzliche Mitteilungspflicht bestand. Eine solche war 

nicht gegeben. Auch nach 8 75 Abs. 1 SGB X, in Kraft 

seit 1.1. 1981, ist eıne Offenbarung personenbezoge- 

ner Daten für Zwecke der wıssenschaftlichen For- 

schung im Sozialleistungsbereich nicht zulässıg, so- 

weit es zumutbar ist, die Einwilligung des Betroffenen 

nach 8 67 SGB X einzuholen. Daß die Einhoiung der 
Zustimmungen im vorliegenden Fall zumutbar waren, 
ergab sich daraus, daß die Stadtverwaltung die Ein- 

willigungen einholen konnte und auch tatsächlich ein- 

holte. Da aber nicht bekannt war, ob der Hinweis, die 

Einwilligung sei ab 1. 1. 1981 ohnehin nicht mehr er- 

forderlich, die Angeschriebenen dazu veraniaßt ha- 

ben könnte, zu unterschreiben, bestand Unklarheit 

über die Wirksamkeit der Einwilligungen. Ich hatte 
deshalb vorgeschlagen, in dıesen Fällen keine Ein- 

sicht in die Sozialhilfeakten zu gewähren, sondern 

die Akten durch die zuständigen städtischen Bedien- 

steten auswerten und die für das Forschungsprojekt 
notwendigen Angaben in anonymisierter Form an den 
Hochschullehrer übergeben zu lassen. 

Das Beispiel zeigt, daß bei der Bitte um Offenbarung 

von Daten zu Forschungszwecken nach $ 75 Abs. i 

SGB X jeweils sorgfältig geprüft werden muß, ob es 
zumutbar ist, dıe Einwilligung des Betroffenen einzu- 

holen. Es gibt keine Vermutung, die dafür spräche, 

daß das Eınholen der Einwilligung unzumutbar wäre. 

Hinsichtlich der Offenbarung medizinischer Daten sei 

darauf hingewiesen, daß sıe durch 8 76 Abs.1 SGB X,
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bei fehlender Einwilligung des Betroffenen, auf die 
Falle beschränkt wird, in denen der Arzt, von dem die 

Daten stammen, selbst zur Offenbarung befugt wäre. 

Der Empfänger von Daten hat überdies die Zweck- 

bindung und die Geheimhaltungspflicht nach & 78 

SGB X zu beachten. 

3.4.3 Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes 

auf Krankenhäuser 

Die Krankenhäuser, deren Träger öffentliche Stellen 

sind, gelten nach der gegenwärtig herrschenden Auf- 

fassung ı.d.R. als öffentliche Stellen, die am Wettbe- 
werb teilnehmen. Auf sıe sind deshaib gemäß Art. 22 

BayDSG die Vorschriften des Bundesdatenschutzge- 

setzes anzuwenden, soweit nicht gem. Art. 2 Abs. 2 
BayDSG besondere Vorschriften über den Daten- 
schutz oder Verschwiegenheitspflichten vorgehen 

(wie z.B. 8 203 StGB und Art. 13 Bayer. Krankenhaus- 
gesetz). Mit Ausnahme des Art. 26 Abs. 2 BayDSG 

gelten allerdings die Überwachungsvorschriften des 

5. Abschnittes des BayDSG, so daß es bei der Daten- 
schutzkontrolle durch den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz verbleibt. 

Für Krankenhäuser und Sozialleıstungstrager gelten 
die materiellen Vorschriften des Bundesdatenschutz- 
gesetzes ab 1. 1. 1981 aufgrund $ 79 Abs. 2 SGB X 
(BGBi. ! 1980 S. 1469). Nach $ 79 Abs. 3 SGB X ist zur 
Kontrolle des Datenschutzes nach wie vor der Lan- 
desbeauftragte für den Datenschutz zustandig. 

Die Anwendbarkeit der materiellen Vorschriften des 
BDSG führt unter anderem dazu, daß das gesamte 
bei der Datenverarbeitung beschäftigte Personal auf 
das Datengeheimnis ($ 5 BDSG) zu verpflichten ist. 
Im Gegensatz zu Art. 14 Abs. 1 BayDSG ist hier auch 
dıe nichtautomatisierte Datenverarbeitung (z.B. Kar- 
teıführung) einzubeziehen. Für Krankenhäuser von 
Sozialleistungsträgern gılt ab 1. 1. 1981 die Vorschrift 
über die Bestellung eines internen Beauftragten für 
den Datenschutz ın $$ 28, 29 BDSG entsprechend 
(8 79 Abs. 1 SGB X, s. o.). Beı öffentlichen Kranken- 
hausern anderer Träger, auf die das BDSG über 
Art. 22 Abs. 1 BayDSG anzuwenden ist, bleibt es bei 
der allgemeinen Regelung der Bayer. Vollzugsbe- 
kanntmachung zu Art. 26 BayDSG. 

Zu Datensicherungsmaßnahmen bei Krankenhäusern 
sıehe Nr. 3.11.2. 

3.4.4 Übermittlung von Patientendaten durch Kran- 
kenhäuser zu Werbezwecken 

Hersteller von Baby-Artikeln treten immer wieder an 
Krankenhäuser heran, um die Adressen der Mütter 
von Neugeborenen zu erfahren. Einer solchen Offen- 
barung steht der Grundsatz der ärztlichen Schweige- 
pflicht und die Vorschrift des Art. 13 Abs. 5 des 
Bayer. Krankenhausgesetzes (GVBl. 1974 S. 256) ent- 
gegen. Die genannten Vorschriften gehen den Vor- 
schriften der Datenschutzgesetze vor (Art. 2 Abs. 2 
BayDSG, 8 45 BDSG — am Ende). 

Eine Befugnis zur Offenbarung der erbetenen An- 
schriften kann nur bei Einwilligung der Mutter ange- 
nommen werden. Zur Sıcherstellung des Nachweises 
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sollte nur eine schriftliche Form der Einwilligung ge- 

wählt werden. Bei der Formulierung der Einwilligung 

sollten im Interesse der Betroffenen dıe an anderer 
Stelle dieses Berichts (siehe unter 3.5) geschilderte 
Frage der Einwilligung in eine eventuelle bundesweite 

zentrale Datenspeicherung sowie die Frage der wei- 
teren Nutzung, Übermittlung und Löschung der über- 
mittelten Anschrift durch den Empfänger entspre- 

chend Art. 18 Abs. 5 BayDSG berücksichtigt werden. 

3.5 Schul- und Hochschulbereich 

3.5.1 Verwendung von Gesundheitskarten bzw. Ge- 
sundheitsbogen an Schulen 

Vor schulärztlichen Untersuchungen werden Frage- 

bogen in Form von Gesundheitskarten oder Gesund- 

heitsbogen an die Schüler verteilt. Sie sollen dem 

Schularzt als Unterlage für die Untersuchung dienen. 
Erfragt werden — nıcht an allen Schulen einheitlich — 

zum Teil höchst sensible medizinische Daten. Die 

Frage nach der Erforderlichkeit von Daten, die zu- 

mindest während der Zeit des Verbleibens des Kin- 

des an der Schule dort aufbewahrt werden, drängt 
sıch beispielsweise auf, soweit nach der Todesursa- 
che oder Krankheit von Eltern oder Geschwistern, 

Frühgeburt, Übertragung, Mehrlingsgeburt, Saug- ' 

glocke, Zange, Kaiserschnitt — das sind gleichzeitig 

sehr persönliche Angaben über die Mutter — oder 

„besonderen Angaben über das Kınd oder die Fa- 

milie“ gefragt wırd. Bei den Angaben über dritte Per- 

sonen muß problematisch erscheinen, daß dıese von 

der Tatsache der jahrelangen Verfügbarkeit dieser 

Angaben in der Schule nichts erfahren und auf die 

Richtigkeit der Angaben in der Regel keinen Einfluß 

nehmen können. 

Wichtig erscheint deshalb auch die Sicherung solcher 

Unterlagen gegen Kenntnisnahme Unbefugter. Grund- 

sätzlich dürfen die erhobenen Daten nur dem Schul- 
arzt zur Verfügung stehen. Das Bayer. Staatsministe- 

rium für Unterricht und Kultus hat u.a. in einer Ent- 

schließung vom 27. 6 1949 (KMBl. S. 118) für Gymna- 

sien vorgesehen, daß Lehrer vom Schularzt so weit 

unterrichtet werden, wie dies für den Unterricht und 

die Erziehung des Schülers erforderlich ıst. Der Schul- 
arzt bleibt aber für die Verwahrung der Unterlagen 

verantwortlich. Nur er darf die vollständigen Gesund- 

heitsangaben einsehen. 

In Nürnberg und bei Stichproben im Münchner Raum 

hat sich jedoch herausgestellt, daß ın Gymnasien die 

Gesundheitsunterlagen für alle Lehrer offen im allge- 

meinen Schülerakt geführt und nıcht — wie vorge- 

schrieben — vom Schularzt aufbewahrt wurden. Diese 

Handhabung wurde beanstandet und gefordert, die 

Unterlagen — wie vom Kultusministerium vorge- 

schrieben — in ärztlicher Obhut zu belassen. 

Ich bin im übrigen der Ansicht, daß die Erforderlich- 

keit der Datenerhebung zur rechtmäßigen Aufgaben- 
erfüllung noch im einzelnen geprüft werden muß und 

daß in den Erhebungsbogen eın eindeutiger Hinweis 

auf die Verpflichtung zur Angabe von Daten bzw. auf 

die Freiwilligkeit einzufügen ist (Art. 16 Abs. 2 Bay- 

DSG).
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3.5.2 Weitergabe von Schülerdaten an Kreditinstitute 

Im Berichtsjahr wurden mir drei Fälle bekannt, in de- 

nen die Anschriften der Schulanfänger bzw. ihrer EI- 
tern an Kreditinstitute weitergegeben wurden, ohne 

daß vorher die Einwilligung der Erziehungsberechtig- 

ten eingeholt worden wäre. 

Solche Datenübermittlungen ohne Einwilligung sind 

nach 8 97a der Allgemeinen Schulordnung in der 

Fassung vom 7. 8. 1979 (GVBl. S. 319) unzulässig 

{wegen Einzelheiten verweise ich auf Nr. 4.1.6.1 mei- 

nes 2. Tätigkeitsberichts — Seite 22). Nach den Be- 

stimmungen des Bayer. Staatsministeriums für Unter- 

richt und Kultus über das Schulsparen (Bekanntma- 

chung vom 4. 7. 1978 — KMBi. 1978, Seite 431, Text- 

ziffern 2.4.2 und 3.4.4) ist dıe Übermittlung von An- 

schriften an Kreditinstitute nur mit vorheriger schrift- 

licher Einwilligung der Erzıehungsberechtigten vorge- 

sehen. 

Soweit das Bayer. Datenschutzgesetz Anwendung fin- 

det, d.h. soweit die Anschriften aus einer Datei ent- 
nommen wurden, ware die Übermittlung auch nach 

Art. 4 i.V.m $ 18 Abs. 1 BayDSG unzulässig. Die 

Übermittlung ıst zur Erfullung schulischer Aufgaben 

nıcht erforderlich Auch wenn dem Kreditinstitut ein 

„berechtigtes“ Interesse nıcht abzusprechen ist, so 

kann doch keın „offentliches“ Interesse an der Da- 

tenubermittlung angenommen werden Nach der Voll- 

zugsbekanntmachung zu Art. 18 BayDSG (Textzıffer 

18.2.4} sınd Auskunfte über mehrere vom Empfanger 

nicht namentlich bezeichneter Personen (Gruppen- 

auskünfte) im Regelfall nur zu erteilen, wenn sıe im 

„Öffentlichen Interesse“ liegen. Ein öffentliches Inter- 

esse fehlt bei der Übermittlung von Daten zu Werbe- 

zwecken (so auch Art 24 Abs. 2 BayDSG fur Grup- 

penauskunfte aus dem Melderegister). 

Die Weitergabe der Daten an dıe Kreditinstitute war 

deshalb zu beanstanden. 

3.5.3 Bezeichnung „Sonderschule“ auf Schüler- 
ausweisen 

An Sonderschulen wurden bisher Schulerausweise 

ausgegeben, die den Inhaber als Schüler eıner Son- 

derschule ausweisen. Nachdem die Schülerausweise 

im wesentlichen zum Nachweis des Schulerstatus für 

verbiltigte Eintrittskarten o.ä. dienen, die Verwen- 

dung des Ausweises also an das Tatbestandsmerk- 

mal Sonderschule (im Gegensatz zu normaler Schu- 

le) nıcht anknüpft, halte ich es für unverhaltnismäßig, 
den Schuler beı jeder Benützung des Ausweises zur 

Offenbarung seines Sonderschulerstatus zu zwingen. 

Ich habe deshalb gegenüber dem Bayer. Staatsmini- 

sterıum fur Unterricht und Kultus angeregt, eınen 

neutralen Schulbegriff für dıese Ausweise zu finden. 

3.5.4 Datenerhebung für Kindergarten 

In einer Eıngabe wurde kritisiert, daß bei der Auf- 
nahme in den Kindergarten Angaben gefordert wür- 

den, die nicht erforderlich erschienen Die von den 

Eltern auszufüllende Karteikarte enthielt unter ande- 

rem dıe Frage nach Geburtsdatum, Beruf, Geburts- 

ort, Arbeitgeber und Relıgıon des Vaters, denselben 

Angaben fur die Mutter, sowie Angaben über die   

Geschwister. Auf meine Anfrage bei der zuständigen 

Gemeinde nach der Erforderlichkeit der genannten 

Angaben wurde mir mitgeteilt, daß dıe Kindergarten- 

Karteikarten auf dıe Anfrage hin umgestaltet worden 

seıen. Die angeführten Fragen wurden in dem neuen 

Formular weggelassen, dıe bisher verwendeten Kar- 

teikarten eingezogen und vernichtet. 

3.5.5 Einsichtnahme in Studentenkarteien 

Aufgrund einer Eingabe wurde festgestellt, daß Be- 

dienstete von Stellen, an die Daten übermittelt wer- 

den sollten, ın die Studentenkartei Einsicht genom- 
men und die benötigten Informationen abgeschrieben 

hatten. Studentenkarteien enthalten zu einem erheb- 

lichen Teıl Angaben, die auch für die Zwecke der 
Statistik nach dem Hochschulstatistikgesetz erhoben 

werden. Eınzelne Angaben sind möglıcherweise aus- 
schließlich für Zwecke der Hochschulstatistik be- 
stimmt. Die für Zwecke der Hochschulstatistik erho- 

benen Angaben sind durch $ 15 des Hochschulstati- 

stikgesetzes (HStatG) und $ 11 des Bundesstatıstik- 

gesetzes besonders geschützt. &$ 15 Abs. 3 HStatG 

eröffnet die Möglichkeit, dıe für statıstische Zwecke 

erhobenen Angaben auch „für verwaltungsinterne 

Zwecke“ zu verwenden. Diese Vorschrift erlaubt je- 

doch nıcht, Dritten dıe Einsichtnahme in alle Angaben 

zu gestatten. Die Eınsıchtgewährung ist daher wegen 

Verstoßes gegen das Statistikgeheimnis unzulässig. 

Soweit neben dem Statistıkrecht das BayDSG anzu- 
wenden ist, z. B. hinsichtlich der Angaben ın der Kar- 

teı die nicht für die Hochschulstatistik erhoben wur- 

den, führt die Überprüfung zum selben Ergebnis. Es 

steht außer Zweifel, daß die Offenbarung sämtlıcher 

Angaben der Karteıkarte zur Erfullung der Aufgaben 

der einsichtnehmenden Stelle nıcht erforderlich ist. 

Da die Gewährung der Einsichtnahme aber gemäß 
Art. 5 Abs. 2 Nr. 2 BayDSG als vollendete Übermitt- 

lung sämtlicher Angaben der Karteıkarte gılt, ıst sıe 

als unzulässig zu betrachten. Anstelle der Einsicht- 

nahme muß deshalb eın anderer Weg gefunden wer- 

den, der die Ubermittlung auf die zur rechtmäßigen 
Aufgabenerfullung erforderlichen Daten beschrankt. 

35.6 Abiturientenbefragung 

Zum Problemkreis der Abiturientenbefragung siehe 

Statistik und Planung (36.4). 

3.6 Statistik und Planung 

36.1 Übermittlung und Nutzung von Statıstikdaten 

für sonstige Verwaltungszwecke 

Nach Art. 23 Abs. 2 BayDSG dürfen personenbezo- 

gene Daten, die für amtliche Statistiken erhoben 

wurden, an andere Stellen nur soweit ubermittelt 

werden, 

— als es dıe dıe statıstische Erhebung anordnende 
Rechtsvorschrift zuläßt und soweit dıes 

— ın Erhebungsdrucksachen bekanntgegeben wurde. 

Das Bundesstatistikgesetz schreibt in & 11 Abs. 3 

dasselbe für den Umgang mit Daten vor, die für eine 

Bundesstatistik erhoben wurden.
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Die Verwendung der im Zuge der amtlichen Viehzäh- 
lung erhobenen Angaben über persönliche oder sach- 

liche Verhältnisse des Tierhalters zur Abrechnung 
der Tierseuchenbeitrage gemäß Art. 3 Abs. 2 des 
Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts 

vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 152, geändert GVBl. 1978 
S. 335) setzt deshalb voraus, daß diese Verwendung 
der Angaben im Viehzählungserhebungsbogen „be- 

kanntgegeben“ wird. Das Bayer. Statistische Landes- 
amt weist deshalb neuerdings auf der Rückseite des 
Erhebungsbogens unter der Überschrift „Geheimhal- 

tung“ auf diese Verwendung hin. Es hat außerdem 
auf meine Anregung hin mitgeteilt, daß auf der Vor- 
derseite des Erhebungsbogens ein deutlicher Hin- 

weis auf die Erläuterungen auf der Rückseite ange- 

bracht werden wırd. Ich halte dıes für erforderlich, 

da der Tierhalter seibst in aller Regel keine Kennt- 

nis vom Text auf der Rückseite nimmt. 

3.6.2 Nutzung von Verwaltungsdaten für Planungs- 

zwecke 

Im Tatigkeitsbericht des vergangenen Jahres wurde 

unter der Textziffer 4.1.3.1 dıe Problematik von Da- 

tensammlungen mit personenbezogenen Daten für 
Planungsbehörden angesprochen. Im Berichtszeit- 

raum war die Tendenz festzustellen, daß im kommu- 

nalen Bereich zunehmend Indıvidualdaten für Pla- 

nungszwecke gespeichert werden. Als Datenquellen 

werden neben freiwilligen Erhebungen Angaben aus 
dem automatısierten Einwohner- und Kfz-Zulassungs- 

wesen herangezogen. Die Zulässigkeit der Daten- 

übermittlung beurteilt sich gem. Art. 17 Abs. 3 Satz 2 
nach Art. 17 Abs. 1 BayDSG. 

Umstritten ıst nach wie vor die Speicherung des vol- 

len Namens (Familienname und Vorname) für Zwecke 

der kommunalen Statistik. Die Speicherung dıeses 

Merkmals wird von den Planern häufig damit be- 

grundet, daß es zusammen mit dem Geburtsdatum 

und der Adresse zur Zusammenführung von Daten- 

beständen diene. Ich bin der Meinung, daß eine 

Speicherung des Namens nach der Zusammenfüh- 

rung von Datenbeständen grundsätzlich nicht mehr 

notwendig ist. Für weitere Verknüpfungen, dıe bei 

der Datenübermittlung noch nicht vorhersehbar sind, 

halte ich es für datenschutzgerechter, wenn das 

über ein planungsamts-ınternes Identifizierungsmerk- 

mal geschieht und somit dıe Bestimmbarkeit der ein- 

zelnen Person beı der planenden Stelle ohne Zu- 

hilfenahme der Datenbestände des Vollzugs unmög- 

lıch bzw. nur mıt großem Aufwand ermöglicht wırd 

Die Umsetzung des Namens in das planungsamts- 

interne Identifizierungsmerkmal könnte mit eıner be- 

sonders geschützten Dateı erfolgen. 

Diese Problematik soll auch in der Datenschutzstudie 

zum sogenannten „Penta-Projekt“ behandelt werden. 

Das „Penta-Projekt“ ist ein Forschungsvorhaben zur 
Entwicklung von Methoden und Verfahren für Pla- 

nungs- und Entscheidungshilfen auf der Basis des 

automatisierten Einwohnerwesens. Mit der Projekt- 

entwicklung ıst das Institut für ADV-gestützte Ent- 

wicklungsplanung DATUM e.V. beauftragt. Zu den 

Pılotanwendern zahlen aus dem öffentlichen Bereich 
des Freistaates Bayern die Anstalt für kommunale 
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Datenverarbeitung, das Bayer. Staatsministerium für 

Landesentwicklung und Umweltfragen sowie die 

Stadt Nürnberg. In einer ınzwischen von DATUM vor- 
gelegten Datenschutzstudıe wurden konkrete Vor- 
schläge über den Daten- und Methodenkranz ge- 

macht, außerdem wurden erste Hinweise über die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Speicherung 
solcher Indivıdualdaten beim Statistischen Amt einer 

Kommune gegeben. Als Identifizierungs- und Ver- 

knüpfungsmerkmal wird zwar der Name vorgeschla- 

gen, durch besondere technische Sicherungsmaß- 

nahmen soll aber für den Planer der Zugriff auf den 

Namen im Einzelfall ausgeschlossen werden. Es ist 

vorgesehen, diese Studie im Kreis der Länderbeauf- 

tragten zu diskutieren. 

Werden von einer öffentlichen Stelle personenbezo- 

gene Daten an eine zentrale statistische Stelle über- 

mittelt, sollte dıe Prüfung, inwieweit diese personen- 

bezogenen Daten zur Erfüllung der Aufgaben der 

statistischen Stelle erforderlich sind, grundsatzlıch 

nicht nur durch diese Stelle, sondern auch durch eıne 
unabhängige Stelle — geeignet wäre z.B. der be- 

hördliche Datenschutzbeauftragte — geprüft werden. 

Prüft die übermittelnde Steile die Erforderlichkeit, so 

ıst ıhr generell der Zweck mitzuteilen, für welche 

Aufgaben die empfangende Stelle dıe übermittelten 

Daten benötigt. Ebenso ıst es für die übermittelnde 

Stelle wichtig zu erfahren, wıe lange dıe übermitteln- 

den Daten beı der empfangenden Stelle als Indıvı- 
dualdaten gespeichert werden. 

In allen Fällen, bei denen neue Datenarten ın das 

statistische System eingespeist werden sollen, ıst 

eine Freigabe nach Art. 26 Abs. 2 BayDSG erfor- 

derlich. 

3.6.3 Erhebung von Namen und Anschriften der Be- 

troffenen für die Sozialhılfestatistik 

Die Sozialhilfestatistik ist durch das Gesetz über die 
Durchführung von Statistiken auf dem Gebiet der 

Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugend- 

hilfe vom 15 1. 1963 (BGBl. I S. 49), geändert durch 

Art. 19 des 1. Gesetzes zur Änderung statistischer 

Rechtsvorschriften vom 14. 3. 1980 (BGBl. I S. 294}, 

geregelt. Dieses Gesetz sieht die Erhebung der Na- 

men und Anschriften von Sozialhilfeempfangern fur 

die Sozialhılfestatistik nicht vor. Die Erhebung und 

Speicherung von Namen und Anschrift der Hilfe- 

empfänger, wıe sıe bisher von den Statistischen Am- 

tern in der Bundesrepublik durchgeführt wurde, ent- 

behrt daher der Rechtsgrundlage. 

Auf meıne Bıtte hat deshalb auch das Bayer. Statisti- 

sche Landesamt, wie dıe Statistischen Ämter anderer 
Bundesländer, veranlaßt, daß Namen und Anschrift 

der Sozialhılfeempfänger für die Statistik nicht mehr 

erhoben werden. Für die laufende Erhebung ım Jahr 

1980 wurden die Erhebungsstellen gebeten, Namen 

und Anschrift nicht mehr mitzuteilen, obwohl sıe auf 

dem Erhebungsbogen noch vorgesehen sind. 

3.6.4 Schülerbefragung ım Absolventenjahrgang der 

Sekundarstufe Il (Abıturientenbefragung) 

In der Eingabe mehrerer Schüler ist Beschwerde 

darüber geführt worden, daß für die Befragung über
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die Studien- und Berufswünsche von Abiturienten 

dıe Bekanntgabe des Namens des Schulers gegen- 

uber dem Statistischen Landesamt gefordert wird. 

Das Bundeshochschulstatistikgesetz vom 31. 8. 1971 

ermachtigt zur Erhebung von „Angaben zur Person“. 

Angaben zur Person können grundsätzlich Name und 

Adresse seın, aber auch Angaben, dıe eine Person 

zwar beschreiben, sie aber ohne eın bestimmtes Maß 

an verfugbaren Zusatzwissen nıcht bestimmbar wer- 

den lassen, wie z.B. Alter, Geschlecht, Eınzelkind 

o.a. Welche Angabe für dıe konkrete Statistik er- 

hoben werden muß ıst deshalb anhand des Zweckes 
der Statıstik zu beurteilen. 

Zweck der Erhebung uber Studıen- und Berufswun- 

sche ıst es, jahrlich alle Schuler der Sekundarstufe I} 
unter Benutzung des Datenmaterials über die Stu- 

dıen- und Berufswunsche der ubrıgen Schüler eines 

Absolventenjahrgangs zu ınformıeren und damit eine 

Orientierungshilfe fur dıe Studienwahl zu geben. 
Außerdem sollen die gewonnenen Zahlen für die 

mittelfristige Kapazıtatsplanung im Hochschulwesen 

dienen. Um den ersteren Zweck zu erfüllen, mussen 

die Ergebnisse der im Frühjahr durchzufuhrenden 

Erhebung vorliegen, bevor dıe Abiturienten dıe Schu- 

len verlassen. Da es sich um eine Erhebung von 

Studıen- und Berufs- „Wünschen“ handelt, können 

keine exakten Tatsachen oder Zahlen erfragt wer- 

den. Die Einbeziehung der erhobenen Daten in eine 

Verlaufstatistik ıst nicht vorgesehen. Die Ermächti- 

gung ım Hochschulgesetz würde hierzu, mangels 

ausreichender Bestimmtheit, wohl auch nicht aus- 

reichen. 

Meıner Ansıcht nach ıst das Hochschulstatistikge- 

setz, das die Erhebung des Namens nıcht vorschreibt, 

nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit so aus- 

zulegen, daß jedenfalls beı dieser Erhebung der Na- 
me dem Statistischen Landesamt nıcht bekanntzu- 

geben ıst. Die Vollzahlıgkeitskontrolle kann ohne 

nennenswerten belastenden Aufwand mit Namens- 
listen, dıe dıe Schulen führen, sıchergestellt werden. 

Es wırd fur unwahrscheinlich gehalten, daß ange- 

sıchts der kurzen Zeıt zwischen Erhebung und Be- 

kanntgabe der Ergebnisse Rückfragen des Statısti- 

schen Landesamts erforderlich werden. Für diesen 
Zweck könnten erforderlichenfalls numerische Ord- 

nungsmerkmale von der Schule an das Statistische 

Landesamt mitgeteilt werden. Bei Auswertungen von 

so unsicheren Angaben wıe „Wunschen“ wird im 

übrıgen von der Statıstik häufig bewußt eine Un- 

scharfe eıngebaut, dıe die Auswirkung von beson- 

ders aus dem Rahmen fallenden und unwahrschein- 
lıchen Angaben auf das statistische Ergebnis mildert. 

Die Statistischen Amter der Bundesrepublik waren 

zur Frage der Bekanntgabe des Namens nicht ein- 

heitlicher Meinung Einige Ämter halten die Bekannt- 

gabe fur dıe genannte Statıstik für entbehrlich. Sie 

weısen ın diesem Zusammenhang darauf hin, daß 

sıch ımmer mehr Schuler weıgern, ihren Namen auf 

den Erhebungsbogen anzugeben. Die Statistischen 

Ämter der Bundesrepublik haben sıch deshalb in 

einer Besprechung darauf geeinigt, daß die Frage 

nach dem Namen des Schülers zwar auf dem ein- 

heitlıchen Erhebungsbogen der Abiturientenbefragung 

enthalten bleiben solle, den einzelnen Statistischen 

Bayerischer Landtag - 9. Wahlperiode 

  

Seite 23 

Landesämtern jedoch freigestellt werde, wenn dıe 
Vollzähligkeit der Bogen auf andere Weise gewähr- 

leistet werden könne, ın Erlauterungen und Begleit- 

schreiben zur Erhebung darauf hınzuweisen, daß auf 
die Angabe des Namens des Befragten verzichtet 

wırd. Der Saarländische Landesbeauftragte für den 

Datenschutz hat deshalb die Übermittlung des Na- 
mens an das Statistische Landesamt bereits bean- 

standet. Soweit bisher bekannt geworden, wırd im 

Saarland, ın Baden-Württemberg und Rheinland- 

Pfalz auf dıe Mitteilung des Namens an das Statistı- 

sche Landesamt verzichtet. Ich habe dem Bayeri- 

schen Statistischen Landesamt und dem Bayerischen 

Staatsminısterıum für Unterricht und Kultus empfoh- 

len auf die Bekanntgabe des Namens ebenfalls zu 

verzichten, um den bestehenden Bedenken einer ge- 

gen den Verhaitnismäßigkeitsgrundsatz verstoßenden 

Auslegung des Statistıkgesetzes Rechnung zu tragen. 

3.7 Personalwesen 

3.7.1 Zulässigkeit der Registrierung dienstlicher 

Telephongespräche 

Das Bayer. Staatsministerium des Innern hat gegen- 

über eıner Stadt — meiner Ansıcht nach zu Recht — 
die Ansıcht vertreten, daß dıe Registrierung dienstli- 

cher Telefongesprache auch ohne Einwilligung des 

Bediensteten zulässig ist. Die Rechtfertigung zur Re- 

gistrierung dienstlicher Telefongespräche wırd aus 

dem Dienstverhältnis abgeleitet. Es muß dem Dienst- 

herrn möglich seın, den Umfang dıenstlich gefuhrter 

Telefongesprache zu Abrechnungszwecken zu er- 

fassen. 

Zu prufen wird noch sein, ob bei bestimmten Behör- 

den eıne differenziertere Betrachtungsweise hınsıcht- 

lich der Registrierung der angerufenen Telefonnum- 

mer erforderlich ıst. Was beı einer Gemeindeverwal- 

tung in der Regel unproblematisch ıst, könnte bei- 

spielsweise beı Personen, die der ärztlichen Schwei- 

gepfiicht unterliegen, anders zu beurteilen sein. Als 

Argument gegen die Regıstrierung der angerufenen 

Telefonnummer wırd u. a. geltend gemacht, daß durch 

einen Kontrollanruf bei dieser Nummer eın Bezug 

der angerufenen Person zu einer besonders zur Ver- 

schwiegenheit verpflichteten Dienststelle bekannt 
würde 

Ungeklärt ist gegenwärtig noch die Frage der Regi- 

strierung privater Telefongespräche nach den ange- 

rufenen Nummern Bedenken werden hier einmal da- 

durch ausgelöst, daß der Dienstherr durch dıe Re- 
gistrierung die Beziehungen des Bediensteten zu be- 

stimmten Personen oder Stellen dokumentieren wür- 

de und auch überprüfen könnte, zum anderen da- 
durch, daß auch die schutzwürdigen Belange des 

durch die Telefonnummer möglicherweise ıdentıifi- 

zıerten Dritten zu berucksichtigen sind. Wahrend eıne 

Einwilligung des Bediensteten grundsätzlich einge- 

holt werden könnte, scheidet diese Möglichkeit beim 

angerufenen Dritten aus. 

37.2 Weitergabe der Anschriften von Bewerbern fur 

dıe Beamtenlaufbahn an Versicherungen 

Im Berichtsjahr sind erneut Beschwerden daruber 
eingegangen, daß Versicherungsvertretern die An-
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schriften von Beamtenanwärtern zur Verfügung ste- 

hen. Ich verweise hierzu auch auf meine Ausführun- 

gen ım 2. Tätigkeitsbericht (Seite 23 Nr. 4.1.7). Eine 
abschließende Klärung war bisher leider immer noch 

nicht möglich. 

3.7.3 Personalnachrichten der staatlichen Bibliothe- 
ken 

Die mehrmals jährlich erscheinenden Personalnach- 
rıchten der Generaldirektion der Bayer. Staatlichen 

Bibliotheken enthalten personenbezogene Daten aus 

Dateıen (Diensteintritt, Versetzungen, Beförderungen 
u. a). Die Nachrichten werden an dıe staatlichen Bi- 

bliotheken und an das Personal der Bibliotheken ver- 

teilt. Die Übermittlung an andere bayerische staatli- 

che Bibliotheken wurde nach Art. 17 Abs. 1 BayDSG 

grundsätzlich für zulässig erachtet. Es wurde davon 

ausgegangen, daß die Nachricht über die personellen 
Veränderungen für die Erfüllung der Aufgaben der 
Personalverwaltung in den jeweiligen Bibliotheken 

zumindest zur Wahrung des Gleichbehandlungs- 

grundsatzes erforderlich ist. Die Übermittlung an ein- 

zelne Biıblıotheks-Bedienstete wird aufgrund von 

Art. 18 Abs. 1, 2. Alternative BayDSG für zulässig 
gehalten. Bei diesem Empfängerkreis ıst ein berech- 
tigtes Interesse an der Transparenz der Personal- 

politik festzustellen. Schutzwürdige Belange der Be- 

troffenen werden durch eine solche Übermittlung 

m. E. nicht beeinträchtigt, da die Empfänger der Per- 

sonalnachrichten zum Kreis des Personals der Baye- 
rıschen Staatlichen Bibliotheken gehören, über das in 

den Personalnachrichten berichtet wird. 

3.7.4 Aufbewahrung von Gleitzeit-Erfassungskarten 

Verschiedentlich wurde ich auf Fragen der Daten- 

sicherung beı der Aufbewahrung von Gleitzeiterfas- 

sungskarten angesprochen. Generell ist festzustellen, 

daß die Sammlung dieser Karten nach Art. 5 Abs. 3 

Nr. 3 BayDSG als Datei im Sinne der Datenschutz- 

gesetze anzusehen ist, so daß sich die Datensiche- 
rungsmaßnahmen nach Art. 15 Abs. 1 BayDSG rıch- 

ten. In der Vollzugsbekanntmachung über Maßnah- 

men zur Datensicherung (MABI. Nr. 3/1979, Seite 31) 
sind auch Maßnahmen für nicht automatisıerte Ver- 

fahren vorgesehen: Nr. 3.3.1 legt fest, daß Dateien so 

aufzubewahren sind, daß Unbefugte deren Inhalt we- 

der eınsehen, verändern oder löschen, noch deren 
Datentrager entwenden oder zerstören können. Fer- 
ner ist zu gewährleisten, daß personenbezogene Da- 

ten nıcht unbefugt zur Kenntnis genommen werden 

können (Nr. 3.2.1). 

Die Karteikasten, in denen die Gleitzeit-Erfassungs- 
karten des Behördenpersonals aufbewahrt werden, 
sind oft in der Nähe des Hauseingangs so ange- 

bracht, daß sie unbefugten Dritten zugänglich sind 

(z.B. Publikumsverkehr, Reinigungspersonal, Hand- 

werker). Ein Mißbrauch der Zeit-Daten ist deshalb 

nıcht ausgeschlossen. Grundsätzlich anzustreben wä- 
re demgegenüber eine raumliche Abschottung gegen- 
über behördenfremden Personen. 

Da dıes in einem überprüften Falt nicht durchführbar 

war, wurde vorgeschlagen, auf den Gileitzeit-Erfas- 

sungskarten anstatt des Namens des Bediensteten 

nur eine neutrale Nummer einzutragen und es dem   

Bediensteten freizustellen seinen Namen einzutragen 

und die Karten bei sich zu tragen. Ein Deponieren 

der Karten in den Karteikästen erfolgt freiwillig. Im 
nächsten Tätigkeitsbericht wird über die Erfahrung 

mit dem gewählten Verfahren berichtet werden. 

3.7.5 Veröffentlichung von Angaben über Behörden- 

personal in Adreßbüchern 

In Adreßbüchern war es teilweise üblıch, Angaben 

über das Personal der örtlichen Behörden ın eıner 
Art Behördenwegweiser zu veröffentlichen. Ich habe 
gegenüber Gemeinden, die von Adreßbuchverlagen 

um entsprechende Personaldaten gebeten worden 

waren, dıe Ansicht vertreten, daß hierfür die Eın- 

willigung zumindest derjenigen Bediensteten einzu- 
holen wäre, die nicht als Leiter der jeweiligen Be- 

hörden, Ämter oder verseibständigten Dienststellen, 
oder deren Stellvertreter, oder ın sonstiger Weise 
öffentlich bekannte, ın ıhrer Funktion besonders her- 

ausgehobene Mitarbeiter anzusehen sind. Die Ein- 

willigung sollte zumindest vorsorglich eingeholt wer- 

den, da nicht auszuschließen ist, daß durch eine 

solche Übermittiung und Veröffentlichung schutzwür- 
dige Belange der in der Öffentlichkeit nicht in Er- 
scheinung tretenden Bediensteten beeinträchtigt 

werden (Art. 18 Abs. 1, 2. Alternative BayDSG). 
Außerdem bestehen auch Zweifel, ob der Ubermitt- 
lung und Veröffentlichung von Angaben über diese 

Personen ein ausreıchendes öffentliches Interesse 
zur Seite steht (Vollzugsbekanntmachung zu Art. 18 

BayDSG, Textziffer 18.2.4). 

In einem von mir kritisierten Fall war die Veröffent- 

lichung beispielsweise von Angaben über i2 Mit- 
arbeiter des Stadtkämmerers, über den Amtsoffizian- 

ten, die Telefonzentrale, dıe Angestellte der Volks- 

schule sowie von Privatanschriften und -telefonnum- 

mern Bediensteter vorgesehen. 

3.8 Berührungspunkte mit offentlich-rechtlichen Reli- 

gionsgesellschaften 

Die Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes 
und des Bayerischen Datenschutzgesetzes auf öffent- 

lich-rechtlicheReligionsgesellschaften, derenrechtlich 
selbstandige Teile sowie auf sonstige ihnen zugeord- 

nete Einrichtungen ist noch nıcht abschließend ge- 
klärt Die Anwendbarkeit der Datenschutzgesetze 

hängt u.a. von der Organısationsform der einzelnen 

kirchlichen Einrichtung, dem jeweiligen Tätigkeitsfeld 
und den im Einzelfali den öffentlich-rechtlichen Reli- 

gıonsgeselischaften verlıehenen Befugnisse ab. Die 

Gesetzgeber der Datenschutzgesetze sind grundsätz- 

lıch davon ausgegangen, daß die öffentlich-rechtli- 
chen Religionsgesellschaften den Datenschutz ım 

Rahmen ihrer durch Artikel 140 Grundgesetz in Verbin- 

dung mit Art. 137 Weimarer Verfassung verfassungs- 

rechtlich gesicherten Autonomie selbst regeln. Tat- 

sachlich haben die katholische und die evangelische 
Kirche entsprechende datenschutzrechtliche Regelun- 

gen getroffen. Sind den öffentlich-rechtlichen Reli- 

gionsgesellschaften jedoch staatliche Befugnisse ver- 

liehen, wie z.B. im Schul- oder Friedhofswesen, so 
sind sıe insoweit grundsätzlich Behörden mit der Fol- 
ge, daß die jeweiligen Datenschutzgesetze unmittel-
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bar auf sie anwendbar sind. Soweit Einrichtungen der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften selb- 

standıg ın bürgerlich-rechtlicher Form organisiert 

sind, kann im Einzelfall dıe Anwendbarkeit des Bun- 
desdatenschutzgesetzes in Betracht kommen. 

Die Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Reli- 
gıonsgesellschaften ist nach Art. 25 BayDSG zulässig, 

soweit dıe öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf- 

ten dıe Daten zur Erfüllung ıhrer offentlichen Aufga- 

ben benötigen und eınen ausreichenden Datenschutz 

sichergestellt haben. Die letztere Feststellung zu tref- 

fen dürfte, dies haben auch an mich gerichtete Schrei- 

ben ergeben, insbesondere Gemeinden überfordern. 

Ich wurde es daher begrüßen, wenn die nach Nr. 25.4 

Vollzugsbekanntmachung zum Bayer. Datenschutzge- 

setz auf Antrag durch die Staatsmınisterien des In- 

nern und für Unterricht und Kultus vorzunehmende 

Feststellung, daß bestimmte öffentlich-rechtliche Re- 

ligıonsgesellschaften die Datenschutzanforderungen 

erfullen, bald vorgenommen werden könnte. Anhalts- 

punkte dafur, daß öffentlich-rechtliche Religionsge- 

sellschaften keinen ausreichenden Datenschutz si- 

cherstellen, habe ıch nicht. 

39 Neue Medıen 

Die Einführung der „Neuen Medien“ kann zu erheb- 

lıchen datenschutzrechtlichen Gefahren fuhren. Ich 

will nur auf dıe mogliche Erstellung umfassender Per- 

sönlichkeitsprofile und die Ansammlung umfangreı- 

cher Bestande personenbezogener Daten hinweisen. 

Den denkbaren Gefahren gılt es rechtzeitig zu be- 

gegnen. Deshalb haben die Datenschutzbeauftragten 

der Länder und des Bundes eıne Arbeitsgruppe ge- 

bildet, dıe einen ersten Forderungskatalog aus daten- 

schutzrechtlicher Sicht vorlegt. 

3.9.1 Anwendungen 

Unter dem Begriff „Neue Medien“ werden derzeit 

technische Entwicklungen diskutiert, die auch Gegen- 

stand der Untersuchung im Telekommunikatıonsbe- 

rıcht der Kommission für den Ausbau des technischen 

Kommunikatıonssystems gewesen sınd. Hierzu zählen 

dıe durch Breitbandkabelnetze gegebene Möglıchkeit 

eines vergrößerten und programmlich anders gestal- 

teten Rundfunkangebots und der neuen Darstellungs- 

form von Texten auf dem Bildschirm wie Videotext, 
Bıldschiırmtext und Kabeltext, das Kabelfernsehen 

und der Eınsatz von Fernseh-Rundfunksatelliten. Die 

Mıinisterpräsidenten der Lander haben am 11. Mai 

1978 dıe gemeinsame Durchführung und Auswertung 

von vier Pılotprojekten beschlossen. Als Standorte 

waren neben München die Städte Berlin, Ludwigs- 

hafen-Mannheım und Dortmund vorgesehen. Zwi- 

schenzeitlich haben in Berlin und Düsseldorf erste 

Feldversuche mit Bildschirm- und Video-Text begon- 

nen. Die Bayerische Staatsregierung hat am 14. Juni 

1980 dıe Durchführung eines Versuchs zum Kabelfern- 

sehpilotprojekt München beschlossen. Die Mitglieder 

der Projektkommissıon sind bereits berufen. 

Zu den einzelnen Verfahrensarten ist folgendes zu 

bemerken: 

Im Vıdeotext- Verfahren werden codıerte Infor- 

mationen in das Fernsignal der Sender eınbezogen 
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{und über den ohnehin schon vorhandenen Übertra- 

gungsweg vom Sender zum Empfänger übertragen). 

Dabei wırd die sogenannte „Austastlücke“ genützt. 

Die so übermittelten Informationen können durch ein 
Zusatzgerat auf dem Bildschirm in Form von Schrift 

oder Graphikzeichen entweder zusatzlich zum Fern- 

sehbild oder statt des Fernsehbildes sichtbar gemacht 
werden. Wegen der beschränkten Aufnahmekapazität 

der „Austastlucke“ ıst dıe Menge der insoweit zu 

übersenden Informationen begrenzt. 

Bildschırmtext wird über ein sogenanntes 

schmalbandiges Netz, z.B. uber das Fernsprechnetz 

der Bundespost, übermittelt. Diese Textınformationen 

können durch zusatzliche technische Einrichtungen 

am Bildschirm sıchtbar gemacht werden. Im Gegen- 

satz zum beschränkten Angebot bei Videotext-Ver- 

fahren kann der Teilnehmer beim Bildschirmtext aus 

der technisch fast unbeschrankten Zahl von Informa- 

tions-Angeboten wählen, was er sich auf den Bild- 

schirm holen wıll. Dies kann auch eine in etwaigen 

angeschlossenen Datenspeichern enthaltene Informa- 

tion sein. 

Beım Kabeltext werden Informationen über ein 

breitbandıges Netz übertragen. Vor Einfuhrung des 
Kabeltextes müssen entsprechend leistungsfahiıge 

breitbandıge Kabelnetze verlegt werden. Derartige 

Netze sollen gerade beı den vorgenannten vier Ka- 

belfernsehpilotprojekten der Länder eingerichtet wer- 

den. Die Nutzungsmoglichkeiten des Kabeltextes sind 

vielfältigster Art und reichen von der individuellen 

selektiven Zugriffsmöglichkeit auf Informatıonen, ähn- 

lıch wie beim Bildschirmtext, bıs hin zu standigen 

Textprogrammen, dıe gleichzeitig an alle Teilnehmer 

gerichtet und für alle jederzeit zugänglich sind. 

Bıldschirmtext und Kabeltext eröffnen die Einrichtung 

eines sog. Ruckkanals. Der Rückkanal gestattet 

neben dem Abruf eınzelner Informationen von einer 

Zentrale durch den Teilnehmer auch einen, wenn 

auch begrenzten Dialog zwischen Teilnehmer und 

Zentrale. Damit sınd zumindest die technischen Vor- 

aussetzungen gegeben, daß sich der einzelne am 

Programm beteiligt, ındem er etwa eine laufende 

Sendung beurteilt oder aktıv auf angebotene Infor- 

mationen zugreift und beispielsweise Bestellungen 

auf Versandangebote hın taätıgt. 

3.9.2 Pilotprojekt in Bayern 

Voraussetzung für den Begınn des Pilotprojektes in 

Munchen ist die Verlegung eines breitbandigen Net- 

zes. Nach dem derzeitigen Stand der Überlegungen 

durfte mıt dessen Inbetriebnahme im Jahre 1983 zu 

rechnen sein. Das Versorgungsgebiet ın München, 
das durch dıe Verkabelung erschlossen werden soll, 

wırd etwa 46000 Haushalte umfassen. Wird hierbei 

von einer Anschlußquote von etwa 20 Prozent ausge- 

gangen, so dürften etwa 10000 Privathaushalte in 

das Pilotprojekt einbezogen werden. Die Laufzeit des 

Pılotprojekts soll etwa 3-5 Jahre betragen. Die rund- 

funkrechtliche Verantwortung fur das Pilotprojekt be- 

absichtigt die Bayerische Staatsregierung dem Baye- 

rischen Rundfunk unter gleichberechtigter Mitwirkung 

des Zweiten Deutschen Fernsehens zu übertragen. In 

einer Rahmenvereinbarung mıt dem Bayerıschen
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Rundfunk und dem Zweiten Deutschen Fernsehen 

sollen die Grundsätze über die Planung, Organisation 

und Durchführung des Modellversuches festgelegt 

werden Weil die Rundfunkanstalten von ihrer Aufga- 

benstellung her nur für die Veranstaltung von Rund- 
funk, d.h. Hörfunk und Fernsehen, zuständig sind, 
soll die Verantwortung für andere im Pilotprojekt an- 

gebotenen Dienste nicht den Rundfunkanstalten über- 

tragen werden. Deshalb muß fur die „gemeinsame 

Betriebszentrale", in die alte Informations-Angebote 

eingebracht und von der aus alle Dienste angeboten 

werden können, eine besondere Organisationsform 

gefunden werden. 

3.9.3 Datenschutzrechtliche Probleme 

Die Einführung der Neuen Medıen kann datenschutz- 
rechtliche Gefahren mit sich bringen, deren Umfang 

derzeit noch nicht exakt übersehbar ist. Die Neuen 

Medien werden zu einer verstärkten Kommunikatıon 

zwischen Anbietern und Benutzern führen. Diese ver- 

starkte Kommunikation dürfte auch dazu führen, daß 
insbesondere uber den Benutzer eine Reihe von per- 

sonenbezogenen Daten anfallen. So lassen sıch 

grundsatzlıch bei einer gemeinsamen Betriebszen- 

trate Art und Umfang der vom eınzelnen Benutzer an- 

gerufenen Programmangebote feststellen: Rück- 

schlusse auf den einzelnen Benutzer und dessen Le- 

bensaußerungen sind grundsatzlich auch über die 

Benutzung des Ruckkanals möglich. Schließlich könn- 

te ın der Betriebszentrale registriert werden, wie sich 

der eınzeine Benutzer beim Abfragen der ihm zur 

Verfügung stehenden Angebote verhalten hat und 

welche Geschicklichkeit er hierbei bewiesen hat. Da- 

beı ist datenschutzrechtlich nicht allein problematisch, 

daß uber die Benutzung der Neuen Medien eine Viel- 

zahl von einzelnen Informationen über den einzelnen 
Benutzer anfällt, vielmehr ıst es besonders gefährlich, 

daß sıch uber dıese Daten Interessen- und Persön- 

lichkeitsprofile erstellen ließen. An den hierbei ge- 

wonnenen Informationen konnte im Bereich der Pri- 

vatwırtschaft wie auch im Bereich der offentlichen 
Verwaltung oder der Polızeı starkes Interesse beste- 

hen. 

Um möglıchst bereits bei den Pılotprojekten feststel- 

len zu konnen, ob die vermuteten datenschutzrecht- 

lichen Gefahren tatsächlich auftreten oder nıcht er- 

kannte neue Risiken erkennbar werden, muß bereits 

im Rahmen der Pilotprojekte eıne datenschutzrecht- 

lıche Begleituntersuchung stattfinden. Darüber hinaus 

muß auch bereits bei den Pilotprojekten der Daten- 

schutz beachtet werden. Wie weitgehend hier die Da- 

tenschutzanforderungen sein müssen, kann erst ent- 

schieden werden, wenn das Konzept fur das Pilot- 

projekt feststeht. Hıerbeı ist zu bedenken, daß durch 

zu hohe Datenschutzanforderungen für die Projektie- 

rungsphase moglıche Gefahren, die bei einem Echt- 

betrieb auftreten können, nicht entdeckt werden. An- 

dererseits besteht das Risiko, daß während der Pro- 
jektierungsphasen eingespielte Verfahrensweisen, in 

denen der Datenschutz nicht ausreichend berücksich- 

tigt wird, in einem spateren Echtzeitbetrieb als be- 

reıts bewährt übernommen werden, ohne daß dann 

für erforderlich gehaltene Datenschutzmaßnahmen 
noch in die Verfahren einbezogen werden können.   

Ich bin gerne bereit, an den hierzu notwendigen Über- 

legungen mitzuwirken. 

Vorbehaltlich näherer Erkenntnisse über die techni- 

sche Verwirklichung der Neuen Medien im einzelnen 

und der hierbei erst noch deutlich werdenden Daten- 
schutzgefahren haben die Datenschutzbeauftragten 

des Bundes und der Länder die nachfolgenden Grund- 

sätze für den Datenschutz bei den Neuen Medien un- 
ter besonderer Berücksichtigung von Bildschirmtext 

und Kabelfernsehen verabschiedet. 

3.9.4 Grundsätze für den Datenschutz 

Vorbemerkung 

Die nachstehenden Grundsätze für den Datenschutz 
bei den Neuen Medien sollen sicherstellen, daß die 

anlaufenden Erprobungen und die ihnen zugrunde 

liegenden Vorschriften den Datenschutz von vorn- 

herein berücksichtigen und dieser dem Einsatz neuer 

Technologien nicht nachfolgt. 

Die Grundsätze konnen dem Stand der Vorhaben und 

der technischen Entwicklung entsprechend nıcht ab- 

schließend sein. 

1. Informationssammlung über Teil- 

nehmer 

1.1 Bei der Einführung Neuer Medien ist der Daten- 

schutz sıcherzustellen. Dies gilt auch für die Ver- 

suchsphase. Bereits hierfür sollten gesetzliche 
Regelungen getroffen werden. 

1.2 Personenbezogene Benutzerdaten dürfen nur er- 

hoben, gespeichert oder übermittelt werden, so- 

weit ihre Verarbeitung für den Betrieb unumgang- 

lıch ıst und ohne sıe eine der gesetzlich zugelas- 

senen Kommunikationsformen der Neuen Medien 

nıcht durchgeführt werden kann. 

1.3 Der Schutz der in den Neuen Medien anfallenden 

personenbezogenen Teilnehmerdaten kann nicht 

auf deren Verarbeitung in Dateien beschränkt wer- 

den. 

1.4 Sofern bei bestimmten Diensten eine unmittelbare 

Teılnehmer-Anbieter-Kommunikation vorgesehen 

ist, durfen Daten nur in dem Umfang festgehalten 

und übermittelt werden, wie dies zur Durchfüh- 

rung des jeweiligen Dienstes erforderlich und auf- 

grund der eınschlagigen gesetzlichen Regelung 

zulässig ist. 

1.5 Gebühren und Entgelte sind in anonymer Form zu 

berechnen und abzurechnen, soweit eine ındivı- 
dualisierbare Regıstrierung von einzelnen Kom- 

munıkatıonsvorgängen zur Abwicklung von Ver- 

tragsverhältnissen nicht erforderlich ist. Sollte 

eıne zusätzliche Kontrolle erforderlich werden, so 

könnte beim Benutzer eine Zählereinrichtung in- 

stallıert werden. 

2. Bedeutung des Versuchsstadiums 
(Pilotprojekte) 

Bereits in der Versuchsphase ist ein möglichst 

wırksamer Datenschutz sicherzustellen, da dıese 

Phase dıe spätere Nutzung der Neuen Medıen 

pragt. 

2. Lu
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2.2In der Versuchsphase ist zu prüfen, ob weitere 

Datenschutzregelungen auf dem Gebiet der Neuen 

Medıen nötig sind oder ob vorhandene Vorschrif- 
ten modifiziert werden müssen. 

2.3 Im Rahmen wissenschaftlicher Begleituntersuchun- 

gen ist dafür zu sorgen, daß auch die Datenschutz- 

fragen besonders geprüft werden. 

2.4Im Rahmen eıner wissenschaftiichen Begleitun- 
tersuchung ıst der Zugriff auf gespeicherte Daten- 

bestande nur gestattet, sofern diese Daten ano- 

nymisiert worden sind. Darüber hinausgehende 

Daten dürfen nur von den Teilnehmern direkt er- 

fragt werden. 

Die Datenverarbeitung sollte in allen Phasen nur 

mit Einwilligung des Teilnehmers erfolgen (vgl. 

dazu Ziff 3). 

3 Die Bedeutung der „Einwilligung“ 

bei der Speicherung von Teilneh- 

merdaten 

3.1 Die Speicherung von Teilnehmerdaten in einer 

Form, die die Erstellung individueller Persönlich- 

keitsprofile gestattet, ist zu verbieten. Darüber hın- 
aus kann ın einzelnen Diensten die Speicherung 

besonders sensibler Daten aus dem „unantastba- 

ren Bereich privater Lebensgestaltung“ (vgl. 

BVerfGE 27, 7, s.a. $ 27 Abs. 3 Satz 3 BDSG) 
grundsatzlıch verboten werden. Eine Einwilligung 

des Teilnehmers hebt das Verbot nicht auf. 

321m übrıgen ıst eine Speicherung von Teilnehmer- 

daten erlaubt, 

a) wenn eine gesetzliche Regelung dies zuläßt; 

b} wenn der Teilnehmer seıne Eınwilligung gibt. 

Diese Einwilligung ist nur wırksam, wenn der 

Teilnehmer zuvor sorgfältig über ıhre Konse- 

quenzen aufgeklärt worden ist (informed con- 

sent). Dies gılt auch für den Abschluß von Ver- 

tragen. 

4. Ruckkanalundsonstigetechnische 

Vorkehrungen, uber dıe Äußerun- 
gender Teılnehmerdem System ge- 

genuberkundgegebenwerdenkön- 

nen 

4.1 Nutzungsmöglichkeiten des Ruckkanals und aller 

sonstigen technischen Vorkehrungen, über dıe 

Außerungen der Teilnehmer dem System gegen- 

uber kundgetan werden können, sollen nach Mog- 

lıchkeıt gesetzlich geregelt werden. Soweit Teil- 

nehmerdaten gespeichert werden können, dürfen 

sie nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem 

sie offenbart wurden. 

42 Personlichkeitsprofile der Teilnehmer dürfen an- 

hand der ın der Betriebszentrale anlaufenden 

Kommunikationsdaten nıcht erstellt werden. Dies 

gılt fur jede Betriebszentrale, unabhängıg von der 

angewendeten Technologie. 

4.3 Abstimmungen und Wahlen über den Rückkanal 
dürfen nıcht durchgeführt werden.   

5. Medienprivileg 

5.1 Das Verhältnis des Medienprivilegs zu den Neuen 

Medien bedarf insgesamt einer eingehenden Un- 
tersuchung. 

5.2 Dabei muß insbesondere geprüft werden, 

— ob die einzelnen Neuen Medien als Presse bzw. 

Rundfunk anzusehen sınd oder ob es sich um 

Medien sui generis handelt, 

— in welchen Fällen nach geltendem Recht per- 

sonenbezogene Daten ausschließlich zu publi- 

zistiıschen Zwecken verarbeitet werden, 

— ob der Geltungsbereich des Medienprivilegs im 

Hinblick auf dıe fur dıe Benutzer bestehenden 

Gefahren sachgerecht geregelt ist, 

— falls dies bejaht wird: 

ob der Geltungsbereich zur Klarstellung gesetz- 

lich geregelt werden soll, 

— falls dies verneint wird: 

inwieweit der Geltungsbereich neu geregelt 

werden sollte. 

Schließlich bedarf besonderer Erörterung die Ge- 

fahr, daß in Medienarchiven gespeicherte, perso- 

nenbezogene Daten in die Speicherzentraten ein- 

gegeben werden und unter Berufung auf das Me- 

dienprivileg ($ 1 Abs. 3 BDSG und entsprechende 

Regelungen ın den Ländergesetzen) frei zugang- 

lich gemacht werden. Unter diesem Gesichtspunkt 

verdienen auch die im Urteil des Bundesverfas- 
sungsgerichts vom 5. Juni 1973 — 1 BvR 536/72 — 

(BVerfGE 35, S. 202 ff. [219 ff] „Lebach“) aufge- 

stellten Grundsätze zum Schutze der Persönlich- 

keit vor dem Zugriff der Öffentlichkeit besondere 

Berucksichtigung. 

6 Fernmeldegeheimnis und Neue Me- 
dien 

6.1im gesamten Netzbereich werden die zentralen 

Einrichtungen der Neuen Medien ebenso wie die 

Übertragungswege vom Fernmeidegeheimnis im 

Sınne von Art. 10 GG umfaßt, sofern es sich dabei 
um juristische Personen des öffentlichen Rechts 

handelt. 

6.2 Folgt man der Auffassung, daß die zentralen Ein- 
richtungen der Neuen Medien keine Fernmelde- 

anlagen sind, ist ein dem Fernmeldegeheimnis 

vergleichbares Amtsgeheimnis für den Nutzungs- 
bereich — unter Umständen in Verfassungsrang — 

zu schaffen. 

6.3 Die Einblicknahme in und die Übermittlung von 

personenbezogenen Daten aus Speichereinrich- 

tungen einer Bıldschirmtext- bzw Kabelfernseh- 

zentrale sind nur aufgrund gesetzlicher Regelun- 

gen unter engen, genau bestimmten Vorausset- 

zungen zulassig. Unter Datenschutzgesichtspunk- 

ten ıst es bedenklich, die Regelungen des Geset- 

zes zu Art. 10 GG uneingeschränkt anzuwenden. 

6.4 Für die ın den zentralen Einrichtungen der Neuen 

Medıen beschäftigten Bediensteten ist eın Zeug- 

nisverweigerungsrecht und für alle dort gespei- 

cherten Daten eın Beschlagnahmeverbot (vgl & 97 

StPO) zu verlangen.
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7. Datenschutzkontrolle und Daten- 
sicherung 

7.1 Die Kontrolle des Datenschutzes bei Neuen Me- 
dıen sollte Aufgabe der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder sein. 

7.2 Beım Anschluß von EDV-Einrichtungen durch Teil- 
nehmer sind hinreichende technische und organi- 
satorısche Maßnahmen zu fordern, sowohl hard- 
ware- als auch softwaremäßıg, z.B. Schlüssel- 
schalter, Paßwortroutinen usw. 

3.9.5 Erforderlichkeit eines Gesetzes? 

In Bayern wırd derzeit noch geprüft, inwieweit be- 
reits zur Durchfuhrung des Pilotprojektes ın München 
ein Gesetz erforderlich ıst. Der Landtag Rheınland- 
Pfalz hat mit Beschluß vom 27. 11. 1980 eın „Landes- 
gesetz über einen Versuch mit Breitbandkabel“ be- 
schlossen, das erfreulicherweise eınige Datenschutz- 
forderungen berucksichtigt. Für die Versuche mit 
Bildschirmtext bestehen in den Ländern Berlın und 
Nordrhein-Westfalen jeweils Gesetze (BerlGVBl 
S 1002 Gesetz v 29. 5. 1980, GVBI NW S. 153, Ge- 
setz v. 18. 3. 1980; VO über Beginn und Dauer des 
Feldversuches vom 25. 3. 1980, GVBl NW S. 258). 

In die entsprechenden Überlegungen in Bayern wer- 
den folgende Gesichtspunkte einbezogen werden 
müssen’ Soweit fur den bayerischen Feldversuch das 
Bayerische Datenschutzgesetz einschlagig ıst, ist zu 
berücksichtigen, daß nach dem 1. 1. 1983 Speiche- 
rung, Veränderung und Übermittlung von Daten nur 
noch zur rechtmaßıgen Erfüllung der durch Rechts- 
norm zugewiesenen Ausgaben zulässig sind. Für die 
im Rahmen von Teilnehmerbefragungen erforderli- 
chen Datenerhebungen dürfte sıch die Schaffung 
einer Rechtsgrundlage empfehlen, wenn die ent- 
sprechenden Angaben von allen Teilnehmern erwar- 
tet werden. Andernfalls müßten dıe Teilnehmer nach 
Art. 16 Abs. 2 BayDSG auf die Freiwilligkeit der An- 
gabe von Daten hingewiesen werden Die erforderli- 
chen Verbote bestimmter Nutzungsarten, z.B. die 
allenfalls nur beschränkte Nutzung des Rückkanals, 
dürften auf gesetzlicher Grundlage nachhaltiger 
durchgesetzt werden können. Auch der ım Bereich 
der Neuen Medien dringend erforderliche bereichs- 
spezifische Datenschutz könnte aufgrund eines Ge- 
setzes bereits in der Pilotphase, soweit für diese er- 
forderlich, verankert werden. in diesem Zusammen- 
hang weıse ıch darauf hın, daß meines Erachtens die 
Speicherung oder anderweitige Verarbeitung z. B. von 
Teilnehmerdaten, die zum Zwecke der Verwaltung, 
Kontrolle oder Analyse von Kommunıkationsvorgän- 
gen betrieben werden, nicht unter das Medıenprivileg 
fallen. Selbst wenn für einıge Angebote der Neuen 
Medien der Rundfunkbegriff anzuwenden ist, fallen 
derartige Daten nur mittelbar bei publizistischer Ta- 
tigkeit an und dienen somit nicht ausschließlich Pu- 
blizıstischen Zwecken. Um die Beachtung der dem 
Datenschutz dienenden Bestimmungen durchsetzen 
zu können, erscheinen Bußgeldvorschriften sınnvoll. 
Diese könnten nur auf Grundlage einer entsprechen- 
den Rechtsnorm vorgesehen werden. Schließlich 
könnte es sich zur Klarstellung empfehlen, die Da- 
tenschutzaufsichtsinstanz über die Betreiber des Pi- 
lotprojekts gesetzlich eindeutig festzulegen. 
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Sollten die Beratungen der Projektkommission „Neue 
Medien“ ergeben, daß es zur Durchführung des Ka- 
belpılotprojekts in München einer gesetzlichen Rege- 
lung nicht bedarf, wird zu prüfen seın, ob die Daten- 
schutzforderungen ausreichend auf nichtgesetzlichem 
Wege erfüllt werden können. 

3.10 Verschiedenes 

3.10.1 Lichtbilder 

Von verschiedenen Stellen und in einer Eingabe bin 
ich zum Umgang mit Lichtbildern befragt worden, 
die sich im Besitz von Behörden befinden. Da sıch 
das Recht am eigenen Bıld — soweit überhaupt ge- 
schützt ist — aus dem allgemeinen Persönlichkeits- 
recht der Art. 1 und 2 Grundgesetz herleitet, sei kurz 
über hier bekanntgewordene Fälle berichtet. 

— Das Paßamt einer Gemeinde wurde gebeten, aus 
der Personalausweiskartei das Lichtbild einer Per- 
son zu Illustrierung eines Beitrags ın einer Tages- 
zeitung zur Verfügung zu stellen. 

— Reporter verlangten beı einer Gemeinde nach 
Lichtbildern bıs dahin der Öffentlichkeit nıcht be- 
kannter Personen, die im Zuge eıner aufsehener- 
regenden Affäre Selbstmord begangen hatten. 

Das Kunsturhebergesetz ist hier anzuwenden (Ge- 
setz betreffend das Urheberrecht an Werken der bıl- 
denden Kunste und der Fotografie vom 9. 1. 1907, 
BGBl. ill 440/3, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2.3. 1974, BGBl. | S. 469). Danach dürfen Lichtbilder 
grundsätzlich nur mit Einwilligung des Abgebıldeten 
verbreitet oder veröffentlicht werden. $ 24 des Ge- 
setzes läßt die Weitergabe und Veröffentlichung von 
Lichtbildern durch Behörden, beschränkt auf „Zwek- 
ke der Rechtspflege und öffentlichen Sicherheit“ 
zu. Beide Fälle waren nicht gegeben. Nach $ 22 darf 
dıe Gemeinde aus ıhren Unterlagen Bilder von Ver- 
storbenen bis zum Ablauf von 10 Jahren nach dem 

Tod nur mit Einwilligung der Angehörigen des Ab- 

gebildeten an Dritte zur Verfügung stellen. Ausnah- 
mefälle nach $ 23 des Kunsturhebergesetzes (Bild- 
nisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte, Bilder von 

Versammlungen u.ä.) waren ın den vorgelegten Fal- 

len nicht erkennbar. Das Bayer. Staatsministerıum 
des Innern hat in einem solchen Fail festgestellt, daß 

ein für dıe Ausstellung von Ausweisen der Gemeinde 
ausgehandıgtes Bıld nicht dadurch eın „Bildnis aus 

dem Bereich der Zeitgeschichte“ werde, daß dıe ab- 
gebildete Person sich im Zusammenhang mit einem 

gegen sie gerichteten Ermittlungsverfahren das Le- 
ben nimmt. 

3.10.2 Öffentliche Zustellungen aufgrund des Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes 

Beı der öffentlichen Zustellung von Schriftstücken 
stellt sich die Frage, welche personenbezogenen An- 

gaben durch die öffentliche Form der Zustellung 
Dritten ohne Verletzung des Personlichkeitsrechts 

des Betroffenen bekanntgegeben werden dürfen. Öf- 

fentliche Zustellungen können nicht nur in solchen 

Fällen ın Betracht kommen, in denen der Zustellungs- 

empfänger bewußt seinen Aufenthalt verheimlicht, 
sondern z. B. auch in Fällen, in denen der Betroffene
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nach länger zurückliegendem Wegzug nicht mehr er- 

reıchbar ıst. Die Frage nach der „Schutzwurdigkeit“ 

möglicherweise beeinträchtigter Belange ist deshalb 

nicht einheitlich zu beantworten. 

Bei den offentlıchen Zustellungen gemäß Art 15 des 

Bayer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs- 

gesetzes war seit jeher der Datenschutz zu berück- 

sıchtigen Besondere Geheimhaltungsvorschriften 

z B. Sozialgeheimnis, Geheimhaltung von Patienten- 
daten usw.) waren schon bisher von den zuständigen 

Behörde zu beachten, so daß bei der öffentlichen 

Zustellung unterschieden werden mußte, ob das 

Schriftstück als solches, oder nur eıne entsprechende 

neutrale Benachrichtigung auszuhangen war (Art 15 

Abs. 2 Satz 2 VWZVG). 

Nach dieser „sonstigen Datenschutzvorschnift“ kann 

in manchen Fallen das Aushängen des erlassenen 

Bescheides ım vollen Wortlaut unzulässig seın. 

310.3 Datengeheimnis — sonstige Nutzung von Daten 

Art. 14 Abs. 1 BayDSG und $ 5 Abs. 1 BDSG ver- 

pflichten dıe beı der Datenverarbeitung ın öffentlichen 

Stellen beschaftigten Personen zur Einhaltung des 

Datengeheimnisses Danach ıst untersagt, geschutzte 

personenbezogene Daten unbefugt zu eınem anderen 

als dem zur jeweiligen rechtmaßıgen Aufgabenerful- 

lung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzu- 

geben, zuganglıch zu machen oder sonst zu nutzen. 

Eın Kontrollfall im Berichtsjahr hat ein Beispiel fur 

den Fall einer „sonstigen Nutzung“ gegeben‘ Eine 

öffentliche Stelle erhielt von Burgern deren Anschrif- 

ten, um sıe zur Erfüllung eıner bestimmten Aufgabe 

nach einiger Zeıt wıeder anschreiben zu können. Eın 

Betroffener beschwerte sich beım Landesbeauftrag- 

ten fur den Datenschutz daruber, daß der zuständige 

Bedienstete der öffentlichen Stelle dıe Anschriften 

dazu benutzt habe, die Betroffenen ın einer gänzlich 

anderen Angelegenheit anzuschreiben, deren Zuge- 

horigkeit zu den Aufgaben dieses Bediensteten in 

der Eıngabe außerdem bestritten wurde 

Eine Datenubermittlung ı.S.d. BayDSG ist beı der 

Verwendung von Adressen gegenüber den Betroffe- 

nen selbst nicht gegeben (Art. 5 Abs. [2] Nr 2 und 
Abs. 3 Nr. 2 BayDSG). Auch andere im Gesetz ge- 

nannte Phasen der Datenverarbeitung liegen nicht 
vor Zu prüfen war daher, ob diese — ım Sınne des 

Datenschutzrechts — „sonstige Nutzung“ zu einer 

anderen als einer rechtmaßıgen Aufgabe unbefugt 

erfolgte. 

3.10.4 Auskunftsverweigerung „aus Gründen des Da- 
tenschutzes“ 

Offentliche Stellen neigen, wıe ıch beobachte, gele- 

gentlich dazu, von ihnen erbetene Auskunfte unter 

Berufung auf den Datenschutz zu verweigern, auch 

wenn weder das Datenschutzgesetz noch eıne son- 

stige Verschwiegenheitspflicht dies veranlaßt. Es ist 

zwar unbestritten, daß die Abgrenzung des Daten- 

schutzrechts in der Praxis Schwierigkeiten bereitet, 

es ist aber dem Datenschutz abträglich, wenn er zur 

Begrundung von Ablehnungen in Anspruch genom- 

men wird, dıe mıt ınhm nichts zu tun haben.   

So verweigerte eine Gemeinde die Auskunft über die 

Lage des Grabes einer bestimmten Person auf dem 

gemeindlichen Friedhof mıt Hinweis auf den Daten- 

schutz. Derartige Antworten stoßen deshalb auf Un- 
verstäandnis ın der Bevölkerung. 

3.10.5 Tätigkeit von Kommunalbediensteten für Kre- 

ditauskunfteien 

Es haben sich Anhaltspunkte dafur ergeben, daß ver- 
eınzelt Bedienstete von Gemeinden „außerhalb des 

Dienstes“ Fragebogen von Kreditauskunfteien über 

Gemeindeburger ausfüllen. Ich halte es zumindest aus 

allgemeinen datenschutzrechtlichen Erwägungen für 

bedenklich, wenn Mitarbeiter von Gemeindeverwal- 

tungen oder Verwaltungsgemeinschaften gleichzeitig 

als Vertrauensleute für Kreditschutzeinrichtungen tä- 

tıg sınd, da die weitergegebenen Informationen den 

Bediensteten ı.d.R. nur deshalb bekannt sınd, weıl 

sıe auf Grund ihrer Beschäftigung in der Gemeinde 

oder Verwaltungsgemeinschaft auch — uber amtlich 

erhobene Daten hinaus — Kenntnisse über die „per- 

sönlichen oder sachlıchen Verhältnisse“ von Einwoh- 

nern haben. 

Das Bayer. Staatsministerium des Innern, dem ich 

meıne Bedenken mitgeteilt hatte, hat mıt Schreiben 

vom 7. Oktober 1980 Nr. | A 7 - 480 - 5/57 über die 
Regierungen und Landratsämter die Gemeinden ge- 

beten, Genehmigungen fur derartige Nebentatigkeiten 

zu versagen. 

3.11 Allgemeine Feststellungen zur Kontrolltätigkeit 

im Bereich der technischen und organısatorıschen 

Maßnahmen (Art. 15 BayDSG) 

Im 2. Tatıgkeitsbericht wurde unter Nr. 2.2 über dıe 

ersten Kontrollen der Datensicherungsmaßnahmen ın 

Rechenzentren berichtet. 

Im Berichtszeitraum wurden 6 Großrechenzentren der 

öffentlichen Verwaltung überprüft. Es handelte sıch 

dabeı um 2 kommunale Rechenzentren, 3 staatliche 

Rechenzentren und um 1 Rechenzentrum aus dem 

Bereich der Allgemeinen Ortskrankenkassen. 

Daruber hinaus wurden im Rahmen dieser Prüfungen 

auch einige an dıese Rechenzentren angeschlossene 

Fachdienststellen überprüft. Es hat sich namlich ge- 

zeigt, daß die Datensicherungsmaßnahmen in Groß- 

rechenzentren in zunehmendem Maße den Anforde- 

rungen des Datenschutzes entsprechen, Mängel bei 

den organisatorischen Maßnahmen zur Datensiche- 

rung jedoch beı den datenverarbeitenden Fachdienst- 

stellen selbst auftreten, etwa bei kommunalen Fach- 

ämtern, Landratsamtern oder Universitätskliniken. 

Schließlich wurde im Berichtszeitraum damit begon- 

nen, auch kleinere Gemeinden und Landratsamter zu 

besuchen, um dort dıe bei den ADV-Einrichtungen 

getroffenen technischen Maßnahmen der Datensiche- 

rung sowie die organisatorıschen Maßnahmen zur 
Datensicherung bei manuell geführten Dateien (Kar- 

teien) zu überprufen. Insgesamt wurden dabei 40 

Stellen besucht: 29 kreisangehörige Gemeinden, Ver- 

waltungsgemeinschaften oder Städte in den Land- 
kreisen Altötting, Muhldorf, Passau, Rosenheim und 

Traunstein, die Landratsämter Mühldorf am Inn, Pas-
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sau, Traunstein und Würzburg, die kreisfreie Stadt 

Passau sowie die Stadtwerke Passau, ein Kreiskran- 

kenhaus, eine Studentenkanzlei einer Fachhochschule 

und zweı Polizeiaußenstellen. 

Bevor ich auf Mängel im einzelnen näher eingehe, 

kann ich erfreulicherweise berichten, daß die von mei- 
nen Mitarbeitern überprüften Stellen selbst die Er- 

gebnisse der Überprüfungen offenbar an andere Stel- 

len weitergeben, so daß bei deren Kontrolle Mängel 
gleicher Art zunehmend seltener auftraten So gab 

der Landesverband der Ortskrankenkassen in Bayern 

dıe Erkenntnisse der ersten Prüfung in einem AOK- 

Rechenzentrum ım Jahre 1979 dem nachgeordneten 

Bereich bekannt. Beı der ım Berichtszeitraum durch- 

gefuhrten Kontrolle eınes weiteren AOK-Rechenzen- 
trums traten Verstöße gegen Datenschutzbestimmun- 

gen. wie sıe eın Jahr vorher festgestellt worden wa- 

ren, ım wesentlichen nicht mehr auf. Auch bei den 

besuchten Allgemeinen Ortskrankenkassen zeigte es 

sıch, daß die an anderer Stelle gewonnenen Erfah- 

rungen bereits ausgewertet waren und eınıge Kassen 

bereits umfangreiche und wirkungsvolle Datensiche- 

rungsmaßnahmen veranlaßt hatten. 

3.11.1 Prüfung der technischen und organısatorischen 

Datensicherungsmaßnahmen ın Rechenzentren 

Die unter Nr. 2.2.2 im Tätigkeitsbericht des Jahres 

1979 aufgefuhrten Mängel ın Rechenzentren wurden 

auch bei den ım Berichtszeitraum durchgeführten 

Kontrollen festgestellt. Die meisten Beanstandungen 

traten ın folgenden Bereichen auf‘ 

— Fehlende Abschottung des inneren Sicherheitsbe- 

reiches im Rechenzentrum (Zugangskontrolle), 

— Fehlen einer wirkungsvollen Datenträgerverwal- 

tung im Archıv; in den meisten Fällen kann nicht 
festgestellt werden, wo sich gegenwärtig welche 

maschinell lesbaren Datentrager befinden (Ab- 

gangskontrolle); 

— Fehlen eınes wırksamen Zugriffschutzes auf Da- 

teien (Zugriffskontrolle); 

— Fehlen eıner Möglichkeit, die ordnungsgemäße An- 

wendung von Dienstprogrammen zu kontrollieren; 

— keıne Trennung von Test- und Produktionsbetrieb. 

Gute Dienste beı der Festlegung der notwendigen 

Maßnahmen zur Datensicherung leistete dabei der 

„Katalog der technischen und organisatorischen Maß- 

nahmen zum Datenschutz“ (siehe dazu ım 2. Tätig- 

keitsbericht unter 3.2). Dieser Katalog, den eine Ar- 

beitsgruppe des Staatlichen Koordinierungsausschus- 

ses Datenverarbeitung zusammengestellt hatte, wur- 

de von diesem Koordinıerungsausschuß am 30. 7. 

1980 gebilligt und seine Anwendung in den Rechen- 

zentren der staatlichen Verwaltung empfohlen. Bei 

seıner Anwendung wurde darauf geachtet, daß die 

geforderten Maßnahmen in einem angemessenen 

Aufwand zum Schutzzweck stehen. Der Katalog soll 

der Verwaltung ın erster Linie als Richtschnur zur 

Festlegung von Datensicherungsmaßnahmen und 

meiner Dienststelle als Anhalt zu eıner möglıchst ob- 

jektiven Bewertung gleicher Sachverhalte dienen. 
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Als Beispiel für dıe Organisation des inneren Sicher- 
heitsbereiches eines Rechenzentrums möchte ich an 

dieser Stelle Forderungen aufzeigen, die an den Be- 

trieb eines überprüften Rechenzentrums gestellt wur- 
den. Fur die Zugangs- und Abgangskontrolle ım in- 

neren Sicherheitsbereich wurden folgende Forderun- 

gen erhoben: 

— Verschließbarkeit der einzelnen Räume, Anbringen 

elektrischer Türöffner und -schließer; 

— Kontrolle der Zugangsberechtigten über ein Aus- 

weislesesystem; 

— Sıcherung des gesamten inneren Sicherheitsberei- 

ches außerhalb der Arbeitszeit (ein Bewegungs- 

melder genugt ın der Regel den Anforderungen 

nıcht, wenn er nıcht den gesamten inneren Sicher- 

heıtsbereich erfaßt), 

— räumliche Trennung von Bedienerraum, Archiv, Ar- 
beitsvor- und Arbeitsnachbereitung, 

— Verbesserung der Fenstersicherung; 

— Anschluß der Raume ın denen EDV-Gerate unter- 

gebracht sınd, an das Sicherungssystem; 

— Unterbringung des Wartungspersonals außerhalb 

des ınneren Sicherheitsbereiches; 

— Einfuhrung eines Schalterbetriebs zur Übernahme 

der Auftrage von Benutzern sowie zur Übergabe 

der Ergebnisse an dıe Benutzer (fur besonders sen- 

sible Auswertungen Schließfächer); 

— eın Raum außerhalb des Sıcherheitsbereiches für 

Taschen und Garderobe fur Bedienstete, dıe ıhren 

Arbeitsplatz ım ınneren Sıcherheitsbereich haben 

Ich darf in diesem Zusammenhang ausdrücklich be- 

tonen, daß dıe Mehrzahl der besuchten Rechenzen- 

tren den Anforderungen des Datenschutzes im gro- 

Ben und ganzen genugte. 

3.11.2 Datensicherungsmaßnahmen bei Universitats- 

klınıken 

Im Klınıkbereich wurden neben den Dateien, die ın 

einem automatisıerten Verfahren verarbeitet werden, 

auch dıe manuellen Karteıen und Krankengeschich- 

ten ın dıe Kontrolle mit einbezogen Fur dıe Aufbe- 

wahrung dieser Dateien mıt personenbezogenen Da- 

ten habe ich u. a. folgende Forderungen gestellt: 

— Für dıe Aufbewahrung der Karieıen und Kranken- 

geschichten snd grundsatz.ich verschließbare Be- 

haltnısse erforderlich Beı Raumen, ın denen per- 

sonenbezogene Daten aufbewahrt werden, ıst dar- 

auf zu achten, daß außerhalb der Dienstzeit und zu 

den Zeıten, in denen sıe nıcht besetzt sınd, Unbe- 

fugten d'e Kenntnisnahme dieser Daten nıcht mög- 

lıch ist Es ıst deshalb u.a auch erforderlich, daß 

dıese Raume wahrend der Dienstzeit gereinigt wer- 

den, so daß das Vier-Augen-Prinzıp gewahrt wird. 

— Sofern eine Unterbringung der Dateien in ver- 
schließbaren Schränken nicht moglich ist, ıst dafur 

zu sorgen, daß dıe Raume, ın denen sıe sıch befin- 

den, nur von Befugten betreten werden können. 

— Der Transport von Krankengeschichten vom behan- 

delnden Arzt zum Archiv und zurück darf nicht offen
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erfolgen. Umlaufende Krankengeschichten müssen 

nach Dienstschluß stets unter Verschluß gehalten 

werden. 

Im ubrigen sei auf die ın Art. 13 Abs. 4 Bayer. Kran- 

kenhausgesetz (BayKHG) vorgezeichnete Trennung 

von Verwaltungsdaten und medizinischen Daten im 

Krankenhaus hingewiesen. 

311.3 Prufung der technıschen und organisatorischen 

Sıcherungsmaßnahmen beı Kommunalbehörden 

Wie erwanht, wurden ım Berıchtzeitraum die techni- 
schen und organısatorıschen Datensicherungsmaß- 

nahmen beı ınsgesamt 30 Gemeinden, Verwaltungs- 

gemeinschaften, Stadten bzw. kreisfreien Stadten 

uberpruft. Die haufigsten Mangel, die sich beı dıesen 

Kontrollbesuchen, dıe in erster Linie den Charakter 

eıner Beratung hatten, ergaben, betrafen 

— die Zugangssicherung, 

— dıe Aufbewahrung von maschinell fesbaren Daten- 

tragern, Karteıkarten oder Listen, 

— die Vernichtung von nıcht mehr benutzbaren ma- 
schınell lesbaren Datenträgern und nıcht mehr be- 

notıgten Karteıkarten. 

Daruber hinaus war ın vielen Fällen die Nichtbeach- 

tung der Meldepflicht zum Datenschutzregister und 

eın Fehlen der Verpflichtung der ın der automatisier- 

ten Datenverarbeitung Beschaftigten auf das Daten- 

geheimnis festzustellen. Im ubrıgen war eıne Zustän- 

digkeit fur Datenschutzangelegenheiten lediglich bei 

5 Steiten ın der Geschaftsverteilung geregelt. 

Im ubrıgen wurde angeregt, eın Verzeichnis über alle 

automatısıert und manuell verwalteten Dateien zu 

fuhren. Den Stellen wurde zusammen mit dem Schluß- 

bericht eın Formblattmuster fur manuell verwaltete 

Karteıen zugeleitet. Die Karteıerhebung soll dem für 

Datenschutzangelegenheiten Zustandıgen eınen Über- 

blıck uber dıe (auch) dem Datenschutzgesetz unter- 

hegenden manuellen Karteıen geben Folgende Infor- 

matıonen sollten mindestens erhoben werden: 

— Zustandige Stelle, 

— Karteıbezeichnung, 

Karteıınhalt, 

Speicherungszweck (mıt Rechtsgrundlage), 

betroffener Personenkreis, 

Zahl der Falle; 

— regelmäßige Datenubermittlungen 

(Empfanger, Art der Daten, Rechtsgrundlage, Art 

der Übermittlung und Periodizitat). 

Daruber hınaus wurde empfohlen, ın eıner Dienstan- 

weısung fur dıe technischen und organısatorischen 

Maßnahmen der Datensicherung ınsbesondere fol- 

gende Arbeitsschritte zu regeln: 

— Anlegen und Bearbeiten von Dateien; 

— Weitergabe von Daten (Übermittlung und Trans- 

port); 

— Aufbewahrung der Dateien; 

— Vernichten von Dateien.   

311.4 Prüfung der technischen und organısatorischen 

Datensicherungsmaßnahmen beı Landratsämtern 

Im Berichtszeitraum wurden, wie bereits erwähnt, vier 

Landratsamter besucht. Soweit dıe personelle Zustan- 

digkeit für Datenschutzangelegenheiten bereits gere- 
gelt war, entsprachen im großen und ganzen die Da- 

tensıcherungsmaßnahmen den Vorschriften des Da- 

tenschutzes. Die besuchten Landratsämter sınd uber 
eıne Datenstation an Rechner der Anstalt für Kom- 

munale Datenverarbeitung angeschlossen und wik- 

keln dort eıne Reihe von Aufgaben automatisiert ab. 

Daruber hınaus werden an dıesen Datenstationen 

zum Teıl auch Erfassungsarbeıten für Gemeinden des 

Landkreises erledigt. 

Fur den Belegaustausch von der Fachabteilung zu 

der Stelle, die dıe Daten maschinell erfaßt und an 

den Großrechner übermittelt, habe ich verschlossene 

Mappen gefordert. 

Wegen des Aufgabenumfanges der Landratsämter ist 

es dort besonders nützlich, wenn der Datenschutzbe- 

auftragte des Landratsamtes ein Verzeichnis uber alle 

ın diesem Amt automatısiert und manuell verwalteten 

Dateien führt. 

Um die Arbeit der Aufsichtsbehörden und meine Ar- 

beit zu erleichtern, habe ich außerdem angeregt, in 

den Landratsämtern eıne Übersicht darüber anzule- 

gen, weiche Gemeinden welche Aufgaben an welcher 

ADV-Anlage abwickeln oder bei welcher Stelle im 
Auftrag abwickeln lassen. Die Erfahrungen haben im 

übrigen auch gezeigt, daß eine Vielzahl von Gemein- 

den Kleincomputer besitzt, ohne bisher ihrer Melde- 

pflicht nach $ 7 der Datenschutzregisterverordnung 

nachgekommen zu seın. 

3.11.5 Prufung der organısatorıschen Datensiche- 

rungsmaßnahmen einer Studentenkanzlei einer Fach- 

hochschule 

Im Zusammenhang mıt der Überprüfung von Daten- 

ubermittlungen aus der Studentenkartei eıner Fach- 

hochschule wurde die Unterbringung der allgemeinen 

Studentenkarteı und der Meldekartei, in der dortigen 

Studentenkanzlei kontrolliert. Da beide Karteıen zum 

Teıl recht sensible Daten enthalten, sind beı der Auf- 

bewahrung angemessene Sicherungsmaßnahmen er- 

forderlich. 

Da die Karteıen zum Teil offen auf den Arbeitstischen 

oder in nıcht absperrbaren Schränken standen und 

dıe Studentenkanzlei außerhalb der Dienstzeit auch 

Bediensteten anderer Abteilungen zugänglich war, 

habe ıch die bisherige Handhabung beanstandet und 

gefordert, dıe Studentendaten gesichert aufzubewah- 

ren und dem Datenschutz mehr Bedeutung beızu- 

messen. Auch beı unzulanglicher räumlicher Unter- 

brıngung mussen Karteıen mıt sensiblen Daten zu- 

verlassig verwahrt werden. 

3.11.6 Grundsätze fur dıe Verarbeitung von Dateien 

mit personenbezogenen Daten 

Alle speichernden Stellen, die personenbezogene Da- 

ten in einem automatisierten Verfahren verarbeiten, 
sollten die Datensicherungsmaßnahmen fur alle Ein-
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zelschritte so regeln, daß Sinn und Zweck jeder Ein- 

zelmaßnahme klar erkennbar wırd. Eine Dienstanwei- 

sung über Datensicherungsmaßnahmen bei der Ver- 

arbeitung von automatisiert geführten Dateien sollte 
insbesondere folgende Arbeitsgänge regeln: 

— Zugang zu den Räumen, in denen die Geräte auf- 
gestellt sind, 

— Zutrittsbefugnisse außerhalb der Dienstzeit, 

— Befugnis zur Bedienung der EDV-Geräte, 

— Aufbewahrung der Bedienungshandbücher, 

— Erfassung von Daten, 

— Transport, Aufbewahrung und Rückgabe der Da- 

tenerfassungsbelege, 

— Auftragserledigung, 

— Anfertigung von Sonderauswertungen (Dokumen- 

tation), 

— Verteilung der Ergebnisse und Auswertungen an 

die Fachabteilung, 

— Aufbewahrung maschinell lesbarer Datenträger, 

— Vernichtung von Datenträgern und fehlerhaften 

Auswertungen. 

Weiter ist darauf zu achten, daß nur die im Rahmen 

der Aufgabenerledigung erforderlichen personenbe- 

zogenen Daten gespeichert, verändert und übermit- 

teilt werden. Werden auf ADV-Anlagen eıgene Verfah- 

ren entwickelt, ist darauf zu achten, daß für Test- 

zwecke nur solche Daten verwendet werden, dıe kei- 

nen Rückschluß auf eine bestimmte Person zu lassen. 

Im übrıgen kommt der Lage der Raume, in denen 

ADV-Gerate aufgestellt sınd, besondere Bedeutung 

zu. Eine Reihe von Beanstandungen beruht auf unzu- 

reichenden baulichen Gegebenheiten. Die Planung 

für den Bau von Rechenzentren erfolgte häufıg zu 

eıner Zeit, ın der Datenschutz noch wenıg Beachtung 

fand. Im Berichtszeitraum wurde ich auf Ersuchen 

einıger Stellen mehrmals beı Neubaumaßnahmen be- 

ratend tätig. 

Da es nıcht möglıch ist, allgemeine Aussagen über 

die ın jedem Eınzelfall dem Schutzzweck angemesse- 

nen notwendigen Datensıcherungsmaßnahmen zu 

machen, empfehle ich, sıch zunächst an den im sog. 

Datensıcherungskatalog des Staatl. Koordinierungs- 

ausschusses Bayern aufgeführten Einzelmaßnahmen 

zu orientieren In schwierigen Fällen stehen meine 

Mitarbeiter beratend zur Verfügung. 

Im ubrıgen sollte, soweit es die Größe einer Behörde 

zweckmafßig erscheinen läßt, ein Bediensteter für Da- 

tenschutzangelegenheiten zustandıg sein und eınen 

Überblick uber alle Datenspeicherungen und Daten- 

übermittlungen (Dateierhebung) besıtzen. Schließlich 

sollte sıch der für den Datenschutz Zuständige durch 
gelegentliche Kontrollen von der Einhaltung der an- 
geordneten Datensicherungsmaßnahmen uberzeugen. 

3117 Überlegungen zur ordnungsgemäßen Anwen- 

dung von Datenverarbeitungsprogrammen 

Wıe bereits im letzten Tätigkeitsbericht unter der 

Nummer 2.2.4 berichtet, erstellte eine Arbeitsgruppe 
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von Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht- 

öffentlichen Bereich und Datenschutzbeauftragten un- 

ter der Federfuhrung des Bayer. Landesbeauftragten 
für den Datenschutz eın Papier, das Kriterien und 

Regeln enthält, dıe betrieblichen wie behördlichen 

Datenschutzbeauftragten dıe Überwachung der ord- 
nungsgemaßen Anwendung der Datenverarbeitungs- 

programme erleichtern sollen. Die Zusammenstellung 

beschreibt ın einem Teıl A den Rahmen sinnvoller 

Kriterien zur Überwachung der ordnungsgemäßen 

Anwendung von Datenverarbeitungsprogrammen. 

Teil B enthält Anforderungen, ohne deren Erfullung 
eine ordnungsgemäße Anwendung der Datenverar- 

beitungsprogramme ım öffentlichen Bereich grund- 

sätzlich nicht moglich ıst. 

Fur den Bereich der Programmierung wurden aus 

der Sıcht des Datenschutzes Regeln fur die Organi- 

satıon der Programmierabteilung, fur dıe Programm- 

erstellung und -pflege, fur dıe Programmdokumenta- 

tıon sowie fur programmtechnische Kontrollen gege- 

ben. Die Beachtung dieser Regeln erleichtert es dem 

für den Datenschutz Zustandigen, den ordnungsge- 

mäßen Ablauf der Datenverarbeitungsprogramme zu 

überprufen. 

Bei der Organısation der Programmierung sind grund- 

sätzlich dıe geltenden Programmıer- und Dokumen- 

tatıonsregeln zu beachten. Abweichungen sınd zu be- 

gründen und zu dokumentieren Im einzelnen gelten 
folgende Regeln 

— Einhaltung der Programmier- und Dokumentatıons- 

anweisungen, 

— Closed-Shop-Betrieb auch während der Program- 

mıerphase, 

— zusatzliche Maßnahmen für dıe 
grammiıerung, 

interaktive Pro- 

— Erstellung sıgnifikanter Testdateıen. 

3.12 Technische Eınzelfragen 

3.12.1 Temporare Dateıen 

Datensicherungsmaßnahmen nach Art 15 Abs. 2 

Bayer. Datenschutzgesetz gelten fur jede physische 

Dateı, die ın einem automatısıerten Verfahren ge- 

speichert wırd, also auch fur sogenannte „temporare 

Dateien“, die nur kurzzeitig existent sınd In der Re- 
gel enthalten diese temporaren Dateien keine Infor- 

mationen, dıe nıcht auch in eınem Stammdatenbe- 

stand enthalten sınd. Freilich ıst auch denkbar, daß 

ın temporaren Dateien Zusatzınformationen gespei- 

chert werden. Solche zusatzlıchen Datenarten wären 

grundsätzlich ın dıe Datenbeschreibung der Meldung 

zum Datenschutzregister mıt aufzunehmen. In der 

Praxıs durfte dieser Fall nur selten vorkommen. All- 

gemein ıst festzustellen, daß „temporare Dateien“ 

nur spezielle Auspragungen der Stammdateıen ohne 

Zusatzınformatıonen sınd und nach dem Datenschutz- 

gesetz denselben Maßnahmen zur Datensicherung 

nach Art. 15 Abs. 2 BayDSG unterliegen wie dıe 
Stammdateıen. 

Schwieriger ist die Behandlung von solchen Dateıen, 
dıe entweder logisch oder physisch nur eıne kurze 

Zeit existieren, sog. „kurzlebige Dateien“.
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Hier kann man zwei Fälle unterscheiden: 

1. Ist eine logische Dateı kurzlebig, z.B. wenn sıe 

für eine bestimmte, zeitlich begrenzte Aufgabe Da- 

ten angelegt ıst, gilt: Eine solche Datei unterlegt 

dem Datenschutzgesetz; im Gesetz ıst über die 
Lebensdauer einer Datei nıchts ausgesagt. Eine 

Meldung zum Datenschutzregister kann sich aber 

im Einzelfall wegen der nur kurzen Speicherungs- 

dauer erubrigen. Der behördliche Datenschutzbe- 

auftragte sollte von der Exıstenz solcher Dateien 

Kenntnis haben. Bei Auskunftsersuchen muß, so- 

fern die Dateı zu diesem Zeitpunkt gerade exi- 

stiert, Auskunft an den Betroffenen erteilt werden. 

2. Der Inhalt einer Datei ıst kurzlebig. 

Eın Beispiel können Adreßdateıen mit wechseln- 

dem inhalt sein, wobei nach Abwicklung der Auf- 

gaben samtliche Daten in der Datei physisch ge- 

löscht werden. Die Datei unterliegt dem Daten- 

schutzgesetz. Für das Konzept und die logische 

Dateı ıst nach Art. 7 BayDSG eine Meldung zum 

Datenschutzregister abzugeben. Es ıst hier uner- 

heblich, ob die logische Dateı Daten enthält oder 

„leer“ (physisch gelöscht) ıst. Im letzteren Fall 

wird auf eın Auskunftsersuchen dıe Antwort „keine 

Daten gespeichert“ gegeben. 

3,12.2 Datenschutzgerechte Papier- und Akten- 

vernichtung 

Auf meıne Anregung hat der staatliche Koordinie- 

rungsausschuß Datenverarbeitung die Frage der Ver- 

nichtung von Computerausdrucken usw. mit perso- 

nenbezogenen Daten beraten. Nach einer Umfrage 

im staatlichen Bereich kam der Ausschuß zu dem 

Ergebnis, daß es zweckmäßig sei, das auszuson- 

dernde und zu vernichtende Schriftgut möglichst am 

Ort des Anfalls durch geeignete Geräte zu zerkleı- 

nern und an Abnehmer zur Weiterverwertung abzu- 

geben. Eine zentrale Zerkleinerungsanlage wurde 

nicht fur erforderlich gehalten. 

Die Entscheidung deckt sich mit der Erkenntnis aus 

den Prüfungen der technischen und organisatori- 

schen Maßnahmen zur Datensicherung in Großre- 

chenzentren Eine Vernichtung des auszusondernden 

Guts am Ort des Anfalls bringt weniger Gefahren 

und Datensicherungsprobleme mit sich. 

3.12.3 Anforderungen an ein rechnergesteuertes 

Zugangskontrollsystem 

Beı den heute gebräuchlichen Ausweislesesystemen 

für dıe Zugangskontrolle gıbt es ım wesentlichen 

zwei unterschiedliche Verfahren zur Erstellung der 

Ausweiskarten, das magnetisch aktıv-codierte Ma- 

gnetstreifensystem und das induktiv-codıerte System. 

Vielfach wird die Auffassung vertreten, daß dıe in- 

duktive Codierung sıcherer seı als die magnetisch ak- 

tive Codterung, dıe magnetisch aktive Codierung 
wırd wegen der leichteren Manipulierbarkeıt der auf- 

gezeichneten Information als nicht genügend fäl- 

schungssicher angesehen. Bei der induktıven Codie- 

rung gılt es dagegen als nahezu ausgeschlossen, 

Ausweise zu fälschen.   

Meines Erachtens ist aber nicht allein die Aufzeich- 

nungsmethode als Kriterium für die Leistungsfähig- 

keıt heranzuziehen. Wesentlich erscheint auch 

— die Möglichkeit, unterschiedliche Raum- und Zeit- 

zonen definieren und bestimmte Personen suchen 
zu können; 

— die Unterscheidung zwischen Zugang und Abgang 

sowie dıe Überprüfung der Paarigkeit; 

— ein Alarm bei unberechtigten Zugangsversuchen; 

— die Überwachung und Zeıtsteuerung der Türöff- 

nungsdauer; 

— die Protokollierung der Zu- und Abgänge sowıe 

eine besondere Kennzeichnung von unbefugten 

Zugangsversuchen; 

— die Auswertung der aufgezeichneten Daten durch 

Programme; 

— eine problemlose Handhabung der Zuweisung und 

Sperrung von Ausweisnummern sowie der Ände- 

rung der Berechtigung; 

—ein Betrieb als autonomes System (bei Defekt 

der Zentrale muß das Zugangskontrollsystem 

funktionsfähig bleiben); 

— eine ständige Betriebsbereitschaft; 

— eine Sicherung der aufgezeichneten Daten beı 

Netzausfall. 

Schließlich ıst darauf zu achten, daß nur die nötigste 

Information auf den Ausweis codıert wırd Darüber 

hinaus sollte der Ausweis ein neutraies Aussehen 

haben, so daß bei Verlust nicht erkennbar wird, bei 

welcher Behörde dieser Ausweis Verwendung fin- 

det. 

3.13 Mitarbeit in ADV-Benutzer-Arbeitskreisen 

3.13.1 Mitarbeit in der Benutzervereinigung SCOUT 

eV. 

Anwender von Siemens-Groß-EDV-Anlagen haben 

sich 1975 in der Benutzervereinigung SCOUT e.V. 
{Sıemens-Computer-User-Team) zusammengeschlos- 

sen. Innerhalb dıeser Benutzervereinigung wurden 

Arbeitskreise gebildet, die regelmäßigen Erfahrungs- 

austausch pflegen. Im Junı 1979 konstituierte sich 

auch eıne Arbeitsgruppe „Datenschutz“, dıe seıt An- 

fang 1980 von einem Angehörigen meiner Geschäfts- 

stelle geleitet wird. Dıe Arbeitsgruppe tagt dreimal 

im Jahr. Sie zählt derzeit 19 Mitglieder, davon je 6 

aus dem Behördenbereich und der Industrie, 5 aus 

dem Bereich Banken und Versicherungen, je 1 Ver- 

treter aus den Bereichen Handel und Verlagswesen. 
Die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe kommt, wie 

ich glaube, einem praxisnahen Datenschutz sehr 

zugute. 

Die Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsgruppe „Daten- 

schutz“ in SCOUT liegen sowohl im technischen, 

wie auch ım organisatorıschen und rechtlichen Be- 

reich. Vordringliche Probleme, die von der Arbeits- 

gruppe behandelt werden, sınd zum Beispiel 

— technische und organisatorische Probleme der 

Datensicherung (Art. 15 BayDSG, Anlage zu $ 6 

Bundesdatenschutzgesetz);
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— ordnungsgemäße Anwendung von DV-Program- 
men nach & 29 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz; 

— Beurteilung von Standardsoftware aus der Sicht 
des Datenschutzes; 

— datenschutzrechtliche Beurteilung der 

tung (Teleservice); 
Fernwar- 

— Diskussion über angebotene Hardware aus der 

Sıcht des Datenschutzes; 

— neue Techniken 

Die Arbeitsgruppe formulierte im Sommer 1980 zwei 

Entwicklungsanträge fur Siemens-Software-Kompo- 

nenten: Der erste fordert die Realisierung eınes 

„bildschirmorientierten, dialogfähigen Datenträger- 

archıvsystems“ (Abgangskontrolte), der zweite „die 

software-unterstutzte Kontrolle unzulassıger Zugriffe 

auf paßwortgeschutzte Dateien“ (Zugriffskontrolle) 

313.2. Mitarbeit in der Benutzervereinigung GUIDE 

Anwender von IBM-EDV-Anlagen haben sich in der 

Benutzervereinigung GUIDE zusammengeschlossen. 

Innerhalb dıeser Benutzervereinigung wurde ein Ar- 

beitskreıs „Datenschutz Datensicherheit“ gebildet, 

der regelmaßigen Erfahrungsaustausch pflegt und in 

dem ebenfalls eın Angehöriger meiner Geschäfts- 

stelle mitwiırkt Die 44 Mitglieder vertreten nahezu 

alle Bereiche der Wirtschaft sowte verschiedene 
offentliche Stellen. 

Die Arbeitsschwerpunkte lıegen auch hier ım tech- 

nischen, organısatorıschen und rechtlichen Bereich. 

Es besteht folgende generelle Zielsetzung 

— Gegenseitige Unterstutzung beim Aufbau der Da- 

tenschutzorganisatıon mıt dem Schwerpunkt Da- 

tenverarbeitung, 

— Erfahrungsaustausch über Funktionen und Imple- 
mentierung mit fur Datenschutz und Datensiche- 
rung verwendbarer Software, 

— Erfahrungsaustausch über dıe Datenschutzpraxıs 

und dıe Interpretation von einschlagigen Gesetzen 

und Vorschriften. 

Im Jahr 1980 wurden u.a. folgende Probleme behan- 

delt 

— Erfahrungsaustausch uber dıe praktische Durch- 

führung von Datensıcherungsmaßnahmen gemaß 

& 6 Bundesdatenschutzgesetz, 

— Erarbeitung von Grundsätzen ordnungsgemaßer 

Datenverarbeitung bzw. Anwendung von DV-Pro- 

grammen, 

— Beurteilung von Hard- und Software aus der Sicht 

des Datenschutzes, 

— Anforderungen an die Dokumentation von EDV- 

Systemen, 

— Diskussion über Datenschutzprobleme in Zusam- 

menhang mit der fernunterstützten Wartung von 
EDV-Anlagen, 

— Diskussion über Datenschutzfragen in Zusammen- 

hang mıt den Neuen Medien (z.B. „Bildschirm- 

text“).   

Die Mitarbeit in den beiden Arbeitskreisen trägt 
wesentlich dazu bei, anstehende Datenschutzpro- 

bieme, dıe nicht allein den öffentlichen Bereich be- 

treffen, zu erkennen und Lösungen vorzubereiten. 

4. Datenschutz beim Bayerischen Rundfunk 

Das Bayerısche Datenschutzgesetz hat ın Art. 21 das 

Datenschutzrecht fur den Bayerischen Rundfunk 

gesondert geregelt und hıerbeı das Modell des auto- 

nomen Datenschutzes gewählt Für dıe Kontrolle der 
Einhaltung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

und anderer Vorschriften uber den Datenschutz bei 

der gesamten Tätigkeit des Bayerischen Rundfunks 

ıst nıcht der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

zuständig, sondern ausschließlich der Datenschutz- 

beauftragte des Bayerischen Rundfunks. Dieser hat 

auch gemaß Art. 21 Abs. 3 Satz 5 BayDSG den Or- 

ganen des Bayerischen Rundfunks jährlich eıner 

Bericht uber seine Tätigkeit zu erstatten, der auch 

dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu 

übersenden ist. Dieser Verpflichtung ist er mit Vor- 

lage seines 2. Tatıgkeitsberichtes für den Zeitraum 

vom 1. 1.—31. 12. 1980 nachgekommen. 

Das aktuelle Datenschutzregister des Bayerıschen 

Rundfunks, das der dortige Datenschutzbeauftragte 

gesondert von dem Register des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz fuhrt, ist im Bayerischen Staats- 

anzeıger 1981, Nr. 15, veröffentlicht. Es enthalt zum 

Stichtag 31. 1. 1981 18 vom Bayerischen Rundfunk 
gefuhrte Dateinen. Der Datenschutzbeauftragte des 

Bayerischen Rundfunks berichtet, daß die ihm durch 

Art. 21 Abs. 3 Satz 2 BayDSG übertragene UÜber- 

wachung des Datenschutzes bei der gesamten Tätıg- 

keit der Anstalt den ständigen Kontakt mit allen 

Fachbereichen und Mitarbeitern des Hauses erfor- 

derlich mache, soweit dıese sich mit der Verarbei- 

tung personenbezogener Daten befassen und so- 

weıt bei diesen damıt das Rısiko einer potentiel- 

ien Verletzung des Datenschutzes besteht. Einer der 
Schwerpunkte der Tätıgkeit des Datenschutzbeauf- 

tragten des BR war die allgemeine Informatıonstätig- 

keit uber den Datenschutz für die Mitarbeiter des 

Bayerischen Rundfunks und dessen Personalrat so- 

wie die Durchführung der Verpflichtung auf das 

Datengeheimnis beı den Mitarbeitern, die in automa- 

tısierten Verfahren der Datenverarbeitung beschaf- 

tıgt sınd. Die Verpflichtung ist bis auf eınıge Einzel- 

falle abgeschlossen. Dabei wurde gleichzeitig mit 

der zuständigen Personalabteılung eın Verfahren 

entwickelt, das gewahrleistet, daß auch be: den neu 

eintretenden Mitarbeitern, die ım Bereich der EDV 

arbeiten werden, automatısch die Verpflichtung auf 

das Datengeheimnis vorgenommen wird. In Ge- 

sprachen mit der Personalabteilung wurde auch 

der besondere Schutz von Mitarbeiterdaten und dıe 

Handhabung der Personalakten besprochen Unter- 

bringung und Ausgabe von Personalakten konnte 

deutlich verbessert werden. 

Der Datenschutzbeauftragte des Bayerischen Rund- 

funks hat die Regelung des Datenschutzes fur dıe 

in Bayern gelegenen Gemeinschaftseinrichtungen der 

Rundfunkanstalten überprüft Alle Gemeinschaftsein- 

richtungen - Institut fur Rundfunktechnik GmbH (IRT), 

Rundfunk-Betriebstechnik GmbH {RTB) und Schule fur
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Rundfunktechnik (SRT) - sind juristische Personen 
des Privatrechts und unterliegen daher den Vorschrif- 

ten des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Vorausset- 

zung fur die Bestellung eines eigenen Datenschutz- 

beauftragten sind gemäß $ 28 Abs 1 BDSG nur beim 

IRT erfullt. 

Der Datenschutzbeauftragte des BR berichtet auch, 

daß sıch das datenschutzrechtliche Problem der Ab- 

fuhrung von Gewerkschaftsbeiträgen durch den 

Bayerischen Rundfunk inzwischen als bundesweites 

Problem dargestellt habe. Er habe federführend fur 

alle Rundfunkanstalten der Bundesrepublik dıe Ver- 

handlungen mit der betreffenden Gewerkschaft ge- 

fuhrt. Dabeı wurde eıne datenschutzrechtlich ein- 
wandfreie Lösung bei der Beitragsabrechnung da- 

durch erreicht, daß jedes Mitglied beim Eıntritt ın die 

betreffende Gewerkschaft unter ausdrücklichen Hin- 

weıs auf dıe Datenschutzbestimmungen seıne Ein- 

willigung in die entsprechende Datenübermittlungen 

erklärt. Damit wird der Vorschrift von Art. 4 Abs. 2 

BayDSG Rechnung getragen. Im Bereich der freien 

Mitarbeiter sei bisher vierteljährlich der betreffen- 

den Gewerkschaft das Eınkommen des jeweiligen 

Mitarbeiters zum Beıtragseinzug mitgeteilt worden. 

Auch hier seien alle betreffenden Gewerkschafts- 

mitglieder auf dıe Notwendigkeit einer Einwilligung 

hingewiesen worden. Diese Aktıon habe dazu geführt, 

daß ca. eın Drittel der betroffenen freıen Mitarbeiter 

diese Einwilligung nicht erteilt habe, so daß der 

Bayer. Rundfunk ınsoweit dıe Einkommensdaten an 

die Gewerkschaft nıcht mehr übermittelt. 

Bei einer Überprüfung der Praxıs des Betriebsarz- 

tes beı dessen Behandlung von Gesundheitsdaten 

der Mitarbeiter habe sıch ergeben, daß samtliche 

Gesundheitsdaten in sogenannten Patientenakten ge- 

sammelt werden, die nicht unter den Dateibegriff 

fallen Diese Gesundheitsdaten stammen ınsbesonde- 

re aus den Eınsteltungsuntersuchungen und aus frei- 

willigen Vorsorgeuntersuchungen. Eıne Übermittlung 

gesundheitlicher Daten aus diesen Akten an Dritte 

findet grundsätzlich weder ınnerhaib noch außerhalb 

des Hauses statt. Der Personalabteilung wird auf- 

grund der Einstellungsuntersuchung lediglich die 

Eignung oder Nichteignung für dıe in Aussicht ge- 

nommene Tätigkeit mitgeteilt. Besteht bei freiwilligen 

Vorsorgeuntersuchungen ausnahmsweise die Not- 

wendigkeit — z. B. aus Gründen der Arbeitssicher- 

heit —, die Personalabteilung in bestimmtem Umfang 

uber dıe Diagnose zu informieren, so erklärt der Mit- 

arbeiter hiermit seın Einverständnis Ebenso wırd beı 
der Mitteilung gewisser Untersuchungsergebnisse an 

den Hausarzt verfahren. 

Der Datenschutzbeauftragte des Bayerischen Rund- 
funks stellte fest, daß er im Rahmen seıner Tätigkeit 

keınen Grund zu formellen Beanstandungen habe 

feststellen können. Soweit er Hinweise gegeben 

habe, hatten dıese bei den zuständigen Stellen Be- 

achtung gefunden. Im übrıgen habe sich als ausrei- 

chend erwiesen, fur dıe nahere Zukunft Maßnahmen 

zur Verbesserung des Datenschutzes zu empfehlen. 

Themen dieser Tatıgkeit seıen insbesondere gewesen: 

— Eın Auskunftsersuchen eines Mitarbeiters, 

— der Austausch von Honorarangaben zwischen den 

Rundfunkanstalten, 
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— die betriebliche Telefondatenerfassung, 

— die Einsichtnahme in Personalakten durch Rech- 

nungshofprüfer, 

— die Mitteilung von Betriebsrenten an Krankener- 

satzkassen, 

— das mit dem Auskunftsrecht nach Presserecht 
begrundete Verlangen eines Journalisten auf Aus- 

handigung von Stellenplänen, 

— dıe erhebliche Zunahme von Werbebriefen an Mit- 

arbeıter des Bayerıschen Rundfunks unter ıhrer 

Dienstadresse, 

— der Übergang des Pilotprojekts der Arbeitszeitbe- 

wirtschaftung durch EDV ım Bereich der Fernseh- 

produktion ın dıe normale Arbeitsphase. 

Von den Aufgaben unmittelbar beim Bayerıschen 

Rundfunk abgesehen, kommt dem Datenschutz bei 

der Gebuhreneinzugsstelle der Rundfunkanstalten 

{GEZ) besondere Bedeutung zu. Die von den Lan- 

desrundfunkanstalten und dem ZDF getragene nicht 

rechtsfahıge Verwaltungseinrichtung GEZ hatte zum 

31.12.1980 einen Bestand von 23 323 023 Hörfunkteil- 

nehmern und 21 189806 Fernsehteilnehmern zu ver- 

walten. Hieraus resultierten bei eınem täglichen Post- 
eıngang von ca. 30000 Vorgängen im Jahre 1980 

113 606 000 Geschäftsvorfälle. Die GEZ führte 

3.677 964 gebührenpflichtige und 247 482 gebuhren- 

befreite Hörfunkteiinehmer des Bayerischen Rund- 

funks. Bei den Fernsehteiinehmern des BR waren 

3374 707 Teilnehmer gebuhrenpflichtig und 185 565 

gebührenbefreit. Bereits aus dıesem Gesichtspunkt 

der Quantıtat hielt es der Datenschutzbeauftragte 
des BR für angebracht, den Datenschutz bei der 

GEZ als einen Schwerpunkt der Tätigkeit der Rund- 

funk-Datenschutzbeauftragten anzusehen Der Ar- 

beitskreıs Datenschutzbeauftragte hat deshalb von 

Anfang an darauf geachtet, daß die GEZ ınnerbe- 

trtebliche technische und organısatorische Vorkeh- 

rungen trifft, die einen Datenmißbrauch ausschließen. 

Die von der Geschäftsleitung der GEZ vorgenomme- 

nen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

seien ınzwischen mehreren Überprüfungen unter- 

zogen worden. Soweit erforderlich, werde laufend an 

Verfahrensanderungen gearbeitet, die die Beachtung 

des Datenschutzes weiter absichern sollen. 

Eın ım Berichtszeitraum ın einer Presseveröffent- 

lichung enthaltener Hınweis über eıne Rasterfahn- 

dung des Bundeskriminalamtes unter angeblicher 

Verwendung von Daten der GEZ von nicht-angemel- 
deten Rundfunkteiinehmern entsprach nicht den Tat- 

sachen. Der GEZ stehen nur die Daten über ange- 

meldete Rundfunkteilnehmer zur Verfügung. Eine 
Weitergabe solcher Daten an das BKA ist nicht er- 

folgt. 

Im übrigen wurde im Rahmen der GEZ dem Daten- 

schutz auch dadurch verstärkt Rechnung getragen, 

daß die für den Beauftragtendienst der Landesrund- 
funkanstaiten von der GEZ auf Karten ausgedruck- 

ten Teilnehmerdaten erheblich reduziert wurden und 

die Mitteilung an den einzelnen Rundfunkteilnehmer 

uber den Ablauf der Gebührenbefreiung statt als 

Postkarte, wie bisher, nun als Briefdrucksache ver- 
sandt wird. Außerdem wırd für Auskunftsverlangen
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über gespeicherte Daten von Rundfunkteilnehmern 

keine Gebühr gefordert. 

Der Datenschutzbeauftragte des Bayerischen Rund- 

funks weist in seinem Tätigkeitsbericht auch auf dıe 

Datenschutzproblematik der neuen Medıen hin. Zwar 
lasse sich dıeser Bereich derzeit noch nicht völlig 
übersehen, doch läge die Notwendigkeit daten- 

schutzrechtlicher Maßnahmen auf der Hand. Selbst 

Rechtliche Grundlagen des 

11 Vorschriften. 

Fur alle bayerıschen Behorden gılt das Bayer Datenschutz- 

gesetz (BayDSG, BayGVBi 1978 S. 165). 

Fur Bundesbehorden gılt das Bundesdatenschutzgesetz, 2. 

Abschnitt (BDSG, Bundesgesetzbiatt | S. 201). 

Fur die Privatwırtschaft gılt ebenfalls das Bundesdaten- 
schutzgesetz, 3 bzw 4. Abschnitt. Das BayDSG legt ınso- 

weıt nur noch dıe zustandıgen Aufsichtsbehörden fest. 

Neben den Datenschutzgesetzen gelten eıne Vielzahl von 
Gesetzen, dıe das Personlichkeitsrecht bzw. einzeine Ge- 
heimnisse schutzen Als Beispiel seien $ 35 des Sozıal- 

gesetzbuches (Sozıalgeheimnis), $ 203 StGB (u. a. arztlıche 

Schweigepflicht), & 30 Abgabenordnung (Steuergeheimnis) 

und Art 30 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(Amtsverschwiegenheit) genannt. Außerdem gibt es spezı- 

elle Datenschutzvorschriften, wıe Art 13 des Bayer. Kran- 

kenhausgesetzes vom 21 Juli 1974 uber die Behandlung 
von Patientendaten (GVBl S. 256). 1980 sınd als sog. be- 

reıchsspezifische Datenschutzbestimmungen das Gesetz zur 

Anderung des Gesetzes uber Personalausweiıse vom 6. 3 
1980 (BGBl | S 270), das Melderechtsrahmengesetz vom 

16 8 1980 (BGBl I S 1429) sowıe das Zehnte Buch So- 

zıalgesetzbuch — SGB X — vom 18.8 1980 (BGBl I S. 1469) 

erlassen worden 

Solche spezielle Schutznormen gehen dem Bayerıschen 

bzw dem Bundesdatenschutzgesetz vor BayDSG und 
BDSG sınd Auffanggesetze, dıe einen Mindeststandard an 

Datenschutz gewahrleisten Der Gesetzgeber ıst davon aus- 
gegangen, daß besonders empfindliche Bereiche durch 

spezielle Datenschutzregelungen angemessener geregelt 

werden konnen und mussen. 

Fur dıe Anwendung des BayD$SG sınd folgende Ausfuh- 

rungsbestimmungen erlassen worden 

— Dıe Bekanntmachung zum Vollzug des BayDSG vom 
12. 9 1978 (MABI S 688 ff); ergänzt durch Bekanntma- 

chung vom 4. 9. 1979 (MABI S 527 und KMBl I 1980 
S. 39} 

— Die Bekanntmachung zum Vollzug des BayDSG vom 

4 9 1979 (MABI S 527), durch dıe dıe Vollzugsbekannt- 

machung zum BDSG vom 30. 1. 1979 (MABI S 22} uber 

dıe Maßnahmen zur Datensicherung fur entsprechend 

anwendbar erklart wurde {sıehe auch KMBl | 1980 S 39) 

— Die Verordnung uber das Datenschutzregister vom 23 11 

1978 (Datenschutzregisterverordnung — DSRegV — GVBl 

$. 783). Sıe legt den Inhalt des Datenschutzregisters fest, 

regelt dıe Einsicht ın das Register, beschränkt dıe Melde- 

pflicht der speichernden Stellen und bestimmt den Um- 

fang der jährlichen Veröffentlichung aus dem Register. 

— Die Kostenordnung für die Tätigkeit des Technischen 
Überwachungsvereins Bayern e.V. beim Vollzug der Da-   

beı einer zurückhaltenden Bewertung lasse sıch fest- 

stellen, daß die bestehenden datenschutzrechtlichen 

Vorschriften den hier zu erhebenden Forderungen 
nicht entsprechen wurden (s. a. Nr. 39.5. meines 

Tätrgkeitsberichts). 

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Tätig- 
keitsbericht des Datenschutzbeauftragten des Baye- 

rischen Rundfunks verwiesen. 

Anhang 1 

Datenschutzes in Bayern 

tenschutzgesetze vom 16 August 1979 (Datenschutz- 

kostenordnung — DSchKO -, GVBI $. 287) Nach Art 32 
BayDSG begutachtet der TÜV technische Fragen als 

Sachverstandiger für dıe Aufsichtsbehorden uber die 
Privatwırtschaft. 

Die Bekanntmachung des Bayer. Staatsminısterıums des 
Innern vom 14 7. 1978 zum Vollzug des Bayer. Melde- 
gesetzes (MABI S 553), geandert durch Bekanntmachung 

vom 11. 9. 1978 (MABI S. 650), uber dıe Auswirkungen 

des Datenschutzrechts auf das Melderecht — ınsbeson- 
dere dıe Erteilung von Auskünften aus dem Melde- 

register. 

Die Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums fur 
Unterricht und Kultus vom 23. November 1978 mit er- 
lauternden Hinweisen zum Vollzug der Datenschutz- 
regısterverordnung {KMBl I 21/78, S 585) 

Die Bekanntmachung des Bayer Staatsministeriums fur 
Unterricht und Kultus vom 9. Aprıl 1979 mit erlauternden 

Hinweisen fur dıe Schulen zum Vollzug des Bayerıschen 

Datenschutzgesetzes (KMBi 9/79, S. 187). 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bayer, Staats- 
ministeriums fur Wirtschaft und Verkehr für dıe Behand- 
lung von Anzeigen nach den 88 14 und 55 c der Ge- 

werbeordnung vom 2. 1. 1980 (WVMBi S. 1) Dort wırd 

unter Nr 6 dıe Anwendung des Datenschutzgesetzes auf 

dıe Sammlung der Gewerbeanzeigen — besonders die 

Erteilung von Auskunften über Gewerbetreibende — ge- 

regelt 

Die Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung zum Vollzug des 8 139 b Abs 1 

Satz 3 der Gewerbeordnung (GewO) — Wahrung der Ge- 

heimhaltungspflicht beı Gewerbeaufsichtsämtern — vom 

7.11 1980 (AMBI S. 262} 

Die Bekanntmachung vom 29. 4. 1980 zum Vollzug daten- 
schutzrechtlicher Vorschriften ım Geschaftsbereich des 
Bayer. Staatsministeriums fur Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten (LMBI 7/80, S. 51). 

Zum Vollzug des BDSG wırd auf folgende Bestimmungen 

hingewiesen 

— Vollzugsbekanntmachung des Bayerischen Staatsmınıste- 

rıums des Innern vom 12. 7. 1978 (MABi S 451), gean- 

dert durch Bekanntmachung vom 27. 3. 1981 (MABI 

S. 150), zu wichtigen Anwendungstragen. 

— Vollzugsbekanntmachung des Bayerıschen Staatsministe- 

rıums des Innern vom 30. 1. 1979 {MABI S. 22) uber 

Maßnahmen zur Datensicherung. 

12 Wesentlicher Inhalt der Datenschutzgesetze: 

Hierzu finden sıch im 1 
rungen 

und 2. Tatıgkeitsbericht Ausfuh-
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Anschriften der Datenschutz-Kontrotie 

Die Einhaltung der Datenschutzvorschriften wırd von fol- 

genden Stellen kontrolliert, an die sıch jedermann wenden 

kann 

1. Kontrolle bei Bayer Landesbehörden, wie z.B Ge- 

meınde oder Stadtverwaltung, Landratsamt, Finanzamt, 

Polizei, Allgemeine Ortskrankenkasse: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Dr Konrad Stollreither 
Könıigınstr 11, 8000 München 22, Tel. 089/23703-341 

2. Kontrolle des Datenschutzes bei Behorden des Bundes, 
wıe z.B. Kreiswehrersatzamt, Arbeitsamt, Post: 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 

Prof Dr Hans-Peter Bull 

Stephan-Lochner-Str 2, 

37 5091-98 

5300 Bonn 2, Tel. 0221/ 

3 Kontrolle des Datenschutzes bei privaten Stellen in 
Bayern, wıe z.B Banken, Versicherungen, Fırmen, Aus- 

kunfteıen, Kreditschutzeinrichtungen   

Regional zuständige 

Aufsichtsbehörden: 

Regierung von 

Niederbayern 

Regıerungsplatz 50 
8300 Landshut 

(Tel. 08/82 21) 

Regierung von 

Oberfranken 

Ludwigstr 20 

8580 Bayreuth 

(Tel. 09 21/6041) 

Regierung von 

Unterfranken 
Peterplatz 9 

8700 Wurzburg 

(Tel 09 31/3801) 

Oberste Aufsichtsbehörde: 

Anhang 2 

Regierung von Ober- 
bayern 

Maxımiltanstr. 39 
8000 Munchen 22 
(Tel. 089/21 76-230 oder 3 88) 

Regierung der 

Oberpfalz 

Emmeransplatz 8/9 
8400 Regensburg 

(Tel. 09 41/56 41) 

Regierung von 

Mittelfranken 

Schloß 
8800 Ansbach 
(Tel 0981/531) 

Regierung von 
Schwaben 
Fronhof 10 
8900 Augsburg 

(Tel 0821/31051 

Bayer Staatsministerıum 

des Innern 
Odeonsplatz 3 
8000 München 22 
(Tel 089/21921) 

Anhang 3 

Stichwortverzeichnis 

zum 1,2 und3. Tatigkeitsbericht des bayerischen 

Landesbeauftragten fur den Datenschutz 

(romısche Zıffer = Tattgkeitsbericht 

arabısche Zıffer Seitennummer) 

A B 

Abgangskontrolle 11/30 Banken 112, 11/18 
Abiturientenbefragung 11/21, 22 Basısdokumentation 11/21 

Abschleppunternehmen 11/714 Bauvorhaben 11/25 
Absolventen 1/22 BayDSG US 
Adreßbucher 111/24 Bayer. Landeskrıminalamt H/1S 
Adreßbuchverlage 1/11, 11/18 Bayerıscher Rundfunk 11/28, 111/34 

Adreßdaten 1/11 BDSG 11/5 
Adrema-Platteıen 11/27 Beamtenlaufbahn Versicherung 11423 

ADV-Benutzer-Arbeitskreis 111/33 Behordenpersonal 111/24 
Anderungsgesetz zum Melde- Beırat 1/4, 11/5, 11/4 
gesetz 11/10 Beratung öffentliche Verwaltung 1/6, 11/7 

Aktenvernichter 111/33 Beratung Staatsburger 11/6 
Aktenversand 111717 bereichsspezifische Regelung 11/5 
Amt fur Ausbildungsforderung 11/18 Bereinigung der Sammlung 11/11 
Anrufung Landesbeauftragten 11/5 Berufsgenossenschaft 111/18 
Art 15 BayDSG 1/8 Berufsgruppen 1/11 
Art 26 BayDSG 1179, 11/8 Berufsverbande 11/23 

Art 8Abs 1 BayDSG 11/15 Bestellung Datenschutz- 

Aufbau Datenschutzregıster 1/8, 117/11 beauftragter 11/18 
Aufbewahrung 11/27 Betriebssoftware-Systeme 11/9 
Aufgaben des Landesbeauftragten v3 Betriebszentrale 111/26 

Auftragsdatenverarbeitung 1/26, 11/8 Betroffenen Begriff des 11/13 
Ausbildungsforderung 111/18 Bewerber Beamtenlaufbahn 11723 
Auskunft 11/24, 11/5 Bezirk 111/18 
Auskunft Art 8Abs 1 BayDSG 11/15 Bibliotheken V16 
Auskunft Sıcherheitsbereich 11/19 Bıildschirmtext 11/25 
Auskunftesen 1/14 Breitbandkabelgesetz Rheinland- 

Auskunftssperre 112 Pfalz 111/28 
Auskunftsverweigerung 111/29 Breitbandkabelnetze 111/25  



Seite 38 Bayerischer Landtag - 9. Wahlperiode DRUCKSACHE 9/8726 

  

Bundeskindergeldgesetz 

Bundessozialhilfegesetz 

Bundesversorgungsgesetz 

D 

Dateibegriff 

Daten 
Datenubermittiung 

Datenubermittiung Erforderlichkeit 

Datenabgleıch 
Datenerhebung 

Datengeheimnis 

Datenlöschung 

Datensammlungen 

Datenschutz Neue Medıen 

Datenschutzbeauftragte 

Datenschutzbeauftragte Interne 
Datenschutzkontrolle Neue Medien 
Datenschutzrecht 
datenschutzrechtliche Freigabe 

Datenschutzregister 

Datensicherung 

Datensicherung Neue Medien 
Datensicherungsmaßnahmen 

Datenspeicherung Erforderlichkeit 

Datentrager 

Datenveroffentlichung 

Datenverarbeitung 

Datenverarbeitung Begriff 

Datenverarbeitung ım Auftrag 

Datenverarbeitungsprogramm 

Datenweitergabe 

dienstliche Teiefongesprache 
Dienstprogramme 
Direkt-Werbung 

E 

ed-Bogen 

EDV-Organısatıon 

Effektivdaten 

Einsicht Sozıalhılfeunterlagen 

Einsicht des DSB Verfassungs- 

schutz 
Einsichtnahme Studentenkarteien 
Einwilligung 

Einwilligung Speicherung Neue 

Medıen 
Einwohnermeldewesen 
Entschadigung Strafverfolgungs- 

maßnahmen 

Erfahrungsaustausch 

Erfassungskarten 

Erhebung des Namens 
Erhebung von Daten 

Ermachtigungsklausel 
Erweiterte Auskunfte 

F 

Fachhochschule 

Fernmeldegeheimnis 

Fernsehsatellit 
Fernwartungsdienst 

Fınanzamt 
Finanzverwaltung 

Formulare 

Forschung 

freie Entfaltung der Personlichkeit 
Freigabe Art 26 Abs 2und 4 

BayDSG 

11/18 
11/18 
11/18 

1/9, 1413 
11/7, 12, 13 
1/8, 11/18, 21, 23, 111/13 
11714 
111/14 
15, 1/7, 14, 22, 111/21 
11/18, 19 
1/10 
1/10 
111/26 
11/5 
1175, 111/18 
111/26 
11/5 
1/8 
1/6, 11/711, 12, 11/4, 19 
1/5, 11/8, 15 
111/26 

111/30, 31 
11/14 
11/27 
11/22 
1/5, 8, 16 
1/15 
11/8 
11/9, 111/32 
11/22 
111/23 
111/30 
1110 

11/13 
11/26 
1/26 
11/19 

11/15 
u/21 
1/8 

1/26 
1/10, 11/17 

11/17 
17, 1/13 
111/24 
111/22 
11/7 
11/16 
1/18 

123, 11/31 
111/26 
111/25 
11/9 
11/17 
1723 
v5 
126, 111/19 
11/16 

1/6, 11/9, 11/8   

G 

Geburten 
Geheimdienste 
Gemeinde 
Gerichte 

Geschaftsstelle 
Geschaftsstellenpersonal 
Gesetzesvorhaben 
gespeicherte Daten 

gespeicherte Daten Sicherheits- 

bereich 

Gesundheitsamt 
Gesundheitsbereich 
Gesundheitsbogen 

Gesundheitskarten 
Gewerbekarteı 
Glaubwürdigkeit kindlicher 
Zeugen 

Gleitzeiterfassungskarten 

Grenze 
Großrechenzentrum 
Grundeigentumer 

Grundsatze für dıe Verarbeitung 
Grundstucksbewerber 
Gruppenauskunfte 

GUIDE 
Gutachtenverwaltung LKA 

H 

Hauseigentumer 

Hochschulbereich 
Hochschule 
Hochschulinstitute 
Hochschuistatistikgesetz 

Interne Datenschutzbeauftragte 

Intımsphare 

J 

Jubılaumsdaten 
Jugendamt 
Jugendwohlfahrtsgesetz 

Justiz 

K 

Kabelfernsehen 

Kabeitext 
Karteıen 

Kernspeicherauszuge 

Kiz-Zulassungsstellen 

Kfz-Zulassungsdaten 

Kındergarten 

Kındergeldabgleich 

kındlıche Zeugen Glaubwürdigkeit 

Kommunalbehorden 

Konferenz Datenschutzbeauftragte 

Kontrolle 
Kontrolizustandigkeit 

Kostenerhebung 

Kps 
Krankenhauser 
Kreditauskunfteien 
Kreditinstitute 
Kreditschutzeinrichtungen 

Kriminalpolızeiliche Daten- 

sammlungen 

Kriminalpolizeiliche Sammlung 

KS-Rıchtlinien 
Kunsturhebergesetz 

11/10 
1415 
11/18 
11/16 
1/4 
111/74 
N/8 
11/5 

1/19 
111/18 
116, 11/21, 11/18 
11/20 
111/20 
11/24 

11/14 
111/24 
111/13 
111/29 
12 
111/31 
11/26 
1713, 1/18, 111/10 
111/34 
111/15 

12 
11/22, 111/20 
11/19 
1/14, 11/18 
11/22 

11/5, 111/18 
11/16 

13, 11/18 
11/18 
11/18 
111/16 

111/25 
111/25 
11/27 
11/26 
111/14 
117 
111/21 
1/22 
11/14 
111/31 
11/5 
15 
11/7 
1/9. 11/15 
11/11, 11712 
111/20 
119/29 
11421 
v8 

1/10 
11/12 
111/13 
11/28
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L personenbezogene Daten 111/31 

Landesbeauftragten Anrufung 11/5 Personenkennzeichen 1IVS 
Landesbeauftragter für den Planung 1/15, 11/20, 1/21 
Datenschutz a Planungsdatensammiungen 11/20, 21 

Landesgesetz Breitbandkabel 111/28 Planungszwecke 1/22 
Landesversicherungsanstalt 111/18 Polizei 111/12, 13 
Landkreis 117/18 private Lebensgestaltung 111/16 

Landratsamt 111/31 Prüfung Art. 15 BayDSG 
Lebensgestaltung private 11/16 Rechenzentrum . 178 

Lichtbilder 11728 Prufungsergebnis Mitteilung 

LKA HI/IS Verfassungsschutz 11/15 

Loschung 1710, 11/14, 111/13 Programmtest 11/26 
Prozeßkostenhilfe 111/17 

M Psychiatrısch-Med. Basis- 

Marktforschung 1/17 dokumentation 121 
maschınenlesbarer Personal- R 

ausweis 1/8, VS Rasterfahndung 11/11 
Maßnahmen nach Art. 15 BayDSG 11/29 Rechenzentrum 18, 27 

Maßnahmenkatalog NE rechnergesteuertes Zugangs- 
Medien 111/25 kontrollsystem 111/33 

Medıenprivileg 111/26 Rechnerverbund 11/9 
Meınungsforschung 1/17 Rechtsfragen 1/8, 11/13 
Meldeamt 3 Regıstnierung Gespräche 111/23 
Meldegesetz no Registrierung Grenze 11/13 
Melderechts-Rahmengesetz 1/19, 11/5 Reisende Regıstrierung 111/13 

Melderegıister 11-14, 1/18-19, 11/10 | Relıgionsgesellschaften 111/24 
Meldescheine 11/10 Ruckkanal 11/25 

Meldewesen 11/10 Rundfunk 11/28, 111/34 
Meldung zum Datenschutz- 

register SGB X 11/19 Ss 
Mikroprozessor-Technik 11/9 Sanıerungsmaßnahmen 11/21 
MıStra 11/22, 111/16 Schulerausweise 11/21 
Mitteilung Prufungsergebnis 11/15 Schulerbefragung 11/22 

Mitteilung ın Strafsachen 11/16 Schulerdaten 111/21 

Mangel Datensıcherung 178 111/29 Schufa-Klausel 11717 

Schulbereich 1/17, 11/22, 11/20 

N Schuldnerverzeichnis 111718 
Nebentatigkeiten 11/29 Schulen 1/22 
Neue Medıen 11/9, 25 Schutzstufen 11/16 

nıchtoffentliche Stellen 11/25 Schutzwurdige Belange 19 
Novellierung des BDSG 11/5 SCOUTe V 11/33 
Nutzung Datenschutzregister 112 Sekundarstufe II 11/22 
Nutzung von Daten 111/29 SGB X 11/5, 18 
Nutzung von Statistikdaten 111/21 Sıcherheitsbereich 1/16, 1/10, 19, 111/11 

Sonderschule 11/21 
o sonstige Verwaltungszwecke 11/21 

Sozıalhılfeunterlagen 111719 
offentlich-rechtliche Sozialamt 111718 
Religionsgeseilschaften 111/24 Sozıalberatungsstelle 114 

öffentliche Stellen vo Sozialbereich 1716, 11721, 111/18 
öffentliche Stellen Wettbewerbs- Sozıalbericht 1/22 

Charakter 115 Sozialgeheimnis 11/5 
öffentliche Verwaltung v6 Sozialgesetzbuch 11/5, 18 
Offentliche Zustellung 111/28 Sozialhılfeempfanger 111/22 
Öffentliches Interesse 111/10 Sozialhılfestatistik 1/22 
Offentlichkeitsarbeit 46, 11/12 Sozialhılfestelle 1v21 

Onlıne-System 11/14 Soziatleıstungsträger 11718 
Ordnungsbegriff 126 Sparkassen 1/12, 118 

Ordnungsmerkmale v14, 18, 11/5 Speicherung Teılnehmerdaten 11/26 
Ortskrankenkasse 11/18 Sperrung ım12 

Staatsanwaltschaften 111/16, 17 
P Standardsoftware-Systeme 11/9 

Papiervernichter 111/33 Standesamt 1/10 
Parteren 1/13, 11/18, 111/10 Statistik 1/15, 1/20, 117/21 

Patientendaten 111/20 Statıstikdaten 111/21 
Personlichkeitsentfaltung IN/16 Stellungnahme Gesetzesvorhaben 11/8 

Persönlichkeitsprofile 111/26 Steuerverwaltung 1/23, 24 
Personal der Geschaftssteile 11/4 Strafverfoigungsmaßnahmen 111/17 

Personalausweis 11/8, 11/5 StrEG 111/17 
Personaldaten 1/18, 11/23 Studentenkanzleı 111/31 
Personalnachrichten 111/24 Studentenkartei 11/21 
Personalwesen 111/23 Suchtkranke 11/22  
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T 

technische Zukunftsfragen 

Teılnehmerdaten Neue Medıen 
Telefongesprache 
Telekommunikationsbericht 
Temporare Dateien 

Testbetrieb 

U 

Übermittlung 
Übermittlung Kfz-Zulassungsdaten 

Ubermittlung Melderegister 
Übersicht Datenschutzregister 
Universitatskliniken 

v 

Verarbeitungsgrundsatze 
Verfassungsschutz 

Veröffentlichung 

Veroffentlichung Standesamt 
Verpflichtung 
Versendung von Akten 

Versicherungen 

Versıcherungswirtschaft 

Vertrag Auftragsdatenverarbeitung 

1/8 
111/26 
11/23 
111/25 
111/32 
11/30 

11/25 
117 
1/11-14 
11/12, 11/4 
111/30 

11/31 
11/15 
1/22 
111/10 
111/18 
mA 
1/8, 111/23 
N/16 
11/8   

Verwaltungsdaten 

Verwaltungszustellungsgesetz 

Verwaltungszwecke 

Videotext 

w 

Weitergabe 

Weitergabe Schülerdaten 
Werbung 

Wettbewerbscharakter 
Wettbewerbscharakter offentlichen 
Stellen 
Wissenschaft 
Wohngeldgesetz 
Wohnungsbauprämie 

z 

Zentraldateien 
Zeugen Glaubwurdigkeit kindlicher 

Zugangskontrolle 

Zugangskontrollsystem 

Zugriffskontrolle 
Zukunftsfragen technische 

Zulässigkeit Datenübermittlung 
Zulässigkeit Datenverarbeitung 
Zusammenarbeit 

111/22 
111/28 
11/21 
11/25 

11/26 
11/21 
111/10 
1/15 

1/10 
11/26 
111/18 
11/24 

1117 
111/14 
111/30 
111/33 
111/30 
11/9 
Vs 
1/8 
7,113
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